


ACHTUNG, BEOBACHTER! 

Auf SFB 3 wurde am Samstag, den 18. 
April 1987, eine Sendung über die 
Ablösung von Pater Ruß gebracht . Wir 
haben ja schon ausführlich darüber 
berichtet, unter welchen Umständen 
dieser Jesuitenpater als Anstalts
geistlicher seinen Posten verlor. 

In dieser Sendung waren verschiedene 
Meinungen und Stellungnahmen zu 
hören. und so kam auch der Leiter der 
Abteilung V (Strafvollzug) beim 
Senator für Justiz, Senatsdirigent 
Bung, zu Wort. Die Reporterin erzähl
te, daß dem Pater vom Sicherheits
beauftragten der JVA-Moabit ein gan
zer Stapel von Aussagen von Gefan
genen und gefangenen Mitarbeitern 
vorgehalten wurde . Dann fragte sie 
den Senatsdirigenten Bung: "Was sa
gen Sie zu der Praxis des Sicher
heitsbeauftragten Astrath, die 
Seelsorger im Knast zu bespitzeln?" 
Die Antwort lautete (wörtliche Mit
schrift der Sendung): 

Also, das kann ich so im Raum nicht 
stehen lassen. Es gibt keine 
Denunziantenpraxis, und es gibt auch 
kein Spitzeltum. Was es in j eder 
Vollzugsanstalt gibt, daß sich auch 
die Gefangenen zu Wort melden, in 
den verschiedensten Richtungen. Wir 
haben hier ein Beispiel: Über die 
Gefangenenpresse haben sich die 
Gefangenen im Blitzlicht zu Wort 
gemeldet und haben da ihre 
fvleinungen gesagt, und es gibt andere 
Gefangene, die mit ihren fvütgefan
genen über Dinge sprechen, und es 
gibt auch Gefangene - das ist eine 
jahrelange Praxis in den Vollzugs
anstalten -, die sich an Anstalts
mitarbeiter, auch an Sicherheits
beauftragte wenden und Beobach
tungen mitteilen und manchmal auch 
Dinge, die sie für unkorrekt halten. 
Das hat aber mit Spitzel turn nichts 
zu tun. Das Wort Spitzel suggeriert, 
daß Anstaltsmitarbeiter Gefangene 
bewußt ansetzen, um Leute auszu
spionieren, und das findet nicht 
statt. 

Nun wissen wir es endlich: Wer Mit
gefangene anschwärzt und oft zu Un
recht beschuldigt, ist jemand, der 
nicht mit Mitgefangenen über seine 
Beobachtungen spricht, sondern mit 
Beamten. Spitzel und Denunzianten 
gibt es nicht, es sind alles Beob
achter. Hoffentlich werden meine Kol
legen in Zukunft nicht mehr von 
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Spitzeln und Denunzianten sprechen, 
sondern nur noch von Beobachtern. 

Am 24. April erfuhren wir aus dem 
Radio, daß die Blitzlichtmannschaft 
wegen des Artikels über Pater Ruß 
abgelöst werden soll. Der Leiter der 
Abteilung V hatte auch in seinem In
terview gesagt, man könne der 
Anstaltsleitung \vegen dieses Ar tikels 
keinen Vorwurf machen, die hätte sich 
korrekt verhalten. Das stimmt so aber 
nicht. Bevor eine Ausgabe des Blitz
lichts in die Öffentlichkeit kommt , 
wird sie dem Anstaltsleiter vorge
legt. Der hat dann die Möglichkeit, 
die Zeitung anzuhalten, und von dieser 
Möglichkeit wurde in der Vergangen
heit schon mehrfach Gebrauch 
gemacht. 

Warum das ir(l Fall Ruß unterblieb, 
kann man sich leicht ausrechnen. 
Durch diesen Artikel erhielt der Lei
ter der Sicherheit einen Persilschein, 
und seine Maßnahmen wurden nach
träglich gerechtfertigt. 

Wenn jetzt die Blitzlichtmannschaft 
wegen des Artikels abgelöst werden 
soll, wird das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet. Der Zensor hat ja auch 
den Artikel vor der Veröffentlichung 
gelesen und hätte die Herausgabe 
verhindem können. Warum wird er 
(oder sie ) nicht zur Rechenschaft ge
zogen? 
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Der neue Lichtblick ist fertig und wir auch. Bis zum 
28. April haben wir noch an den Artikeln gearbeitet 
und am JO. wird unsere Zeitung in der Anstalt ver
teilt. 

Die Fertigstellung des Lichtblicks wurde diesmal von 
einem Kamerateam des ZDF beobachtet . Im Rahmen des 
Länderspiegels soll am JO. Mai 1987 unsere Gefange
nenzeitung vorgestellt werden. Wer sich ansehen will, 
wie der Lichtblick hergesteilt wird, hat an diesem 
Tag dazu die Gelegenheit. 

Leider konnten wir den Bericht über die Teilanstalt 
III nicht wie geplant in dieser Ausgabe veröffent
lichen. Der CDU-AbgeordneteTietze hat über die Haus
strafenpraxis in Tegel eine "Kleine Anfrage" gestellt 
und die Antwort liegt uns noch nicht vor . Aber im 
nächsten Heft wird der Bericht über Haus III be
stimmt gebracht. Vielen Dank für die Zuschriften zu 
diesem Thema, sie werden im Juniheft verwendet . 

In der Teilanstalt I wurde die Freistunde auf mor
gens 8.00 Uhr verlegt . Erst waren es nur 14 Tage zur 
Probe, und nun ist daraus schon eine Dauereinrich
tung geworden. Genau wie mit den Sprechstunden, die 
nicht mehr am Dienstag stattfinden. Das war auch nur 
vorübergehend und ist jetzt ständig so . Auch die 
geänderten Verschlußzeiten sanntags i m Haus III sind 
längst eine Dauereinrichtung. 

Damit sich unsere Leser einmal vorstellen können , 
wieviel Post wir im Monat bekommen, haben wir die 
Briefe gezählt . Es waren bis zum heutigen Tage 187 
Zuschriften, und 168 Briefe haben wir abgesandt . Das 
alles noch neben der normalen Redaktionsarbeit. Uns 
fehlen immer noch Mitarbeiter. Wer gute Deutschkennt 
nisse hat und Lust zum mitzuarbeiten verspürt, kann 
sich bei uns bewerben . 

Nach dem Wahlsieg der Koalition in Hessen wird die 
geplante Ä·nderung des Strafvollzugsgesetzes nur noch 
eine Formsache sein. Dann ist der Sühnegedanke Be
standteil des Strafvollzugsgesetzes, und das hatten 
die Parlamentarier 1977 gerade verhindern wollen. 
Nicht umsonst wurde die Resozialisierung zwingend 
vorgeschrieben. 

In der Teilanstalt II hat wieder ein Gefangener sein 
Leben durch Selbsttötung beendet. Die Gründe waren 
nicht bekannt , wir härten nur viele Gerüchte. 

Auf Seite 4 bis 7 berichten wir über die 89jährige 
Geschichte der JVA-Tegel. Wir haben dazu einige Bil
der aus dem Jahre 1904 aufgetrieben. Die Qualität ist 
natürlich dementsprechend. 

Der nächste Lichtblick erscheint am 9 . Juni . Wir 
wünschen unseren Lesern sonnige Pfingsttage. 
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750 JAHRE BERLi" 
Bereits 189L: wurde mit den Vorar
beiten für den Bau einer Straf
anstalt in Berlin Tegel begonnen. 
Durch die Zunahme der- Bevölkerung 
und der damit verbundenen Steige
rung der Anzahl von Straftaten, 
genügten die Gefängnisse in Plötzen
see, das alte Stadtvogtei-Gefängnis 
und die HUfsgefängnisse in der 
Perleberger Straße und in Rummels
burg nicht mehr. 

So wurde am 26. Juli 1896 mit dem 
Bau des Strafgefängnisses bei Berlin 
in Tegel begonnen. Die Bauleitung 
hatte der Landbauinspektor Förster, 
dem die beiden Regierungsbaumeister 
Rosenheim und Saeger-t unterstellt 
waren. Die drei großen Zellengebäude 
sind nach pennsylvanischem, pan
optischem System angelegt. Diese 
Bauweise hat den Vorteil, daß vom 
Stern des Hauses sämtliche Flügel 
eingesehen werden können (siehe 
Lageplan). 

Am 1. Oktober 1898 wird das Gefäng
nis im Norden von Berlin eingeweiht 
und zum Teil belegt. Der Ausbau und 
die vollständige Einrichtung dauerten 
dann noch einmal fast zwei Jahre 
und 'w'Urden fast ausschließlich von 
Gefangenen durchgeführt. Den größten 
Teil der Ausstattung fertigten die 
Gefangenen. Schon damals wußte man 
preiswerte Arbeitskräfte zu schätzen! 

Ende des vorigen ] ahrhunderts lag 
die Strafanstalt Tegel mitten in der 
Jungfernhaide, etwa zwei Kilometer 
vom Bahnhof Tegel entfernt, völlig 
außerhalb von Berlin. Eine elek
trische Straßenbahn die Linie 
Tegel- Berlin, Monbijouplatz und Char
lottenstraße - fuhr an der Anstalt 
vorbei. Noch bis zum Jahr 1927 
wurden an leere Motorwagen der Ber
liner Straßenbahn die anstaltseige
nen Schiene.nhänger angekoppelt, mit 
denen man die Gefangenen zur Stadt
vogtei C brachte. Von dort erfolgte 
der Weitertransport mit Kraftwagen 
des Polizeipräsidiums. Die Transport
gebühr für jeden Gefangenen betrug 
eine Mark. lm Volksmund hießen die 
grüngestrichenen Straßenbahnwagen 
"Grüne Minna" , und bis heute heißen 
alle Gefangenentransportwagen in 
Berlin so. Die Wagen hatten 22 
Zellen. Je nach Bedarf verkehrten 
täglich ein bis zwei Wagen. Im Jahr 
1900 wurden 5078 Personen durch 
Zellenwagen eingeliefert und 7500 
nach Berlin entlassen. Die Straßen
bahnschienen sind deutlich auf den 
beiden Fotos aus dem Jahre 1904 zu 
erkennen. 
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Das Gefängnis konnte mit 1490 
Gefangenen in Einzelhaft und 127 in 
Gemeinschaftshaft, insgesamt 1617 
Mann, belegt werden. Die Zusammen
setzung war folgendermaßen: 

Im Gefängnis 1: 457 Haftzellen 
49 Schlafzellen 

Im Gefängnis LI: 444 Haftzellen 
42 Schlafzellen 

Im Gefängnis III: 408 Haftzellen 
90 Schlafzellen 

Zusammen 1309 Haftzellen und 181 
Schlafzellen. Die Schlafzellen waren 
für Gefangene bestimmt, die am Tage 
außerhalb der Zellen einer Beschäfti
gung nachgingen. 

Den Dienst in der Anstalt versahen 
ein Direktor, zwei evangelische 
Geistliche, fünf Inspektoren, ein 
Rendant, sechs lnspektionsassistenten, 

fünf ständige lnspektionsgehilfen, ein 
Lehrer, fünf Oberaufseher, zwei 
Hausväter, drei Werkmeister, ein 
Küchenmeister, ein Wasch- und Bade
meister, ein Maschinenmeister, ein 
Maschinist, 54 Aufseher, 16 ständige 
und acht nicht ständige Hilfsaufseher 
und zwei Kanzleigehilfen als Beamte. 
Ein Heizer und ein Barbier waren 
Angestellte. Für heutige Zeiten 
unvorstellbar, mit 117 Mann im Jahre 
1900 wurde Ordnung und Sicherheit 
in der Anstalt gewährleistet. Heute 
sind es annähernd 800 Beamte, die 
den Betrieb aufrechterhalten. 

Die Baukosten betrugen für die 
gesamte Anstalt 2.881.421,- Mark, 
wobei das Haus 1 mit 389.132,- Mark 
am preiswertesten war. Haus Il 
kostete 603.295,- Mark, und das Haus 
lll stand mit 418.163,- Mari<. zu 
Buche. 

Blick auf die Kirche von der Pforte I (Foto aus dem Jahre 1904) 



89 JAHRE TEGEL 
Ein Buch aus dem Jahre 1901 be
schreibt die Strafanstalt Tegel so: 

"Die Gebäude bestehen aus vier 
rechtwinklig zu einander stehe11s:!en 
Flügeln. Die Nordlinie schneidet die 
Winkel, unter denen die Flügel 
zusammentreffen. Die Flügel sind 
viergeschossig panoptisch gebaut und 
bilden an ihrem Schnittpunkte die 
Centralhallen. Kellergeschosse sind 
(abgesehen von den Räumen für die 
Sammelheizungen) nicht vorhanden. 
Die Geschosse sind 2,95 m hoch, die 
Korridore 3,95 m breit. Die Central
hallen reichen durch alle vier 
Stockwerke und sind zwischen 
Trägern flach überwölbt. In der Höhe 
der zweiten Stockwerke sind Platt
formen hergestellt, von denen aus 
sämmtliche Flügel übersehen werden 
können. Dachbodenräume sind ver
mieden. 

Die Haftzellen befinden sich in den 
langen Flügeln A, B und C, die 
Schlafzellen und je 6 Arrestzellen in 
den kurzen Flügeln D. 

An die D- Flügel der Gefängnisse 1 
und 11 ist ein einstöckiger Kopfbau 
angeschoben, der die für den 
Polizei- und Arbeitsbetrieb dieser 
Gefängnisse erforderlichen Bureau
räume, ein Sprechzimmer, einen 
Kloset- und einen Warteraum für 
Fremde enthält. 

Die entsprechenden Räume für das 
Gefängnis ll befinden sich in dem an 
dieses angebauten und später zu 
erwähnenden VerwaltungsflügeL 

Der Fussboden aller dieser Verwal
tungsräume ist gedielt, in den pan-

optischen Fluren der Erdgeschosse 
und in den Zellen der Erdgeschosse 
aus Asphalt, in den Spülzellen aus 
Eisenklinkern und in den Zellen der 
oberen Geschosse und in den Lager
räumen aus Terrazzo hergestellt. 
Durch die Länge der Flure der Erd
geschosse läuft in der Mitte eine 
festgeklebte Linoleumbahn. 

Die Flurumgänge bestehen aus 
Cementbeton mit Eiseneinlage und 
Linoleumbelag. Die Geländer sind 1,20 
m hoch und oben nach Aussen aus
gebaucht. 

Die Treppen haben kieferne Stufen 
auf eisernen Wangen. Die Stufen sind 
mit Linoleum belegt. Linoleum liegt 
mit zusammen mehr als 6000 qm an 
den verschiedensten Theilen der 
Anstalt und hat in dreijähriger 
Benutzung überall ausgezeichnet sich 
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bewährt als sauber und schall
dämpfend. 

Die Eisentheile der Flurfenster, die 
Traillen der Zellenfenster, die eiser
nen Geländer der Flurumgänge, der 
Asphaltfussboden der Flure des Erd
geschosses, sowie die Wände der 
Flure und Zellen in einer Höhe von 
1,50 m sind mit hellgrüner Oelfarbe 
gestrichen, wodurch die Licht
verhältnisse sehr günstig beeinflusst 
werden. 

SpUlzellen liegen in allen Geschossen 
der langen Zellenflügel und des D
FlUgels des 111. Gefängnisses. Grosse 
emallirte Trichter aus Gusseisen, die 
an die Wasserleitung und die Kanali
sation angeschlossen sind, nehmen 

den Inhalt der Leibstuhlgefässe und 
das Spül- und Schmutzwasser auf. 

Gegenüber den Spülzellen in den 
langen Flügeln befinden sich auf 
allen Abtheilungen Diensträume (12) 
für die Aufseher. io/eitere acht 
Diensträume für die Gefangenen
büchereien, den Arzt, die Oberauf
seher, Werkmeister u.s.w., sowie 
mehrere Lagerräume liegen an den 
Centralhallen in verschiedenen 
Stockwerken. An der CentraThalle 
liegt auch in Jedem Gefängnisse ein 
Baderaum mit 10 Douchebädern zum 
regelmässigen Baden der einsitzenden 
Gefangenen. Das besondere Aufnahm
bad für die ganze Anstalt wird 
später besprochen. 

Die Thüreinfassungen sind gemauert. 
Die Thüren ohne Speiseklappen 
schlagen nach Aussen und sind auf 
der Innenseite mit Eisenblech 
bekleidet. Die Thüren der Hafträume 
des 11 . Gefängnisses für Gefangene 
mit längeren Strafen haben ausser 
den Schlössern noch Riegelverschluss. 

Die Fenster der Korridore sind aus 
Eisen und Rohglas hergestellt , die 
aller übrigen Räume aus Holz. Die 
Zellenfenster sind gross: in den 
Gefängnissen 1 und 111: 92/80 cm und 
in dem Gefängnisse ll: 105/82 cm. 
Sie bestehen aus einem Flügel ohne 
Lüftungsscheibe. Es dreht sich der 
ganze Flügel um den unteren 
Schenkel. An dem oberen Schenkel 
sitzt der Verschluss, der durch einen 
Stock geöffnet und geschlossen wird. 
Gewöhnlich können die Fenster nur 
auf einen Winkel von etwa 30° 
geöffnet werden. Das Fenster legt 
sich dann gegen zwei eiserne Backen. 
Die untere Scheibenreihe besteht aus 
Rohglas, die obere aus hellem Glas. 

Die Lüftung der Haftzellen geschieht 
durch die Fenster und je eme Oeff
nung am Fussboden der Korridorwand 
und über der Thür. 

Alle Zellen haben eiserne Signal
scheiben, durch deren Vorschieben 
der Gefangene den Aufseher herbei
rufen kann. 

Das Bettlager 
Klappbettstelle 
Matratze und 
faser. 

besteht aus einer 
mit dreHheiliger 

Keilkissen aus lndia-

Die hölzernen Leibstuhlgestelle ent
halten Gefässe aus Steingut mit 
Wasserverschluss und Deckel aus 
Zinkblech. Die meisten Zellen haben 
Klapptische und Klappsitze, etwa 100 
dagegen bewegliche Tische und 
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Schemel. 
offen. 

Die Wandbretter sind 

Die Schlafzellen haben dieselbe 
Ausstattung. 

Die Arrestzellen können durch 
eiserne Fensterläden von Aussen 
verdunkelt werden und enthalten 
ausser einem Leibstuhl eine 
gemauerte Pritsche mit Bohlenbelag 
und einen Gitterabschluss parallel der 
Zellenthür. 

Jedes Gefängniss besitzt ein Sprech
zimmer für Gefangenenbesuche. Der 
für den Gefangen~n bestimmte Raum 
liegt in dem Gefängnisse, während 
der Raum für den Besucher in dem 
Verwaltungsflügel liegt. Beide Räume 
sind durch eine Maueröffnung 
verbunden, die auf beiden Seiten 
durch Drahtgeflecht abgeschlossen ist 

6. Feuersicherheit, Wachdienst, 
Schiesswaffen, AlanDeinrichtung 

Die Anstalt besitzt für Nothfälle bei 
Feuersgefahr eine Handdruckspritze 
mit Zubehör, eine Noelspritze und 
eine Handspritze, sowie eine mecha
nische Leiter und sonstige Zubehör
stücke als Standrohre , Schläuche, 
Hakenleitern u. s . w. 

Eine Militärwache ist nicht vorhanden. 
Die Anstalt ist jedoch durch eine 
direkte Fernsprechanlage mit der 
Kaserne des Garde-Füsilier- Regiments 
in Berlin, Chausseestrasse, verbunden. 
Die Anlage dient gleichzeitig zu Her
beirufung der Berliner Feuerwehr in 
Nothfällen. 

Die Unterbeamten sind mit Schuss
waffen ausgerüstet und werden im 
Revolver- und Karabinerschiessen auf 
dem Schiessstande der Anstalt 
dauernd geübt. Ein elektrischer 
Klingelalarmapparat verbindet die 
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Anstalt mit sämmtlichen Dienst-
wohnungen." 

Insider werden bemerkt haben, daß 
sich baulich bis zum heutigen Tag 
wenig geändert hat. So sind im Haus 
1 die Flure umgebaut, die Geländer 
entfernt und die Zwischenräume 
geschlossen worden. Im Haus 111 
wurden die Fenster der Haftzellen 
zum Teil vergrößert. Außerdem baute 
man nach 1945 in einzelnen Häusern 
Toiletten in die Zellen ein. Ältere 
Beamte erzählen iinmer noch, wie bis 
in die sechziger Jahre "gekübelt" 
wurde. 

Der erste Direktor der Anstalt hieß 
Klein. Wie lange er im Amt \-.rar, ist 
für uns leider nicht mehr fests tellbar 
gewesen. Der berühmteste Gefangene 

Querschnitt des Hauses III (MOdell) 

unserer Strafanstalt war ohne Zweifel 
der "Hauptmann von Köpenick" , 
Schuster Wilhelm Vogt . 1916 übernahm 
die Anstaltsleitung Felix Brucks, eine 
eigenwillige, konservative Persön
lichkeit, aber kein Mann des Kampfes. 
Bei der Einführung des Hitlergrußes 
hat er gesagt: "Wen.-1 es sein muß, 
hebe ich nicht nur das Händchen, 
sondern auch das Beinehen hoch." Er 
leitete das Gefängnis während der 
Weimarer Republik und blieb auch 
nach der Machtergreifung Hitlers 
1933 Anstaltsleiter. Der Macht
wechsel zeigte sich in Tegel 
hauptsächlich dadurch, daß aus den 
Amtsstuben das Bild Friedrich Eberts 
entfernt und durch Hitler-Bilder 
ersetzt wurde . Brucks verhinderte, daß 
die Nazis so recht Fuß fassen 
konnten. Zunächst versuchten sie SA-

Eingang zur Strafanstalt Tegel (Foto von 1904) 



Leute als Hilfs\vachleute einzusetzen. 
Diese verschwanden aber bald wieder, 
als sie merkten, daß nicht 
geschlagen werden durfte. Leider 
schied Brucks wegen seines schweren 
Herzleidens 1937 aus der Anstalt aus. 

Die Anstalt war zu Beginn und zum 
Schluß der Nazi-Zeit mit großen 
Gruppen aktiver Widerstandskämpfer 
belegt. 1933 und 1934 mit den 
Führern der SPD und KPD, die damals 
noch zum Teil mit Gefängnis und 
nicht mit Zuchthaus bestraft wurden, 
denn bis 1956 erfolgte die Verbüßung 
von Zuchthausstrafen in der Lehrter 
Straße in Moabit. 1944 waren dann 
im ganzen 80 Untersuchungsgefangene 
des 20. Juli nach Tegel verlegt 
worden. Sie blieben während der 
schweren Luftangriffe gefesselt in 
verschlossenen Zellen. Zu den 
in Tegel inhaftierten Gefangenen 
des 20. Juli 1944 gehörten Pfarrer 
Bonhoeffer, von Bismarck, Graf 
Moltke, Fürst Fugger und viele 
andere. Nicht zu vergessen auch der 
Domprobst Lichtenberg, der von Mai 
1942 bis Oktober 1943 ebenfalls in 
Tegel inhaftiert ·gewesen ist. 

Wie durch ein Wunder blieb Tegel von 
schweren Bombenschäden verschont, 
und es kamen nur wenige Gefangene 
durch Bomben um. 1944 traf eine 
Bombe mitten auf den A-Flügel des 
Hauses lll - zu der Zeit von der 
Wehrmacht als Militärgefängnis 
beschlagnahmt und durchschlug 
zwei Stockwerke. 

Bemerkenswert ist auch der Wider
stand, der im geheimen und um so 
eifriger von Gefangenen und einigen 
Beamten betrieben wurde. Zentrum 
war die 1908 erbaute Druckerei. Dort 
fertigte man vor 1939 jährlich bis zu 
70 Millionen für die Behörden 
bestimmte Briefumschläge an. In der 
Druckerei lief die Produktion der 
"geheimen" Richterbriefe, und da in 
der Buchbinderei die Unterlagen aus 
dem Standesamt Sachsenhausen 
gebunden wurden, erfuhr man, wer 
vergast worden war. Große Bedeutung 
hatte auch qie Arbeit in dem 
Altpapierschuppen. Dort zerlegte man 
häufig Akten der Gestapo, die 
Aufschluß über Menschen und 
Gruppen gaben, von denen nichts 
bekannt war und die erkennen 
ließen, wer als Spitzel arbeitete. 

1945 übernahmen die Franzosen einen 
Teil der Anstalt, um dort die von 
den Militärgerichten verurteilten 
Personen unterzubringen. Der A
Flügel vom Haus 111 wurde in den 
Jahren 55 und 56 wieder aufgebaut. 
In Jahr 1956 zogen die Zuchthäusler 
aus der Lehrter Straße nach Tegel. 
Die verschiedenen Formen des Straf
vollzuges dokumentierte die 
Bekleidung: Blau für Gefängnis
insassen und Arbeitshausbestrafte. 
Arbeitshaus als Strafform gab es 

Stern im Haus III (Foto aus dem Jahre 1904) 

noch bis Anfang der sechziger Jahre. 
Braun trugen Zuchthausinsassen und 
die Sicherungsverwahrten schwarze, 
mit grünen Biesen besetzte Kleidung. 

Die Besuchszeiten waren auch nach 
Strafform verschieden. Zuchthäusler 
erhielten alle sechs Wochen für 30 
Minuten Besuch und die anderen 
Gefangenen alle vier Wochen. Für die 
gesamte Strafanstalt gab es zwei 
Sozialbeamte. Die Abwicklung der 
sozialen Belange erfolgte zumeist 
über die Pfarrer der katholischen 
und evangelischen Pfarrämter. 

lnfolge der Überbelegungen mit 
Gefangenen ist der Neubau, in dem 
sich jetzt verschiedene Werkstätten 
(u. a. Universal, Tischlerei und 
Schneiderei) befinden, als Verwahr
haus IV benutzt worden. Dort waren 
in großen Mannschaftszellen bis zu 
34 Gefangene untergebracht und 
konnten für damalige Zeiten 
geradezu revolutionär - Fernsehen. 
Zeitweilig befanden sich in diesem 
Haus bis zu 120 Gefangene. Es galt 
als Vergünstigung, ins Haus IV zu 
kommen. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Allerdings ist Haus 

die Sozialtherapeutische 
die Anfang der siebziger 

IV nun 
Anstalt, 
Jahre 
wurde . 

als Neubau fertiggestellt 

Am 27 . Oktober 1982 fand die 
Einweihung von Haus V statt. Es ist 
für ein Gefängnis komfortabel. So 
gibt es fließend Warmwasser, und 
Toilette und Waschbecken sind vom 
übrigen Haftraum abgetrennt. Zum 
Ende dieses Jahres soll nun auch das 
Haus VI fertig und dafür das Haus 
1Il geschlossen werden. 

Am 14. Oktober 1948 schrieb die 
Berliner Zeitung anläßlich des 
SOjährigen Jubiläums der Strafanstalt 
Tegel: "Möchte diese Periode für 
Tegel abgeschlossen sein und die 
nächsten 50 Jahre in diesen Mauern 
einen Strafvollzug bringen, der nicht 
die falschen, sondern die richtigen 
ei.t1sperrt und sie im Geist des 
Friedens zu neuen Menschen erzieht." 

Von diesen 50 Jahren sind nun fast 
L.O vergangen, und wenn die Wünsche 
in Erfüllung gehen sollen, müssen 
sich die Herren vom Senat beeilen. 

- gäh-

'der lichtblick' 7 
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30 JAHRE UNIVERSA 
Am 30. April 1957 gründete Helmut 
Ziegner die Universal-Stiftung. Die 
Universal-Stütung ist eine private, 
gemeinnützige Einrichtung zur 
Wiedereingliederung Str:afgefangener:, 
Strafentlassener und gefährdeter 
Jugendlicher:. lm Oktober: 191.8 
besuchte Helmut Ziegner als Mit
arbeiter des RIAS eine Theaterauf
führung im Zuchthaus und kam 
dadurch mit dem Problem straffällig 
gewordener Menschen in Berührung. 

Er erkannte, daß entlassenen Straf
gefangenen nur durch konkrete 
Lebenshilfe ein Start in ein straf
freies Leben gelingen konnte. So 
organisierte er Kleidersammlungen 
und zog mit einem Handkarren über 
den Kurfürstendamm, um für Gefan
genenhilfe zu werben. 

Er gründete Betriebe, die fast aus
schließlich Gefangene beschäftigten. 
Es begann mit fünf Arbeitsplätzen 
und endete 195L. mit der Universal
~oniereisenbiegerei und -stanzerei. 
Dann richtete er in den Straf
anstalten selbst Anlernbetriebe ein. 
Das war in den SOer Jahren etwas 
völlig Neues fUr Gefängnisse. Bisher 
kannte man dort nur Tüten kleben, 
Matten weben, nähen und Schuh
macherei. Jetzt konnten Gefangene 
für: eine anspruchsvollere Tätigkeit 
angelernt werden und hatten dadurch 
nach der Entlassung bessere Chancen. 

Alle diese Hilfen für einen neuen 
Start sollten immer Hilfe zur Selbst
hilfe sein. Nach den vielen Jahren 
des unermüdlichen Einsatzes erkannte 
Ziegner, daß die Ver:wirklichung 
seiner Ziele über die Kräfte eines 
einzelnen geht und nur durch Koope
ration mit der Öffentlichen Hand eine 
Sicherung seines Werkes möglich war. 

Seine ldee war es, eine Stütung zu 
errichten, um sein Werk zu sichern 
und fortzuführen. Diese Stiftung 
wurde am JO. April 1957 gegründet. 

Der damalige \'iirtschaftssenator Dr .. 
Herz und der Präsident des Landes
arbeitsamtes, Hans Potratz, hatten 
ihre Bereitschaft zur Unterstützung 
beruflicher Ausbildungsmaßnahmen 
innerhalb und außerhalb des Straf
vollzuges erklärt. 

Stütungszweck 

Zweck der Universal-Stiftung Helmut 
Ziegner ist die Resozialisierung ins
besondere jugendlicher Gefährdeter, 
Strafgefangener und Strafentlassener. 
Dies soll erreicht werden durch: 
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1. Bekämpfung der Vorurt~ile gegen 
Vorbestrafte in der Öffentlichkeit, 

2. Beratung und Unterstützung bei 
der Eingliederung in die Gesell
schaft, 

3. berufsfördernde Maßnahmen in 
stiftungseigenen Werkstätten als 
Vorbereitung für den Obergang in 
den Beruf, 

l.. Aufnahme Gefährdeter und Straf
entlassener in Wohnheimen und 
Wohnungen. 

Lehrberufe 
in der ]VA Tegel 

Diese Berufe kann man bei der 
Universal- Stiftung lernen: 

Kfz-Schlosser, 
Dreher und Fräser:, 
Elektroinstallateur 

und als neuestes 

Koch. 

Fortbildungs-
und 

UmsChulungsmaßnahmen 
in der JV A Tegel 

Durch die Fortbildungs- und Umschu
lungsmaßnahmen sollen volljährige 
Strafgefangene die Möglichkeit haben, 
ihre beruflichen Kenntnisse zu erwei
tern und zu verbessern. Außerdem 
sollen sie helfen, den Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften zu 

beheben und Arbeitslosigkeit zu ver
hOlen. 

1. Steinsetzer und 
Straßenpflasterer 

2. Kälte-, \'lärme- und 
Sc hallschut ziso lierer 

J. Maler und Lackierer 

t.. Metalltechnik 

5. Berufsfindungsmaßnahmen 
auf den Gebieten Metall, 
Elektro, Malerei und 
Pflastern 

Ausb.zeit 

6 Monate 

10 Monate 

6 Monate 

9 Monate· 

6 Wochen 

Von einigen Seiten wurden wi.r darauf 
angesprochen, ob die Berufsfi.ndungs
maßnahmen heute Oberhaupt noch 
zeitgemäß sind. ln einer Zeit, in der 
die Hei.mwerkerei Hochkonjunktur hat, 
weiß jeder nach dr:ei Tagen, wie er 
einen Pinsel halten muß und wie man 
es vermeiden kann, einen elektrischen 

Metallwerkstatt JV A Tegel 

Schlag zu bekommen. lch glaube, daß 
in der heutigen Konjunktur diese 
Berufsfindungsmaßnahmen ihren Sinn 
verloren haben. Auch der Anlernberuf 
als Maler und Lackierer: ist nicht 
mehr zeitgemäß. Es sollten gerade 
hier in der JVA Tegel nur Aus
bildungsmaßnahmen in Mangelberufen 
durchgeführt werden. Was nützt es 
einem Strafgefangenen, einen Beruf 
zu erlernen, um dann nach der 
Entlassung wieder arbeitslos zu sein. 
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L-STIFTUNG 
Ca. 55 % der Auszubildenden im 
Strafvollzug beenden die Ausbildung 
erfolgreich. In Zeiten der Hoch
konjunktur konnten den Lehrgangs
teilnehmern auch Arbeitsplätze ver
mittelt werden. Das sieht heute 
infolge der hohen Arbeitslosigkeit 
anders aus. In der Planung befindet 
sich ein Objekt, bei dem Straf
entlassene in der Universal- Stiftung 
beschäftigt werden. Die Arbeit 
besteht darin, ein Miethaus instand 
zu setzen, in dem sie dann auch 
wohnen können. 

Verdientgemacht hat sich die 
Universal-Stiftung auch bei der 
Lösung des Wohnproblems für Haft
entlassene. 1976 wurde in Steglit:z in 
der Bergstraße ein Arbeitnehmer
wohnheim eingeweiht. ln ihm befinden 

Steinsetzerei JVA Tegel 

sich 48 Apartments, von denen sieben 
für Dauermieter vorgesehen sind. Die 
restlichen werden von entlassenen 
Strafgefangenen bewohnt, die bis zu 
zwölf Monate in diesem Wohnheim 
leben können. Jedes Apartment ist 
voll möbliert als Wohn- und Schlaf
raum, hat ein abgetrenntes Duschbad 
und eine Kochnische. Sämtliches 
Mobiliar, einschließlich Bettwäsche 
und Geschirr, wird den Bewohnern zur 
Verfügung gestellt. 

1983 wurde in der Spandauer 
Cautiusstraße noch ein Wohnheim 
eröffnet mit ebenfalls 48 Apartment
wohnungen. Diese Wohnungen stehen 
gleichfalls entlassenen Gefangenen 
zur Verfügung. Die Apartments in 
Spandau sind etwas größer als in 

Steglitz und ebenso vollkommen 
abgetrennte, separate Wohneinheiten. 
Auch in diesem Haus kann man bis zu 
zwölf Monaten wohnen. Es gibt 
jedoch Ausnahmen und Bewohner, die 
schon mehrere Jahre in diesen Wohn
heimen leben. 

Seit 1985 unterhält die Stiftung 
Mietwohnungen, in denen entlassene 
Strafgefangene wohnen können. Die 
Universal- Stiftung tritt als Vertrags
partner gegenüber dem Vermieter für 
die Miete ein. Die Wohnungen sind 
alle von Betrieben instandgesetzt 
worden und für ihre · Unterhaltung 
wird laufend gesorgt. Es ist beab
sichtigt, weitere Wohnungen einzu
richten, weil sich auch diese Form 
der Wohnraumbeschaffung als sinnvoll 
erwiesen hat. 

30 Jahre Universal- Stiftung Helmut 
Ziegner haben gezeigt, daß aus der 
Initiative eines einzelnen Mannes 
eine ständige, gut funktionierende, 
soziale Einrichtung geschaffen 
worden ist. Ohne Einmischung durch 
Behörden, hat die Stiftung in 30 
Jahren sehr viel Gutes für Gefangene 
und Strafentlassene getan. 

Helmut Ziegner hat bewiesen, daß 
nicht nur der Staat etwas .zur 
Resozialisierung tun kann. Sein 
Gedanke und sein soziales Engage
ment werden in der Stiftung, die 
seinen Namen trägt, weiterleben. 

Vielen Dank, Helmut Ziegner! 

-gäh-

Am Rande bemerkt 

Cer Fall Antes 
Justlzsenator: Strengere Haft 

für Wirtschaftskriminelle 
Berlln {ddp) 

Schärfere Haftbedingungen für Wirtschafts
kriminelle und Umwelttäter strebt der Berliner 
Justizsenator Rupert Scholz an. Bei der <kwäh
rung von Vollzugslockerungen sollte Scholz zu
folge beispielsweise künftig die Schwere der Tat 
mitberücksichtigt werden. Wirtschafts- und Um
welttäter, die oftmals einen unermeßlichen Scha
den verursachten, würde.n nach geltender 
Rechtslage die Voraussetzungen für solche Haft
erleichterungen sehr schnell erfüllen. Dies steht 
laut Scholz im "Widerspruch zum Rechtsbewußt
sein der Bevölkerung" und sei daher überprü
fungsbedürftig. 

Die Süddeutsche Zeitung berichtete 
am 25. April von dem Plan des 
Berliner Justizsenators, Wirtschafts
straftäter härter zu bestrafen. 

Dabei wird das in Berlin an einzelnen 
Gefangenen schon praktiziert. Durch 
den Abgeordneten Baetke (FDP) 
wurde der Senator in einer parlamen
tarischen Anfrage gefragt: Trifft es 
zu, daß für den ehemaligen (DU
Abgeordneten Antes ein eigener 
Gruppenleiter eingesetzt wurde? Das 
wurde vom Senator verneint. 

Auch uns wurde von Mitgefangenen 
berichtet, daß es eine Anweisung des 
TAL ll gibt, nach der ein Gruppen
leiter ext ra für den Gefangenen 
Antes eingesetzt ist. Nach Auskunft 
des Senators für Justiz trifft das 
nicht zu. Allerdings ist Wolfgang 
Antes in einem derartig schlechten 
Gesundheitszustand, daß er aus 
medizinischen Gründen mehrfach in 
der Woche ausgeführt wird. Dafür 
werden zwei Beamte abgestellt, deren 
Abwesenheit die Personalmisere noch 
mehr verstärkt. Vielen anderen 
Gefangenen werden Ausführungen 
wegen Personalmangel abgelehnt, 
darunter auch Ausführungen aus 
medizinischen Gründen. 

Das Gutachten zur Haftfähigkeit von 
Antes enthält so viele Auflagen, daß 
diese im normalen Vollzug gar nicht 
erfüllt \oferden können. So ist er im 
Haus t 1 in einer Schwerbeschädigten
zelle untergebracht und muß wegen 
seiner Körperbehinderung spezielle 
Bewegungstherapie erhalten. Dazu 
wird er mit einem Krankenwagen der 
Justiz gebracht. 

Kein anderer Gefangener wäre mit 
einem so schlechten Gesundheits
zustand in Haft behalten worden. Er 
hätte schon längst Haftverschonung -
anders im Fall Antes. Da werden 
weder Kosten, Personalaufwand und 
Mühe gescheut, nur um dem Bürger 
vorzuführen: Vor dem Gesetz sind 
alle gleich. 

Warum entscheidet der Senator nicht 
auf Haftunfähigkeit? Die medizi
nischen Gutachten liegen doch vor. 

-gäh-

'der lichtblick' 9 
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Goldener Schlüssel zum Abschied 
Am 3. April 1987 beendete der Voll
zugsleiter der JVA Tegel seine Tätig
keit. Fast vier Jahre hatte er in 
Tegel als Vollzugsleiter gearbeitet 
und dabei die Anstalt in vielen Straf
vollstreckungskammerverfahren sehr 
erfolgreich vertreten. 

Das hat ihm bei den Gefangenen 'na
türlich wenig Sympathien einge
bracht, und als ihm die Lichtblick
redaktion zu seinem Abschied eine 
Urkunde mit dem "Goldenen Schlüs
sel" überreichte, verstanden uns viele 
Gefangene nicht. In deren Augen ist 
ein Mann der Justiz immer ein Feind. 

Wir haben diesen Mann anders ken
nengelernt. Er war unser direkter 
Vorgesetzter und hat mehr als ein
mal seine schützende Hand über uns 
gehalten. Auf sein Wort konnten wir 
uns verlassen, und wenn er etwas zu
sagte, wurde es auch eingehalten. Wir 
haben viel Feuerwerk von ihm be
kommen, aber er hat sich auch ent
schuldigt, wenn wir im Recht waren! 

\venn ein Beamter nach sieben Jahren 
Zugehörigkeit zur Justiz seine Stel
lung kündigt, muß das schon gewich
tige Gründe haben. Der Justizver
waltung hat er viele Schwierigkeiten 
gemacht und bequem war er seinen 

Vorgesetzten nicht. So etwas ist bei 
Justitia natürlich nicht beliebt! Wer 
eine eigene Meinung hat und diese 
auch noch vertritt kann keine Kar
riere machen. 

Bei seinen Mitarbeitern war er sehr 
beliebt und wegen seiner Kollegiali
tät geschätzt. Seine Vorzimmerdamen 
vermissen ihn sehr, und sein Nachfol
ger ist nicht zu beneiden. 

Im Jahre 1979 schrieb Manfred 
Wegener seine Doktorarbeit mit dem 
Titel: Das Verfahren vor der Straf
vollstreckungskammer nach der Straf
prozeßordnung unter besonderer 
Berücksichtigung der Verfahrensbe
teiligten. 

ln der Zusammenfassung seiner Dok
torarbeit schreibt er unter 3: 

1m Rahmen des Gesamtverfahrens ist 
der mündlichen Anhörung des Verur
teilten jene Bedeutung und Aufmerk
samkeit zu geben, die ihr als dem 
zentralen Verfahrensabschnitt zu
kommt. Diese Anhörung ist in jeder 
Beziehung nach den Regeln der fairen 
Verfahrensgestaltung durchzuführen: 
das gilt insbesondere bei den nicht 
normierten Anhörungsmodalitäten. 
Daraus folgen für die Strafvoll-

Streckungskammern bestimmte pro
zessuale Rechtspflichten, die notwen
dig und auch zweckmäßig sind. 

Das sollte sich so mancher Vor
sitzender einer Strafvollstreckungs
kammer aufmerksam durchlesen und 
sich dann danach richten. 

Bei seinem Abschiedsbesuch in unserer 
Redaktion haben wir ihm den goldenen 
Schlüssel verliehen, weil er auch als 
Justizbeamter Mensch geblieben ist. 
So etwas ist ja durchaus ni.cht 
selbstverständlich, und ich wage schon 
heute die Voraussage, daß sich das 
Klima für uns Gefangene sehr ver
schlechtern wird. 

Dr. Wegener war der Justizverwal
tung ein unbequemer Mitarbeiter. Er 
ist der Meinung, daß bei der Ge
staltung und Fortentwicklung des 
Vollzuges, von der Aufsichtsbehörde, 
zu stark auf vermeintliche tagespo
litische Erfolge gesehen wird. 

Sicherlich war das auch ein Grund für 
ihn, seine Laufbahn als Justizbeamter 
zu beenden. Er wird in Zukunft als 
Professor an der Fachhochschule für 
Öffentliche Verwaltung unterrichten. 
\Yir wünschen ihm für seine neue 
Tätigkeit viel Erfolg. -gäh-

~'ICH SCHÄMTE MICH FÜR EINIGE VON UNS ... cc 
lm Dasein eines jeden Gefangenen 
gibt es viele schwere, freudlose und 
traurige Tage, die schleppenden 
Schrittes nie zu Ende kommen wollen, 
die drückend auf der Seele lasten 
wie Monate und Jahre, die uns auf 
dem dornigen und ungewissen Wege in 
die Freiheit bevorstehen. Aber 
manchmal kommen auch solche, die 
uns Freude bringen, durch einen 
freundlichen Brief, einen verständnis
vollen und mitfühlenden Besucher, 
der uns Hände reicht, uns anlächelt 
und Gewißheit vermittelt, daß man 
uns noch nicht völlig vergessen und 
fallen lassen hatte, daß man uns 
vertraut, uns braucht. 

Eben das ist es, was die langen Tage 
kürzer und schöner macht, was das 
Herz rührt, uns nachdenklicher, hoff
nungsvoller und versöhnlicher mit uns 
selbst und der Welt stimmt, was das 
Leben lebenswerter zu scheinen 
macht. 

\4ir sind leider hier gezwungen, was 
die schenkende Freude angeht, die 
nehmende, nicht die gebende zu sein, 
und diese Erkenntnis macht uns un
glücklich, beschämt uns. Wenn aber 
fremde, uns unbekannte Leute ihre 
freie Zeit freiwillig und unentgeldlich 
opfern, hierher kommen, um uns eine 
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Freude zu schenken, bereit uns zu 
verhelfen, daß wir auch hier an den 
schöneren Dingen, die uns versagt 
sind, Anteil zu nehmen, dann ver
pflichtet uns das wenigstens dazu, 
durch gebotene Aufmerksamkeit und 
normales, menschliches Verhalten, 
unsere Dankbarkeit zu bekunden. Da 
euuge, leider nicht wenige, die 
auch am 25.4. bei der oben erwähn
ten Veranstaltung diese Bereitschaft 
fehlen ließen und die auf eine 
Stunde anberaumte Musikaufführung 
durch ihr Verhalten schon nach 
dreißig Minuten platzen ließen, 
brachten sie nicht nur mich, sondern 
auch viele andere um einen seltenen 
und unverhofften Genuß und eine 
Freude, die den Tag häne schöner 
und erträglicher machen können. Das 
also ist es, warum ich mich für das 
Verhalten einiger von uns schämte 
und litt. 

Trotzdem bin ich außerstande, meinen 
Zorn und meine Empörung zu zügeln, 
und da ich damals, trotz brennender 
Versuchung, mit zwei bloßen Fäusten 
nicht so viele freche, dumm schwat
zende Mäuler verstopfen und zum 
Schweigen bringen konnte, möchte 
ich auf diesem Wege keine Gelegen
heit versäumen, denjenigen, die das 

verdienen, die sich angesprochen 
fühlen müssen, eine verbale Ohrfeige 
zu verpassen. 

Jeder von uns weiß, daß das Gefäng
nis kein Paradies und wir keine Engel 
sind, daß wir unseren Aufenthalt 
hinter den Gittern in irgendeiner 
Weise selber verschuldet haben, aber 
das gibt keinem von uns das Recht, 
das Leben der anderen zur Hölle zu 
machen, Aggressionen zu schüren, 
konfliktträchtige Atmosphäre zu 
erzeugen und das Leben der Mitlei
denden noch bitterer und unerträg
licher zu machen. Für die eventuel
len, zukünftigen Kulturveranstaltun
gen bitte ich freundliehst all dieje
nigen, die keine Bereitschaft auf
bringen wollen, für diese kurze Weile 
Selbstdisziplin zu üben und auf stö
rende Unterhaltungen während der 
Veranstaltung zu verzichten, daß sie 
gleich auf ihren Zellen bleiben oder 
meinetwegen dort wo der Pfeffer 
wächst. 

ln der Hoffnung auf Verständnis, 
verzeihe ich Euch meinen Ärger und 
verbleibe mit versöhnlichen Grüßen 

Euer 

Achill K. 
JVA Berlin-Tegel, TA Ill 



Eine halbe Stunde Klassik 
Am Sonnabend, den 25. 
April 1987, f and um 
14.00 Uhr im Kultur
saal der JVA Tege1 ein 
Konzert tmter dem 
Titel "EINE STUNDE 
KLASSIK" s tatt. 

Gerty Herzog- Blacher 
(Klavier) und ihr Sohn 
Kolja Blacher (Violi
ne) wollten die Insas
sen der JV A Tegel mit 
klassischer Musik er
freuen. 

Daß das nicht so ganz 
gelang, lag aber nicht 
an den Künstlern, son
dern an einem Teil der 
Besucher. Die zogen es 
vor, während der Dar
bietung zu quatschen 
und verdarben dadurch 
den Klassikfans jeden 
Genuß. Wie es dazu 
kam, können sie im 
nachstehenden Bericht 
lesen. 

Schon betm Betreten des Kultur
saales fiel der grt:>ße, schwarz
glänzende Steinway-Flügel, der auf 
einem Podium stand, ·auf. Die Firma 
Steinway hatte dieses Instrument 
kostenlos ftrr das Konzert zur 
VerfUgung gestellt, und wir danken 
der Fünna an dieser Stelle sehr herz
lich dafür. 

PUnktlieh um 14 Uhr betraten Frau 
Herzog und Herr Blacher das Podium 
und wurden mit seh r herzlichem 
Beifall begrüßt. Der Kultursaal war 
mit mehr als 200 Gefangenen 
erstaunlich gut besetzt. Pie 
Darbietungen begannen mit einer 
Sonate von Ludwig van Beethoven, 
meisterlich von Frau Herzog und 
ihrem Sohn Kolja gespielt. Als sehr 
störend wurde das st ändige Reden in 
den hinteren Reihe n empfunden. Kolja 
Blacher bat mehrfach um Ruhe, aber 
es war leider vergeblich. Einige 
Gefangene verließen empört den Saal 
und beschwerten sich bei den 
anwesenden Beamten über die Ruhe
störung. Keiner der diensthabenden 
Beamten fühlte sich jedoch ver
pflichtet, für Ruhe zu sorgen, so daß 
das Geschwafel immer lauter wurde 
und die Künstler schließlich das 
Konzert nach etwas mehr als 30 
Minuten abbrachen. 

Seit vielen vielen Jahren gab es kein 
Klassikkonzert mehr in der Justiz-

vollzugsanstalt Tegel. Wenn sich dann 
schon einmal zwei Künstler dazu 
bereitfinden, Gefangene kostenlos mit 
klassischer Musik zu erfreuen. geht 
das schief, weil sich ein Teil dieser 
Gefangenen nicht zu benehmen weiß. 
Wir wurden von sehr vielen 
Gefangenen angesprochen, warum so 
etwas nicht verhindert werden konnte 
(siehe dazu auch nebenstehenden 
Beitrag eines Mitgefangenen). 

lch muß ehrlich sagen, ich war noch 
nie im Kultursaal und bin mit sehr 
großer Freude zu diesem Konzert 
gegangen. Es ist für einen Klassik
freund unvorstellbar, daß während 
der Musik im Saal herumgegangen und· 
keinerlei Rücksicht auf interessierte 
Zuhörer genommen wird. 

Zu so einem Konzert sollten wirklic h 
nur interessierte Zuhörer gehen, und 
die sollten sich per Vonneide r 
anmelden. Wichtig wäre, auf dem 
Ankündigungsplakat darauf hinzu
weisen, daß man bei Störungen aus 
dem Saal ge,'liesen wird. So etwas ist 
in jedem Konzertsaal üblich und 
sollte so auch im Interesse der 
Freunde der klassischen Musik in der 
]VA Tegel gehandhabt werden. 

Befremdlich fand ich es auch, daß 
kein Vertreter der Anstaltsleitung die 
Künstler begrüßte . Auch wenn der 
Anstaltsleiter nicht in Berlin war, 
hätte doch zumindest ein anderer 

unserer l eitenden Beamten unbedingt 
anwesend sein müssen. Ein Vertreter 
des Senators für Justiz hatte durch 
seine Anwesenheit der Veranstaltung 
einen würdigeren Rahmen gegeben. 
Schließlich ist es keinesfalls selbst
verständlich, daß Künstler von sich 
aus im Gefängnis auftreten. 

Nach der Veranstaltung hatte 1cn 
Gelegenheit, mit Frau Herzog- Blacher 
und ihrem Sohn Kolja zu sprechen. 
Seide waren sehr betrübt über die 
Störungen <t~nd hätten gerne bei 
einem ruh1geren Publikum weiter
gespielt. Trotzdem erklärten sich 
beide sofort bereit, wieder aufzu
treten, unter der Voraussetzung, daß 
dann für Ruhe gesorgt würde. 

Frau Herzog beabsichtigt in kUrze als 
Vollzugshelferio in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel tätig zu werden. 
Sie möchte mit dieser ehrenamt
lichen Tätigkeit einem Gefangenen 
die \"iedereingliederung in die Gesell
schaft erleichtern. v:ir wünschen ihr 
dazu viel Erfolg. 

\t/ir möchten uns im Namen der 
Klassikfreunde in der ]VA Tegel für 
das Verhalten einiger Gefangener 
entschuldigen und danken den beiden 
J<ünstlern sehr herzlich für diese 
schöne Abwechslung. 

Vielen Dank und kommen Sie bü te 
bald wieder. -gäh-

'der lichtblick' 11 



Für die gemeinsame Unterbringung 
von inhaftierten MUttern und ihren 
noch nicht schulpflichtigen Kindern 
in einer Haftanstalt hat der Gesetz
geber mit den Paragraphen 80 und 
1L2 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 
eine gesetzliche Grundlage geschaffen. 
Inhaftierte Väter, den Müttern 
gegenüber in der Mehrzahl, besitzen 
dagegen keinerlei Rechte, bleiben 
vom Strafvollzugsgesetz unberück
sichtigt. Diese "Lücke" im Gesetz ist 
zur Zeit Anlaß für ein Verfahren, 
das der Gleichberechtigung fUr Väter 
Geltung verschaffen soll. 

Im vorliegenden Fall geht es um das 
Ehepaar Zöller und ihren gemeinsamen 
dreijährigen Sohn. Das Kind droht 
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von seinem Vater - seit drei Jahren 
in Haft - zu entfremden. Aus diesem 
Grund wurde von der Anwältin der 
Eltern der Antrag gestellt, dem Vater 
jeweils zwei Wochen eines jeden 
Monats ein Zusammenleben mit seinem 
Sohn in der Vollzugsanstalt zu 
ermöglichen. Der Antrag wurde, wie 
nicht anders zu erwarten, mangels 
gesetzlicher Vorgaben abgelehnt. Nun 
soll das Bundesverfassungsgericht in 
Karh;.ruhe entscheiden. Der Entwurf 
einer Verfassungsbeschwerde liegt 
bereits vor. 
Das Ehepaar Zöller besitzt das 
uneingeschränkte Sorge- und Aufent
haltsbestimmungsrecht über ihr Kind. 
Das ist hier insofern besonders von 
Bedeutung, als es im Artikel 6 des 
~rundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland unter Absatz 2 heißt: 
"Pflege und Erziehung der Kinder 
sind das natürliche Recht der Eltern 

" Im Artikel 6 ist ausschließlich 
von Eltern die Rede. Artikel 3 GG, 
Abs. 3 bekundet indessen: ''Niemand 
darf wegen seiOes Geschlechtes, ... 
benachteili~t oder bevorzugt werden. 11 

Das Strafvollzugsgesetz hat darUber 
scheinbar seine eigenen Ansichten, 
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oder "'ie Frau Zöller treffend formu
lierte : "... eine Entfremdungsgefahr 
für unser Kind nicht bestehen mUßte, 
wenn sein Vater - so kurios dies 
auch klingen mag - seine Mutter 
wäre. Oder auch anders: Mein Ehe
mann müßte sich einer Geschlechts
umwandlung unterziehen Diese 
Äußerung von Frau Zöller scheint 
den "Nagel auf den Kopf" zu treffen, 
wenn man dazu folgenden Text im 
Paragraphen 80 StVollzG liest: ''Da in 
unserer Gesellschaft in der Regel der 
Mutter der ersten und wesentlichen 
Bezugsperson zukommt ... ", brauchen 
Väter im Strafvoltzug nicht weiter 
berücksichtigt zu werden, ließe sich 
daraus schlußfolgern. 

Die Benachteiligung der Vater-Kind
Beziehung im Strafvollzug ist offen
kundig und wird durch das Strafvoll
zugsgesetz dokumentiert. Abhilfe tut 
not. Bleibt abzuwarten, wie die 
Bundesverfassungsrichter darUber 
befinden, wenn die Verfassungs
beschwerde des Ehepaars Zöller- zur 
Vorlage kommt. Abschließend noch 
ein paar Worte von Frau Zöller aus 
einem Brief, dem auch das andere 
Zitat von ihr in diesem Artikel 
entnommen worden ist. Diesen Brief, 
in dem sie diese Geschichte erzählt, 
ihre Einstellung dokumentiert und ihr 
Vorgehen re·chtlich zu begründen 
sucht, beendet sie mit den \>/orten: 

"Es ist an der Zeit, ein bißchen Mut 
zu beweisen und mit diesem Problem, 
das andere· betroffene Ehepaare 
schamvoll schweigen läßt, frontal 
nach vorne zu treten." 

Als Anschrift für diejenigen Leser, 
die mit dem Ehepaar Zöller in 
Kontakt treten möchten, gilt: 

Norbert und Claudia Zöller
Postfach 70 11 48 

6000 Frankfurt/Main 70 -rdh-

Presseerklärung 

der Gefangenenorganisation SOLIDA
RITÄT e . V. vom 25.03.1987 

Seit 2l. .03.1987 gegen 16.00 Uhr be
sitzt die Gefangenengewerkschaft 
SOLlDARITAT e. V. einen Notvorstand. 
Vom Amtsgericht Herford wurden 
hierfür Frau Rechtsanwältin Ulrike 
Lopau (frankfurt/Main) und Herr 
Rechtsanwalt Axel Kampf (München) 
bestimmt. Diese beiden ~litglieder des 
Vereins wurden dem seit Wochen 
handlungsunfähigen Restvorstand, 
bestehend aus Erwin Remus und Peter 
Mauermann zur Seite gestellt. 

Am gleichen Abend schloß der 
Vorstand den bisher 1. Vorsitzenden 
Erwin Remus, nach vorheriger 
Anhörung und gemäß Antrag der SOL
Gruppe JVA-Werl, wegen vereins
schädigenden Verhaltens mit sofor
tiger \.Yirkun~~: aus der SOLIDARITÄT 
aus. Gleichzeitig wurde Remus seiner 
Ämter als Vorsitzender und Ge
schäftsführer des Vereins enthoben. 
Er hat danach bis 30.03.1987 sämt
liche Vereinsunterlagen herauszuge
ben. 

Der nunmehrige Vorstand der SOLIDA
rität e. V., Peter Mauermann, 1. Vor
snzender, Ulrike Lopau, 2. Vorsitzen
de und Axel Kampf als Schatzmei
ster, wird die Geschäfte der SOLIDA
RITÄT bis zum Abschluß der ~eu
wahlen zum Bundesvorstand, voraus
sichtlich Ende Mai 1987, führen. Die 
wesentlichste Aufgabe ist dabei die 
Vorbereitung und Durchführung die
ser Wahl sowie einer anschließenden 
Bundesversammlung. Außerdem ~d 
der neue Vorstand d~r SOLIDARtTAT 
versuchen, mit den Gläubigern des 
Vereins über die ratenweise Bezah
lung der relativ hohen Verbindlich
keiten Gespräche aufzunehmen und 
entsprechende Vorschläge zu unter
breiten. 

Die SOLIDARITÄT e . V. unterhält bis 
auf weiteres ihre Geschäftsstelle 
unter folgender Anschrift: 

SOLIDARITÄT e. V. 
c/o Peter Mauermann 
Berg. Gladbacher Str. 17 L 
5000 Köln 80 



Neues voa der SOL 
Die Solidarität ist in Schwierigkeiten. 
Zum einen sind die Finanzen durch 
das Konzert im Dezember und 
unnötige Anschaffungen ·sehr ange
griffen. Man spricht von Verbindlich
keiten in Höhe von DM 40.000,--, die 
durch die schlechte Vereinsführung 
des ehemaligen Bundesvorsitzenden 
Erwin P. Remus entstanden sind. Zum 
anderen sind durch die Person Remus 
sehr viele negative Dinge in die 
Öffentlichkeit geflossen. So wurde 
ihm von Werler Gefangenen vorge
worfen, daß er völlig den Kontakt 
zur Basis verloren hat und in der 
Kerforder Geschäftsstelle selbstherrlich 
regiert. Er bestellt Möbel im Wert 
von DM 5000,-- zur Ausstattung der 
Geschäftsstelle und besaß dazu nicht 
die Genehmigung der anderen 
Vorstandsmitglieder. Auf der-en 
Verlangen wurden die Möbel wieder 
abgeholt. Das wirft ein deutliches 
Licht auf den Vorsitzenden Remus, 
denn eine Geschäftsstelle für eine 
Gefangenenorg{lnisation muß nicht so 
nobel wie eine Bankfiliale einge
richtet sein. 

Wie aus der nebenstehenden Presse
erklärung zu ersehen, ist Erwin P. 
Remus seit dem 24.3.87 nicht mehr 
Mitglied der Solidarität. Ihm wurde 
wegen vereinsschädigenden Verhaltens 
die Mitgliedschaft entzogen. Es gibt 
einen vom Amtsgericht Herford einge
setzten Notvorstand, der die 
Geschäfte bis zur Bundesvorstands
wahl führt . 

Der Lichtblick hatte schon mehrfach 
die Vorhalte gegen Erwin P. Remus 
der onentlichl<eit bekanntgemacht. 
Die Entwicklung zeigt, daß wir mit 
unserer Meinung richtig lagen. Nun 
hoffen wir, daß die Solidarität -
frisch und neu erstanden, wie Phönix 
aus der Asche - ihrem Namen alle 
Ehre macht und wirklich eine 
Gefangenenorganisation wird. Damitder 
Verein weiter bestehen kann, müssen 
alle Mitglieder an einem Strang 
ziehen und persönliche Querelen 
ausgeschaltet werden. Nach unseren 
Informationen beabsichtigt der 

derzenige Sprecher der Werler 
Gruppe, sein Amt niederzulegen, weil 
es in de• Gruppe Intrigen gegeben 
hat. 
Für solches Vorgehen ist jetzt wirk
lich nicht det' richtige Zeitpunkt. Die 
SOL-Mitglieder müssen sich darüber 
klar sein, daß nur, wenn alle 
zusammenarbeiten, der Verein eine 
Chance zum Weiterleben hat. Wenn 
sich jetzt nicht alle Unklarheiten 
ausräumen lassen, sollte der Verein 
lieber ganz aufgelöst werden. 

Um aus der Misere herauszukommen, 
muß die Solidarität endlich eine von 
allen Mitgliedern bestimmte und 
getragene _Politik betreiben. Es geht 
nicht mehr an, daß ein Vorstands
mitglied gleichzeitig Geschäftsführer 
ist. Es ist ohnehin unverständlich, 
warum der Verein eigene .Geschäfts
räume benöt~gt. \'Jir halten es eben
falls für unbedingt edot"derlich, daß 
der Bundesvorstand zu g1eichen 
Teilen aus Inhaftierten {bzw. Knast
erfahrenen) und Nichtinhaftierten 
Mitgliedern besteht. Dieser Bundes
vorstand muß die vordringlichste 
Aufgabe darin sehen, den 
Strafvollzug zum besset"en zu 
verändern. Durch ihn müssen Miß
stände aufgezeigt und Verständnis 
für die Belange der Gefangenen in 
der Öffentlichkeit geweckt werden. 
Vor allem muß die neue Vereins
strategie vor der Wahl bekannt und 

das halten wir für besonders 
wichtig - der Verein muß politisch 
neutral sein! Selbstverständlich soll 
er Politik für Gefangene machen und 
dabei mit Politikern jeder Partei 
zusammenarbeiten. 

Alle müssen jetzt zusammenhalten und 
die Mitglieder nicht im Unkla•en 
lassen. Wir sind gerne bereit, die 
Solidarität zu unterstützen und 
fordern alle Gefangenen zur 
Solidarität mit der SOLIDARITÄT auf. 

Wenn der · Verein für Gefangene 
gerettet werden soll, ist jetzt die 
letzte Gelegenheit dazu. Packen wir's 
an! -gäh-

Hintergedanhen ( 3) 
Kolumn~ mit Lektüre- Tip 
von Salamander Zelsky 

Zitat: Der Amtsrichter: "Ich bin ja 
gern bereit, alles in der allersorgfäl
tigsten, gewissenhaftesten Weise zu 
prüfen, aber man muß mir doch sagen, 
welche Entscheidung im höheren Inter
esse liegt. Ich bin doch zu allem 
bereit." 

Die furchtbaren Juristen handeln nach 
ihrem Credo: Bereit sein ist alles. Nie
manden ließen sie ihre prinzipielle 
Widerwärtigkeit so drastisch spüren, wie 
den Dichter Bertolt Brecht, der in 
seiner szenischen Collage "furcht und 
Elend im Dritten Reich" jenen roben
schwarzen Opportunisten als Paragra
phenhändler entlarvt. Aber es kam noch 
schlinuner. Das Schlachthaus namens 
Volksgerichtshof perfektionierte den 
Staatsterrorismus: die Killer- Richter 
zelebrierten Todesorgien und signierten 
die Urteile mit dem Blut der Opfer. Bis 
zum 31. Januar l9L5 wurden während 
des Weltkrieges, den die Industrie
Marionette A. Hitler inszeniert hatte, 
24.559 deutsche Soldaten von soge
nannten Militär-Richtern "rechtskräftig" 
zum Tode verurteilt, erschossen, ge
köpft oder erhängt bzw. in Strafkompa
nien verheizt. In der Zeit vom 1. 
Februar 1945 bis zum Kriegsende 8. Mai 
19L5 sind solche Metzeleien nicht mehr 
gezählt worden. 

Nach der Stunde Null ging der Spaß 
erst richtig los. Kein einziger NS
Richter wurde von der bundesdeutschen 
Justiz wegen sein~r Paragraphenverbre
chen zur Verantwortung gezogen. Im 
Gegenteil: in Berlin (\•lest) sind die 
Verfolgten der Hitler- Dikta tur und die 
l~iderstandskämpfer mit schäbigen Tricks 
von jeder Anerkennung und Entschädi
gung ausgeschlossen worden, wenn sie 
den politischen Überzeugungen treu 
geblieben waren, die sie zu Antifaschi
sten gemacht hatten und schließlich in 
die KZs des faschistischen Regimes 
(eine kriminelle Vereinigung? } brachten. 
Mehr noch: In den 70er Jahren bekamen 
die juristischen Gesinnungstäter den 
Radikalenerlaß in die Hände, und fortan 
konnten sie demokratische Lehrer, 
sozialistische Lokomotivführer und 
kommunistische Briefträger aus der 
Ehrengemeinde des Öffentlichen Dien
stes entfernen. Usw., usw.: Friedens
demonstranten kann man wegen Nöti
gung vor den Kadi zerren. 

Ausgleichende Ungerechtigkeit verüben 
sie an dem wachsenden Heer der 
Obdach- und Arbeitslosen. der Penner 
und Alkis, die für lange Zeü hinter 
Gitter verschwinden, weil sie ein paar
mal ohne Fahrschein in der U-Bahn 
saßen oder langsam tötende Genuß
mittel im Supermarkt abgriffen. 

Furchtbare Richter sind fantasievolle 
Juristen. Wir aber wissen - es gibt 
legales Unrecht und illegales Recht. Die 
Totengräber der Gerechtigkeit sprechen 
mit emem Zynismus ohnegleichen ihre 
Uneile "Im Namen des Volkes" . Da 
mache 1ch nicht mit. Demnächst bitte: 
solche Rechtsprechung exklusiv meiner 
Unperson. 

'der lichtblick' 13 



PRESSEMITTEILUNG 

lch bin Ayla Tataroglu. Ich bm 
Türkin und wohne seit vielen Jahren 
in Berlin. lch werde am Dienstag, 
den 17. März 1987, um 11 Uhr vor 
dem Dienstsitz des Senators für 
Inneres, Fehrbelliner Platz, einen 
Kranz zum Gedenken an meinen 
Ehemann, Barlas Tataroglu, nieder
legen. 

Barlas Ta taroglu sitzt seit genau drei 
Jahren unschuldig in Strafhaft in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel. Er ist 
Opfer krimineller Ermittlungsmethoden 
der sogenannten GER 111, der 
"Gemeinsamen Ermittlungsgruppe 
Rauschgift von Zoll und Polizei". Er 
ist auch Opfer der Berliner Insti
tutionen, die diese Ermittlungs
methoden ermöglicht, gefördert, teil
weise legalisiert oder geduldet 
haben, also des Senators für Inneres, 
des Senators für Justiz, des Senators 
für Finanzen und eines Teils der 
Berliner "Dritten Gewalt" und 
Berliner Inhaber politischer Mandate. 
Ich will mit der Kranzniederlegung 
daran erinnern, daß mein Ehemann 

noch immer darauf wartet, daß ihm 
Gerechtigkeit widerfahre. Daß die 
genannten Institutionen und Mandats
träger endlich den Mut finden zur 
Selbstreinigung und ein Unrechl 
wiedergutmachen, soweit dies noch 
möglich ist, das meinem Mann, mir 
und meiner Tochter durch die krimi
nelle Energie em1ger Berliner 
Beamter zugefügt worden ist. 

Mein Ehemann ist ~schuldig mit 
dubiosen und manipulierten Beweisen, 
mit "getürkten" Aussagen inter
essierter Zeugen, korrupter V-Leute, 
eingeschüchterter und abhängiger 
Rauschgiftsüchtiger ins Gefängnis 
gebracht worden. Eine Berliner 
Strafkammer unter dem Vorsltz des 
Richters Kupsch hat die faden-
scheinigsten t<onstruktionen der 
Ermittlungsinstanzen und die 
windigsten Zeugenaussagen auch 
unbefragt bleibender obskurer V
Männer und Informanten ohne die 
gebotene Distanz ftir bare MUnze 
genommen und meinen Mann vor drei 
Jahren ins Gefängnis geschickt. Der 

vorige lnnensenator, Herr Lummer, in 
einem Umfeld von Waffenschiebern, 
Spekulanten, Rechtsbeugern und 
politischen Extremisten, hat die 
kriminellen Machenschaften der GER 
111 in seiner ausländerfeindlichen 
Verblendung und Irrationalität 
gedeckt. Ich mache ihn fUr das 
Unrecht an meinem Mann und meiner 
Familie deshalb aus gutem Grund auch 
persönlich verantwortlich. 

lch erwarte von Innensenator Prof. 
Kewenig und von seinen Kollegen in 
den Ressorts j ustiz und Finanzen, 
daß sie endlich energisch Licht in 
diese Sache bringen, statt zu 
verschleppen und zu verschleiern. 

Mein :-lann und ich haben alle 
Rechtsmittel, soweit wir sie uns 
finanziell leisten können, aus
geschöpft. Ein Freundeskreis hat sich 
darüberhinaus um das Zusammentragen 
weiterer Beweismittel in rund zwei 
Dutzend ähnlich gelagerten Fällen 
bemüht. Die Beweislast ist erdrückend. 
Dennoch schleppt sich das 
Ermittlungsverfahren bei der Staats
anwaltschaft gegen die Beamten der 
GER lll seit einem Jahr hin. Akten
einsicht wird uns nicht gewährt. 

lch bitte darum auch das Abgeord
netenhaus von Berlin inständigst um 
Mithilfe. 

Ayla Tataroglu 

Wir - ein Freundeskreis und Betrof
fene - unterstützen die Aktion von 
Frau Tataroglu. Der Fall des Mannes 
ist kein Einzelfall. Wir haben in den 
letzten anderthalb Jahren eine Fülle 
ähnlich gelagerter Fälle untersucht, 
die den Verdacht zwingend nahelegen, 
daß die GER Ill extralegal und mani-

PRESSEERKLÄRUNG 
pulativ einen ganz bestimmten 
Ausländerpersonenkreis im BTM-
Bereich beschuldigt hat. 

Seit dem 2. April 1986 gibt es 
aufgrund einer Strafanzeige der 
Alternativen Liste ein Ermittlungs
verfahren gegen Beamte der GER 111. 
Eine . Akteneinsicht ist den Anzei
genden und den Betroffenen, von 
denen viele noch in Strafhaft sitzen, 
aus formaljuristischen Gründen ver
wehrt. 

Da aus dem Ermittlungsverfahren 
noch keine sichtbaren Konsequenzen, 
vor allem für die inhaftierten 
Betroffenen, sichtbar sind, hingegen 
eine ganze Anzahl wichtiger Zeugen 
mittlerweile aus Berlin abgeschoben 
oder verschwunden sind, haben wir 
einige dringliche Fragen an die 
zuständigen Berliner Verantwortlichen: 

- Warum gibt es keine Informationen 
Uber den Stand des Ermittlungs-
verfahrens bei Staatsanwältin 
Mason? Ist der Justizsenator 
bereit, wenigstens einer Kommission 
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des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Bericht zu erstatten? 

- \velche Maßnahmen haben der Innen
senator und der Senator für 
Finanzen getroffen, um das extra
legale Handeln der Angehörigen der 
GER lll und möglicherweise anderer 
GERs zu unterbinden und diese 
Sondergruppen effizient zu kontrol
lieren? Welche Disziplinarmaßnahmen 
sind gegen den Beamten Wonneberg 
und seine Kollegen ergriffen 
worden? 

- Welche Maßnahmen zugunsten der 
Beschuldigten und Verurteilten 
gedenken der Innensenator und der 
Justizsenator angesichts der unge
wöhnlich langen Dauer der Ermitt
lungsverfahren gegen die betei
ligten Beamten zu ergreifen? 
Nicht wenige der Beschuldigten 
sind seit vielen Jahren aufgrund 
von Ermittlungen und Aussagen der 
Beamten in Haft, gegen die nun 

seinerseits 
extralegaler 
sind. 

Ermittlungen wegen 
Handlungen in Gang 

- Will der Innensenator fonfahren 
mit seiner Praxis, wichtige Zeugen 
und Betroffene aus Berlin abzu
schieben, obwohl dadurch die 
Ermittlungen in ganz erheblichem 
Maß behindert werden? 

- Sind die verantwortlichen SenatO!':en 
bereit, alle vorhandenen Unterlagen 
in dem Komplex von einer unab
hängigen Kommission prüfen zu 
lassen? 

Günter Spohr 
Alexander Sternberg-Spohr 

für den Freundeskreis, 
für Betroffene, 
und für Angehörige von Betroffenen. 

Curtiusstraße 11 
1000 Berlin 45 
Tel.: 833 78 51 
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Auf diesen Seit~n. haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen 
Fo~derungen, Knb~ und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit de~ 
M~1nung der Redakt1on deck~~· Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
S1nn entsprechend - zu kurzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Betr.: Leserbrief des Gef. Blum in 
der letzten Ausgabe 

Liebe Lichtblickleute, 

voller Stolz und gleichsam mit mis
sionarischem Eifer verbreitet Walter 
Blum unter seine'n Mitgefangenen den 
Leserbrief, den Sie in Ihrer letzten 
Nummer abgedruckt haben. Der Brief 
selber ist es eigentlich nicht wert, 
daß man auf ihn reagiert oder ihn 
groß zur Kenntnis nimmt, zu sehr 
wissen die Freiburger Gefangenen um 
- ich formuliere es vorsichtig - die 
belastete Persönlichkeit des Herrn 
Blum. Seine Eskapaden und seine bis
weilen eruptiven Auswüchse rufen 
deshalb ehe~ Bedauern und Mitgefühl 
für ihn als Arger gegen ihn hervor. 

Da dieser Leserbrief aber in die 
"weite Welt" hinausging, diese wohl 
wenig von den Freiburger Knastver
hältnissen weiß, ist eine Entgegnung 
unerläßlich. Deshalb folgendes 
dazu: 

1. Als beratendes Mitglied im Janus 
(Freiburger Gefangenenzeitung) 
kann und will ich auch nicht be
stimmen, wer in die Redaktion 
kommt und wer ~icht . Ich habe 
nur Vorschlagsrecht. Davon habe 
ich zweimal Gebrauch gemacht, 
das eine Mal wurde ein Gefange
ner von der AnstaltsleUuno und 
dem Justizministerium abg;iehnt, 
das andere Mal hatten die Redak
tionsmitglieder etwas gegen einen 
von mir vorgeschlagenen Gefange
nen. 

2. Seit Februar d . J. bin ich nicht 
mehr im ]anus, weil ich nicht mit 

Leuten zusammenarbeiten will, die 
in ihrer Mehrheit ausländerfeind
liche bis hin zu rassistischen Mei
nungen vertreten. 

3. Das Niveau einer Gefangenenzei
tung wird in erster Linie von den 
Mitgliedern der Redaktion ge
prägt. Uber dieses Niveau läßt 
sich in der Tat streiten. Daß der 
"Lichtblick" zu den gehobenen 
Gefangenenzeitungen gehört ist 
erfreulich, wahrlich ein Lichtblick 
innerhalb der Szenerie anderer 
Gefangenenzeitungen. insofern bin 
ich mehr als verwundert über den 
mangelnden Durchblick, den der 
"Lichtblick" mit der Veröffentli
chung des Leserbriefes des Herrn 
Blum an den Tag gelegt hat. 
Schon beim Lesen hätte einem 
auffallen müssen, wie verwirrt der 
Briefschreiber wohl sein muß, 
wenn er behauptet, der Pfarrer 
suche "Antichristen ( Scheinhei
lige)" für den Janus aus, wenn er 
seine Mitgefangenen anklagt, daß 
sie fast alle mit einem "angetörn
ten Kopf" herumlaufen usw., usw. 

Eine Nachfrage beim Janus oder bei 
mir hätte genügt, um die an sich 
lächerliche · Lügenhaftigkeit des Le
serbriefes zu durchschauen. 

Deshalb wünsche ich als Ausblick dem 
"Lichtblick" noch mehr Durchblick, 
damit er im Rückblick nicht bei 
manchen Punkten feststellen muß, wie 
wenig ec "geblickt" hat. 

Nichts für ungut 

R. Sylla, Pfarrer 
]VA Freiburg 

Liebe Leute, 

gestern ist mir das erste Mal Euer 
Blatt in die Hände gefallen. Und ich 
bin seit 10 Jahren im Knast! Offen
bar habe ich mal wieder eine Bil
dungslücke entdeckt, und die gilt es 
zu füllen. Ich bitte Euch also, mir 
regelmäßig den "Lichtblick" zu 
schicken. 

Seit einem Jahr bin ich in Rheinland
Pfalz, und ich kann Euch sagen, die 
leben hier total hinterm Mond. Aber 
nicht nur da~! es kommt auch gele
gentlich zu Ubergriffen, wobei sich 
sinnigecweise besonders die Sanitäter 
hervortun. lch selbst bin schon 2mal 
auf das massivste bedroht worden. 
Mit köcperlicher Gewalt, nicht etwa 
nur B-Zelle. B-Zelle ist hier schon 
eine ständige Einrichtung geworden. 
Die scheinen regelrecht unzufrieden 
~u sein, wenn mal eine nicht belegt 
1st. Und wie man hört, soll 
alles schlimmer werden. 

Seit neuestem reiten die hier auf 
dem § 88 StVollzG herum. So befinde 
ich mich seit neun Wochen in totaler 
lsola tion ( Einzelhofgang usw. ), und 
ein Ende ist noch nicht abzusehen. 
Der § 88 ist, soweit mir bekannt, nur 
bei Gewalttaten anzuwenden. Hier 
wird er auch bei Verdacht auf 
Haschischkonsum angewendet. 

Leute, wenn Ihr wollt, schicke ich 
cegelmäßig einen "Situationsbericht". 
Ich war übrigens selbst mal Mitar
beiter einer Knastzeitung, und zwar 
habe ich "DER WEG" mal gedruckt, 
als er noch von Knackis gemacht 
wurde. Wir \varen vier Mann, und je
dec mußte eigentlich alles können. 
Bis dann. 

Viel Spaß bei der Arbeit wünscht 
Euch 

Manfced Töbermann 
JVA-Diez 
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An den Lichtblick! 

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir 
den Lichtblick in Zukunft zuschickt. 
Hier ist schwer ranzukommen und vom 
BUTZLICHT bin ich absolut ent
täuscht. Ich verstehe nicht, wie ein 
Ralf Reinders dort mitarbeitet. Russ 
konnte es nicht treffender ausdrUk
ken, mit der Spucke in den Brunnen. 

Übrigens, Astraths Natodraht scheint 
alle zu sein. Er läßt jetzt durch 
Gittertüren die einzelnen Stationen 
schließen, obwohl wir sowieso alle 
unter Verschluß sind. Möchte wissen, 
ob die paar Kalfaktoren Rechtfer
tigung genug für die Steuergeldver
schwendung sind? Ich hatte mich bei 
Astrath wegen eines Hausverbotes 
meiner Freundin beschweren wollen. 
Bevor ich von zwei Beamten zu ihm 
geführt wurde, mußte ich mich einer 
Totalkontrolle unterziehen. Aller
dings erfuhr ich erst hinterher 
warum, sonst hätte ich mich nicht 
vorführen lassen. Als ich Astraths 
Büro betrat, sang er gerade ein 
Lied: 'Ich bin der schönste ~1ann in 
dieser Mietskaserne, "Denunzianten" 
lieben mich und die Korrupten haben 
mich gerne'! 

Im Ernst, der Mann kann sich hinter 
keiner Maske verstecken, er ist 
absolut gefährlich. 

Tschüß Ralf 

JVA-Berlin Moabit 
-Der Verfasser ist der Red. bekannt-

Hallo Jungs vom Lichtblick! 

Zu Anfang meinen Dank für die Zu
sendung der Märzausgabe des Licht
blicks. Nun lese ich (bisher mit 
Freuden) diese Gefangenenzeitschrift 
seit knapp 2 1/2 Jahren (mal kom
plett, mal zerfleddert, je nachdem) 
und muß sagen, der Lichtblick ist 
das Beste auf diesem Gebiet. Macht 
weiter so, okay? 

Also jetzt zum eigentlichen Grund 
meines Schreibens. Bekanntlich kommt 
ja irgendwann jedes Faß zum Über
laufen, und bei mir ist es soweit. 
Darum möchte (muß) ich hier meinen 
Senf dazt~geben. Daß mancher Leser
brief der ausgemachte Schmarrn ist -
na ja man ist's gewöhnt und 
schmunzelt. Aber und jetzt 
kommt's was mich aufregt - einen 
solchen Bockmist des Herrn (???) Uwe 
Münchow habe ich in keinem Licht
blick gelesen. 

Es ist bezeichnend für solch eine 
Type, seine Anschrift zu vergessen 
(wer's glaubt) und den Schrieb mit 
Vormelder vom \'Iaschen zu schicken 
(ob gewaschen rein und weiß, der 
Bockmist bleibt trotzdem Scheiß!) . Im 
übrigen ist jedes weitere Wort dar
über vertan. Nur noch soviel dazu: 
Wer so was schreibt, andere als an-
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staltskonforrne Anschieimer bezeich
net, hat meiner Meinung nach nicht 
das geringste begriffen. Dies zeigt 
sich ja (leider) zur Genüge an dem 
Blitzlichtartikel über t:>ater Ruß. 

Nun hab' ich, was Kirche, Religion 
usw. betrifft, keinen Vertrag, aber 
wenn man über einen Menschen, der 
versucht anderen zu helfen, in solch 
einer Art und (hinterhältigen) i</eise 
herzieht, dazu noch der Gangart der 
Anstaltsleitung beipflichtet. bleibt 
mir nur noch eins zu sagen: Pfui 
Deibel!!! Nun dies soll's für heut' ge
wesen sein. 

Karl-Heinz Linz 
J VA Straubing 

Betrifft: Libli Nr. 200, Prof. Dr. Dr. 
Heinitz 

Sehr geehrte Herren, 

der Beitrag zum 85. Geburtstag von 
Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. E. 
Heinitz gibt mir Anlaß zur Fest~tel
lung, daß zumindest ein mir bekannt 
gewordener Anwalt sich einige Schei
ben von Bescheidenheit "abzuschnei
den" hätte . 

Ich meine einen gewissen Axel 
Hoeppner, angeblich und sich zur 
Profilierung darauf berufend, ehemals 
in der Leitung der ]VA Tegel sitzend 
und sich nun als Rechtsanwalt ver
sucht. 

Von zwei fachlich sehr gut ausge
wiesenen Rechtsanwälten vertreten, 
in der Verfassungsklage zu 2 BvR 
1212/86, verwunderte es nicht wenig, 
als vor einigen \>lochen die Zentrale 
lll meine Vorführung zu einem An
walt "Hoeppner" anordnete. 

Meiner Verwunderung diesem Hoeppner 
gegenüber zum Ausdruck bringend, 
wer und aus welchen Grtinden er mich 
vorführen ließe, beschied er in 
plump-distanzloser und anbiederi
scher Manier dahingehend, ihm sei 
zur Kenntnis gelangt, ich würde mit 
der Justizverwaltung und der An
staltsleitung im permanenten juristi-

sehen Streit befindlich sein. Der Mit
gefangene und 1. Stationskalfaktor 
meiner Abteilung, Bernd L. P., Cler 
dafür sorge, daß derartige Fälle zu 
ihm in "sachverständige Hände" ge
langen. habe mich in der Zentrale 
lll, ohne mein Wissen, von dem dort 
sitzenden Beamten eintragen lassen. 
So entfalle das Schreiben von sonst 
ja üblichen Anwaltskarten, und die 
Gefangenen sind gleich in den "rich
tigen Händen". Er mache "alles" von 
Petitionen in Rentensachen an das 
Abgeordnetenhaus ois hin zu Voll
zugssachen, für die er besonders 
ausgewiesen sei aufgrund seiner "Tä
tigken bet der Anstaltsleitung der 
JVA Tegel", und der HausJurist Dr. 
\'legner sei für ihn kein Gegner. 

Da der Anwalt Hoeppner nicht im 
entferntesten den Eindruck erweck
te, über besondere forensische Q;.ali
täten zu verfügen, beließ ich es da
bei. 

Unbeantwortet ist für mich die Frage, 
wie es möglich ist, daß, unter Umge
hung der üblichen Anwaltskarte. die 
Zentrale U 1 auf quasi "Anordnung" 
des Gefangenen Bernd L. P. Mitge
fangene in eine Vormelderliste für 
den · Anwalt und selbsternannten 
"Vollzugsstrategen" Hoeppner ein
trägt, wo es doch selbstverständlich 
sein muß, daß ein Gefangener, der 
Anwalt Hoeppner zu sprechen 
wünscht, sich per Vormelder der Zen
trale 111 namhaft zu machen hat. Die 
Frage ist, gibt es extra für Anwalt 
Hoeppner in der Zentrale lll ein 
Buch in welchem Gefangene eingetra
gen werden. die Anwalt H. zu spre
chen wünschen? Standesrechtlich ist 
dies nicht nur fraglich, sondern mit 
Sicherheit unstatthaft, und es muß 
die Frage gestattet sein, ob hier 
"Mauscheleien'' im Einverständnis mit 
der Zentrale lll einerseits und "Zu
arbeit" des Gefangenen Bernd L. P. 
zugunsren des Anwalts Hoeppner an
dererseits eine Rolle spielen. Eine 
Reihe von Indizien deuten jedenfalls 
in diese Richtung. 

Ich hatte meine mir unerwünschte 
und seltsame Vorführung zum RA 
Hoeppner bereits zu 4510 E - V/10. 
87 der Abt. V beim Senator fUr Ju
stiz transparent gemacht . 

Die Anwaltschaft Berlins sollte sich 
fragen lassen, ob sie dieses Treiben 
nicht zu beenden gedenkt, denn das 
"Zuarbeiten" des Gefangenen P. sehe 
ich unter dem alten Aspekt "manus 
manum lavat", was nicht unbedingt 
heißen muß, P. würde eine regel
rechte finanzielle Provision pro Fall 
und Gefangenen kassieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter P. Bauereis 
JVA Berlin-Tegel 



An die Lichtblickredaktion 

Der Lichtblick erhebt den Anspruch, 
senos und ausgewogen Bericht zu 
erstatten. So steht es sinngemäß in 
der Ausgabe jan./Febr. 87 unter dem 
Titel "Licht und Schatten" . Der Arti
kel beschreibt unter anderem die 
Weihnachtsfeiertage in Tegel. Da 
steht z . B.: längerer Einschluß, kaum 
Umschluß und Kontakt untereinander, 
kein Freizeitangebot, keine Arbeit!!! 

lch habe die Arbeit keinesfalls ver
mißt, im Gegenteil; zwischendurch mal 
'n paar Tage länger schlafen wird 
von vielen Leuten eher angenehm 
empfunden. Sorgfältige Recherchen 
hinsichtlich der Ein- bzw. Aufschluß
zeiten widerlegen die Behauptung, es 
habe längere _Einschlußzeiten gegeben. 
Die einzige Ubereinstimmung der im 
Lichtblick so trostlos geschilderten 
Weihnachtstage bildet der unter der 
Zentrale aufgestellte Tannenbaum (es 
hätte mich angesichts der verzerrten 
Reportage nur wenig gewundert, wenn 
er als Birke identifiziert worden 
wäre). 

Auch die letzte Ausgabe des Licht
blicks enthält einen teilweise völlig 
überzogenen Artikel über die 
Zustände im ("Zucht"-) Haus lll. 
Lediglich für 10 % Insassen stünden 
Duschplätze zur Verfügung, war da 
zu lesen. Demnach müßten 90 % per
manent stinken! Legt man die 
Gesamtbelegungszahl auf die Anzahl 
der vorhandenen Duschplätze um und 
geht überdies davon aus, daß alle 
regelmäßig zweimal täglich duschen, 
dann, und nur dann geht die Rech
nung auf. 

Hausarbeiter, Sportler US\oJ. duschen 
ohnehin außerplanmäßig, darüberhin
aus besteht teilweise die Möglichkeit, 
im Arbeitsbetrieb eine Ganzkörperer
frischung zu nehmen. Jedem Insider 
wird spätestens jetzt klar, daß es 
sich um eine Milchmädchenrechnung 
handelt. 

Wannenbäder werden grundsätzlich 
aus gesundheitlichen Gründen verord
net. Weil die Masse der Gefangenen 
aber von Haut- bzw. Bandscheiben
schäden verschont ist, besteht für 
Vollbäder dementsprechend wenig 
Bedarf. 

Geradezu reißerisch klingt der Satz 
von der psychiatrisch-neurologischen 
Station, auf der "seelisch zerbroche
nen Menschen auf Berliner Art gehol
fen wird" . - Hochkarätiger Schwach
sinn! -

Abschließend noch 'n paar Anmerkun
gen zur Position des "Teilanstalts
fürsten" Müller. Gewiß, so manches 
im Haus lll ist seit längerer Zeit 
verbesserungsbedürftig. Wem aber 
nützt eine Zustandsbeschreibung, die 
sich - genauer besehen - als unhalt
bar erweist. Da die Richtlinien des 
Vollzuges von ganz anderen Leuten 

konzipiert werden, ist Müller letzt
endlich doch nur Figur, Maske, 
Befehlsempfänger, Statist. Aus Sicht 
des Gefangenen sicher keine positive 
Bereicherung für Tegels Marionetten
bühne. Ob Maier, Müller, Schulze oder 
Lehmann, ändern wird sich daqurch 
an den Gegebenheiten im Haus lll 
nichts. 

Roland Buck 
]VA Berlin-Tegel, TA I1l 

,?----Ka•n ;,h rovJkom· 
,..e.,,•'sl Jer L;,J,i. 
&z.;,~ schon rQv.S 

,,.... T~rjel! _l 

Hallo lieber Michael' 

Heute habe ich wieder einmal eine 
Eurer Ausgaben (März 87) in die 
Hände bekommen. Vielen Dank, daß 
Ihr auch die PN- Abteilung der JVA 
mit dem "Lichtblick" versorgt, denn 
es gibt auch hier Gefangene, die Euch 
verstehen, die Eure Zeitung lesen! 

Das erste Mal hatte ich den "Licht
blick" in der Untersuchungshaft in 
Moabit (von welcher ich Mitte Januar 
wegen Suizidgefahr nach Tegel ver
legt wurde - ich bin übrigens noch 
immer Untersucher) zu lesen 
bekommen. Ich wundere mich, daß es 
hier überhaupt so etwas gibt. Ich 
komme aus der DDR (war dort eben
falls im Strafvollzug) und weiß 
daher, daß es für diese Gefangene 
nie möglich sein wird, eine eigene 
Zeitung zu drucken. 

Nun gut, jetzt zu Eurer Zeitung. Ich 
habe, \oJie ich schon schrieb, einige 
Eurer Ausgaben gelesen und finde es 
Spitze. wie Ihr schreibt und Euch für 
manche Mißstände innerhalb des Voll
zuges einsetzt. Mir fiel z. B. im 
Dezember des letzten Jahres ein Ar
tikel ins Auge, von dem ich sehr be
geistert war. Es handelte sich um ein 
Gespräch zwischen Euch und einer 
Gruppe Frauen. "Anonyme Frauen von 
Inhaftierten" (AFI). lch bin faszi
niert darüber, daß Ihr auch dies
bezüglich Eure "Netze auswerft". Ich 
finde es toll! Da ich z . Zt. einige 
Probleme habe (es handelt sich u. a . 
um meine Verlobte), würde ich gern 
einmal mit einem von Euch über 
diese Gruppe von Frauen sprechen. 
Ich hatte meiner Verlobten sch<;>n 
mehrmals angeraten, sich bei dieser 
Gruppe einmal zu melden. Sie hat es, 
meines Wissens nach, bisher noch 
nicht getan. Deswegen würde mich 
u. a. interessieren, was diese Frauen 
machen. Könnt Ihr mir helfen? Ich 
wäre dankbar, wenn ich einmal mit 
einem von Euch sprechen könnte. Es 
würde mir sicherlich sehr helfen, vor 
allem dahingehend, daß ich trotz 
memer Probleme etwas zur Ruhe 
komme und von selbst so stark 
werde, um von einem erneuten 

Selbstmordversuch Abstand zu ge
winnen. 

Vielleicht könnt Ihr es durchsetzen, 
daß mich einer von Euch einmal in 
der PN besucht. 

Ich danke Euch. 

Es grüßt Euch recht herzlich 

Frank H. 
]VA-Tegel (PN-Abteilung) 

Betreff: Einkauf in Tegel 

Das Märchen vom guten Einkaufsonkel 
hat sich schnell, wie alle Märchen, in 
eine Lüge verwandelt . Ein Märchen 
war es auch, daß Sonderangebote 
weitergegeben werden sollten. Außer 
Fleischkonserven aus Senatslagern, 
die kurz vor dem Verderb stehen, hat 
sich doch in den Angeboten noch 
nicht viel getan. 

Der böse Onkel weiß genau, daß wir 
uns in einer Zwangslage befinden. Es 
gibt natürlich keine i<onkurrenz. Er 
kann die Preise diktieren, ganz wie 
es ihm paßt . Zu merken war das an 
der neuen Preisliste Nr. s. Sehr viele 
Waren werden zu stark erhöhten 
Preisen angeboten. In den Stadtge
schäften wäre dies nicht zu machen. 
Aber was sind denn wir? Letztlich 
doch auch Verbraucher, deren Ein
kommen doch noch unter dem Niveau 
eines Sozialhilfeempfängers liegt. 

Daß überall der Kaffee zu stark her
abgesetzten Pr~isen gehandelt wird, 
hat sich bei unserem Onkel noch 
nicht herumgesprochen. Wie sehr wir 
hier über den Tisch gezogen werden, 
soll folgende Tagespreisliste vom 
13.03.1987, einschließlich der wirk
lichen Einkauspreise - nur mal vom 
Obst - , verdeutlichen. Wobei dieser 
Obsthändler auch nicht einer der bil
ligsten ist. 

Lfd. Nr. Yl'ate 

0 Apiel Granny 
0 Äpfel Delicious 
0 Bananen 
0 s Apfdsll'len 
0 6 Orangen 
0 7 Grapefruit 
0 5 Zitrone 
0 20 Tomaten 
0 25 Gurken 
t) 27 Salatkopf 
0 28 Z-..iebeln 
0 29 Knoblauchknolle 
030 Kartoffeln 

• Verkaufspreis 
2 Einkaufspt"eis 

Menge vp~ E?' 
1kg DM 2,80 DM 1.60 
l ~g DM 2.1.0 DM 1.60 
1 kg D~l 2.50 DM 1.30 
1 St. DM 0,65 DM 0.41. 
1 St. D~l 0.60 DM 0,1.0 
1 St. DM 0,80 D~l o.so 
1 St. DM 0,1.0 D~l 0,21 
1 kg DM 3,30 DM 2.20 
1 St. DM !.75 DM 1.10 
1 St. DM 1.25 DM 0,66 
1 kg DM 2.- - DM 0.88 
1 St . DM 1.10 DM 0,50 

2.5 kg DM 2.- DM 1.-

Und ähnlich wird es bei allen ande
ren angebotenen Waren sein. Natür
lich, es entstehen Kosten. Steuern 
müssen gezahlt werden. Alles richtig. 
Aber eine derartige Preiserhöhung, 
und das bei dem hiesigen Umsatz, das 
grenzt schon an Wucher. 

Es hat sich schon so mancher \volf 
überfressen und ist daran erstickt. 
Unserem Wolf sollte man vorher die 
gierigen Krallen beschneiden. 

Erhard Wegner 
]VA Berlin-Tegel, TA lll E 
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Liebe Lichtblick- Freunde, 

die März- Ausgabe sucht nach Redak
teuren. Vielleicht kann ich ein wenig 
"Überbrückungshilfe" leisten, quasi 
als "Fem"-Redakteur. Eigentlich 
dürfte man erwarten, daß allein die 
Beliebtheit des Lichtblicks seine 
Leserschaft anregt, zur Ausgestaltung 
beizutragen. 

Vorweg: Euren Berliner Senat dürft 
Ihr nicht zu hart verurteilen. Eine 
absolut unzensierte Knacki- Zeitschrift 

und noch dazu bezuschußt mit 
einem fünfstelligen Etat aus öffent
lichen Mitteln (!) - ist schon was 
einzigartiges in unserem sich selbst 
so bezeichnenden "Rechts" - Staat. 
Andererseits statuiert das Engage
ment und die jedenfalls relative 
Ausgewogenheit, mit der sich der 
Lichtblick den Strafvollzugsproblemen 
widmet, ihn geradezu zum Organ der 
Rechtspflege - Bereich Strafvollzug. 

Eigentlich sollte es dem Lichtblick 
gelingen, Verbindungsleute in den 
Redaktionsbüros des bundesdeutschen 
Blätterwaids zu animieren, mal ein 
wenig mehr über den Strafvollzug 
seines Rechtsstaats zu berichten. 
Warum ist's kein Wahlthema für 
unsere Damen und Herren Politiker? 
Und warum hat das Stiefkind der 
Gesellschaft keine Lobby im Bundes
tag? Zigtausend Knackis in bundes
deutschen Haftanstalten und fast 
ebensoviele Beschäftigte! Und die 
vielen zigtausend Strafrichter und 
Staatsanwälte, die die Verurteilten 
ihrer eigenen Institution dem 
Strafvollzug überantworten. Wie 
sollen die Strafvollzugsreferenten 
und die Staatssekretäre noch 
zurechtkommen mit der immensen 
Verantwortung? Alles ohne Lobby! 

Eine Binsenweisheit: Jeder Staat muß 
mit seiner Kriminalität leben, aber 
auch damit fertigwerden. Weg mit den 
Verbrechern, hinter Schloß und 
Riegel, ist die Interimslösung. Aber 
was danach? Deshalb hat unser, sich 
als vorbildlich bezeichnender Staat 
mit deutscher Gründlichkeit in einer 
Unendlichkeit das Strafvollzugsgesetz 
geschaffen. Und mit gleicher 
deutscher Gründlichkeit bastelt er 
nun an der Demontage seines Jahr
hundertwerkes. "Schließlich muß immer 
was bewegt werden", sagt der 
Politiker, "und wenn's um ihre 
Sicherheit geht, hat die Öffentlich
keit immer ein offenes Ohr." Also 
streichen wir den Verbrechern mal 
die Lockerungen aus dem Vollzugs
gesetz. Das bringt Wählerstimrnen. 
Daß Lockerungen die wichtigsten 
Instrumente für die Wiedereingliede
rung der Gefangenen sind - wie der 
Lichtblick richtig kommentiert - darf 
dabei keine Geltung haben. 
Übrigens: Warum überhaupt eine 
Änderung des Strafvollzugsgesetzes? 
Es ist weitestgehend auslegungsfähig, 
wie jedes andere Gesetz auch. Das 
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StVollzG eröffnete nie einen 
Anspruch auf Lockerungen, nur einen 
Anspruch auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidungen. Und weiter: Es 
eröffnet Betroffenen die Beschwerde
möglichkeit zu Vollstreckungskammern 
und zu den OLG's, sollte Ermessen 
mißbräuchlich angewandt worden sein. 
Den Vollstreckungskammern aber 
wiederum ist es verwehrt, in anstalt
liches Ermessen einzugreifen. Und die 
Beurteilung, ob Ermessen nun richtig 
oder fehlerhaft angewandt wurde, ist 
wieder eine Frage des Ermessens. 
Wenn's um Entscheidungen geht, ist 
nicht die Frage, welchen Stellenwert 
die Güter haben, die es abzuwägen 
gilt, sondern wer sie abwägt - alle 
für oder gegen eine Entscheidung 
erheblichen Kriterien. Da soll einer 
noch schlau werden, aus diesem 
Teufelswerk rechtswissenschaftlicher 
Gedankenakrobatik. 

Kurzum: Wie wär's, wenn die bundes
deutschen Häftlinge mal auf die 
Barrikaden gingen - oder wenigstens 
ein Großteil davon und unserem Staat 
sein Strafvollzugsgesetz zu verwirk
lichen helfen. Das StVollzG ver
p fl ich t e t die Vollzugsbehörde zu 
einer auf künftig auf straffreie 
Lebensführung gerichteten Be ha nd -
1 ung jedes Gefangenen. Diese 
verfassungsrechtliche Fundierung läßt 
für jeden Gefangenen sogar einen 
Anspruch auf Resozialisierung ent
stehen (Bverft3 35, 187 (239) und 
andere)! Dieser Anspruch ist daher 
unschwer gerichtlich durchsetzbar! 

~~~ 
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Die Anstalten argumentieren, sie 
böten ein reichhaltiges "Behand
lungs- Angebot" : Ausbildungsplätze, 
Wohn- und Betreuungs-Gruppen und, 
und, und. Doch der Großteil der 
Knackis - jedenfalls die im Regel
vollzug - würde diese Angebote erst 
gar nicht wahrnehmen. Das erstere 
ist schlicht unrichtig: Das vorhan
dene Ausbildungs-, Wohn- und 
Betreuungs-Gruppen- Angebot ist viel 
zu gering, als daß sämtliche behand
lungsbedürftige Gefangene hierauf 
zurückgreifen könnten. Es ist auch 
nicht den individuellen Bedürfnissen 
des einzelnen Gefangenen angepaß~. 
Zum zweiten fehlt es grundsätzlich 
an geeigneten Maßnahmen zur Moti
vation, um Gefangene überhaupt zur 
Wahrnehmung von Ausbildungsange
boten und zur Integration in Wohn
und Gesprächsgruppen optimal zu 
bewegen. Von dem Wunschdenken der 
Alternativen/Grünen - Therapie statt 
Strafe (Wahlprogramm 1987) - ganz 
zu schweigen. Dieser Mangel an 
fehlendem Ausbildungs- und Betreu
ungsgruppen- Programm ist primär ein 
Personalproblem, weniger eine 

Kostenfrage. Vor allem eine Frage 
der Motivation der zigtausend Voll
zugsbediensteten: Sind sie überhaupt 
bereit umzudenken, fähig, ein wenig 
Idealismus zu entwickeln, den ihnen 
anvertrauten Menschen tunliehst dazu 
zu verhelfen, künftig ein Leben ohne 
Straftaten zu führen? Daß das damit 
nicht möglich ist, abends die Zellen 
zuzusperren, oder - die Verwaltungs
bediensteten betreffend - Karteien 
zu führen, ist wohl einleuchtend. 
Welche Dienstauffassung haben sie 
also, welche wurde ihnen gelehrt? 
Zuchthauswärter oder Betreuungs
beamter? [eh finde, der zweite 
Begriff kommt auch in der Bevöl
kerung besser an. 

Wie denkt die Bevölkerung: Weg mit 
den Verbrechern, Kopf ab oder 
"Wiederaufnahme der verlorenen 
Söhne und Töchter"? Meist denkt die 
Bevölkerung so, wie sie die Presse 
manipuliert. Also: Alle (vernünftigen) 
Gefangene auf die Barrikaden! Wir 
unterstützen die Politiker bei der 
Verwirklichung ihres Strafvollzugs
gesetzes. Welche Partei? CSU, CDU, 
SPD, FDP, alle haben sich gerühmt, 
das vorbildliche Strafvollzugsgesetz 
geschaffen zu haben. Wer war's denn 
eigentlich wirklich? Die Juristen an 
den grünen Tischen in den Ministerien 
.ereifern sich in Gedankenakrobatik 
über die Kunst der Interpretation. 
Wenn sie glauben, darin ihre Selbst
verwirklichung gefunden zu haben, 
gönnen wir's ihnen. \Venn aber unsere 
Zuchthauswärter nicht fähig sind -
noch nicht -, das Strafvollzugsgesetz 
in die Praxis umzusetzen, dann 
lernen wir's ihnen. Dann zwingen wir 
sie, ihren gesetzlichen Auftrag zu 
erfüllen oder legen ihnen nahe, sich 
anderen beruflichen Aufgaben zu 
widmen. 

Man glaubt, sie sind stärker als wir. 
Wir, die Gestrauchelten, die Geschei
terten, die Rechtsbrecher, die Ver
brecher. Die schwachen, labilen 
Persönlichkeiten. \oJie können wir 
denn das Strafvollzugsgesetz 
verwirklichen? Waren doch kaum die 
ehrwürdigen Juristen und die Unzahl 
der integeren, von Geburt an unbe
scholten dahinlebenden Vollzugsbe
diensteten dazu in der Lage. Richtig. 
Doch überall in den Anstalten leben 
vernünftige Gefangene. Ihr Einfluß 
darf nicht unterschätzt werden. Ihr 
positives Einwirken auf charakterlich 
schwächere Gefangene wirkt Wunder. 
So ließen sich Selbsthilfe-Gruppen 
etablieren, die dann ihrerseits ihre 
Wärter zu Betreuungs-Beamten 
beförderp. Einigkeit macht stark. Dann 
geht's in die ~inisterien und schließ
lich an die OffentliehkeiL "Knackis 
resozialisieren sich selbst", wär' 
doch eine Traum- Schlagzeile für die 
Bild- Zeitung. 

Helmut Grosse 
J VA Kaisheim 



Liebe Kollegen! 

Im letzten Heft des "Lichtblick" lese 
ich zu meiner Empörung eine große 
Anzeige der "Zentralen Beratungs
stelle" . Ein ähnlicher Text hängt hier 
im Haus V seit Monaten aus. 

Nun ist es leider so, daß es beinahe 
unmöglich ist, in den Kreis der acht 
bis zehn Teilnehmer an der 
Entlassungsgruppe vorzudringen, für 
die hier geworben wird. 

Nicht mal eine Auskunft gibt es, an 
\velcher Stelle der umfangreichen 
Warteliste der Interessent sich 
befindet und ob es für ihn überhaupt 
Sinn hat, zu warten. 

Man sollte doch fairerweise L-1 der 
Anzeige anmerken, daß sich nur 
Leute melden sollen, die noch 
mindestens zwei Jahre Knast vor sich 
haben, und auch deren Bewerbung 
hat nur eine geringe Aussicht auf 
Erfolg. 

lch grüße euch! 

P.S. : Die Broschüre "Was nun - was 
tun?" oder so ähnlich, für die im 
roten Scheckheft geworben wird, ist 
erst wieder Ende des Jahres lieferbar. 
Wie mir Frau Lühn- Schwanitz berich
tete, kommt der Drucker nicht weiter 
- im Knast möchte sie das Heft nicht 
drucken lassen, weil sie bezweifelt, 
ob es hier halbwegs gute Layouter 
gibt! 

Jonny \oJolfgang Neufeind 
]VA Berlin-Tegel, TA V 

Hallo Libli! 

Habe soeben eure Zeitschrift, 
Ausgabe März 87, vo< de< Nase, und 
mir sticht gerade ein Artikel au.s der 
Bedinet" Morgenpost vom 6 .2.87 ins 
grüne Auge . Beim Lesen desselben 
kann ich mich eines ironischen 
Grillsens nicht erwehren. 

Ich sitze hier noch in der ]VA 
Mülheim, eine Anstalt - überwiegend 
U- Haft - mit einer durchschnittlichen 
"Besetzung" von ca. 55 Gefangenen . 

Mir dünkt, die hohen Herren laufen 
alle (zum Teil) mit Scheuklappen 
durch die Knäste, andererseits kann 
ich mir gut vot"Stellen, daß selbst in 
JVAs die Dunkelziffet" von Al DSlern 
noch hoch genug ist, da verständ
licheNeise die Leute Angst vor 
Konsequenzen haben, die auf jeden 
HTLV-lll Positiven zukommen, die in 
der Kiste sitzen. 

Nun, ca. 55 Gefangene durchschnitt
lich, davon sind momentan zwei 
Infizierte, eine bin ich, also von 
wegen es gäbe kaum Ve<seuchte in 
Knästen. Halt, es wird ja von 
E<k<ankten gesprochen. Macht nix! 
lch kann nur sagen, daß wir schon 
viet" bis fünf Frauen waren, wovon 
drei bereits et"kLankt waren. Die 
meisten sind entlassen worden etc. 
Bin also seit dieser Zeit, zehn 
Monate, der letzte übriggebliebene 
Mohikaner. Sicher, der Test ist noch 
"freiwillig", und jeder Schlaue wird 
sich diesem Test eLSt gar nicht 
unterziehen, solange es nicht Pflicht 
wird. 

Damit will ich nicht sagen, Leute 
laßt den Test, aber ich kann von mir 
selbst behaupten, hätte ich gewußt, 
was an Konsequenzen auf mich 
zukommt, hätte ich auch niemals 
einem freiwilligen Test zugestimmt, 
und das bestimmt nicht aus Verant
wortungslosigkeit . Einzelzelle, Arbeit 
nur begrenzt möglich. lm Arbeits
betrieb dürfen Positive nicht, da man 
ja Mitgefangene anstecken könnte. 
lch hatte Glück und konnte einen 
der beiden für AIDSler genehmigten 
Arbeitsplätze im Musikstudio 
ergattern. Ein Arbeitsplatz ist dann 
noch möglich in der Bücherei. 

Wenn wir also mehr als zwei 
Verseuchte sind, hat der dritte Pech 
und muß eben damit fertig werden, 
wie ihm die Decke auf'm Kopf fällt . 
Was machen, wenn von draußen 
keinerlei finanzielle UnteLStützung zu 
erwarten ist? Daumenlutschen, ist 
sowieso gesünder als rauchen, oder?! 
Man wird zu Einzelhaft, Isolation 
verdonnert, aber Haftverschonung ist 
trotzdem nicht drin. 

Bin zwar jetzt etwas vom Thema 
abgekommen, aber ich glaube es 
macht nichts, denn viele Betroffene 
getrauen sich sicher erst gar nicht, 
öffentlich Stellung zu nehmen. 
AlDSler sollen zum Schutze nicht 
Betroffener abgesondert werden. lch 
frage mich, wieso dann alles 
lnformationsmaterial, daß durch 
soziale Kontakte die Seuche nicht 
übertragbar ist? Einerseits wird auf 
Htunanität plädiert, andererseits wird 
man doch mit Empfindungen, 
Verhalten konfrontiert, daß Humanität 
nur solange Gültigkeit hat, solange 
man noch gesund ist. Mir fehlt zwar 
das Teil, über das ich ein "Pariserle'; 
Hütchen, oder vornehm ausgedrückt, 
Kondom überziehen kann, aber ich 

bin auf jeden Fall für eine 
Veneilung von Verhüterlis in plasti
scher Form in den Knästen, denn bist 
du erstmal infiziert, weißt ·du erst 
was es bedeutet, einer Krankheit 
ausgeliefert zu sein, die tödlich 
endet. 

Aufklärung ist gut, Verhütungs
maßnahmen besser, warum nicht in 
Knästen, wo Homosexualität doch fast 
zur Normalität wird, hinsichtlich 
Langzeitgestrafter und das 
menschliche Schamgefühl sollte in 
jedem falle gewahrt werden/bleiben, 
ist man sowieso vielen beschämenden 
Situationen ausgesetzt. 

So, das war's von 'nem Bayern im 
Ruhrpott. Hoffe, ihr könnt damit was 
anfangen, und solltet ihr selbst mehr 
wissen wollen, bin ich gerne bereit 
Tabus abzuschütteln und Auskunft zu 
erteilen. Über dieses Thema könnte 
ich sowi·eso Seiten füllen . Die 
psychische Verfassung eines Betrof
fenen habe ich jetzt mal außer acht 
gelassen. Wollte halt 'nen kurzen 
Senf dazugeben. 

Trotz allem ist es lächerlich zu 
meinen, daß bei 3300 Berliner 
Knackis z . Zt. niemand (einer} an 
AIDS erkrankt ist. Man vergleiche 
Mülheims Frauenknast insassenmäßig, 
und ich werde aller Waht"Scheinlich
keit nach in nächster Zeit auch zu 
den Erkrankten gehören. 

Mut für alle Betroffene und .. . 

Tschüß 

(Verfasser ist der Redaktion bekannt} 

'Wo ;~t c!~r ~~ne 
der Layovt.et "{ 

Jc.h ~~J,ö , 'Jo c.l, 

", .. ~ ( .5" '" :~t,l J,;,.f 

Pressemit teiltiDg 

Die Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages, Frau Annemarie Renger, 
hat die Schirmherrschaft für die Ver
anstaltung zum 10-jährigen Bestehen 
des Skatclubs Kontraede am 
12.12.1987 in der Justizvollzugsan
stalt Tegel übernommen. 

Der SC KontLaede ist der erste und 
einzigste dem Deutschen Skatverband 
angeschlossene Verein in einer ]u
stizvollzugsanstalt. Die 24 Mitglieder 
des Vereins sind Langzeitstraftäter 
aus der Teilanstalt lll E der JVA 
Tegel. 

Seit 1977 finden dort r egelmäßig 
Turniere mit Vereinen des Landesver
bandes Berlin im DSKV statt. 

De< Vorstand 
i. A. Renate Tietz 

'der lichtblick' 19 



Hannover (Reuter) 
Erneu t Ist in Niedersachsen 

ein Jugendlieber Stralgelan· 
gener bel einem selbstgeleg· 
lenZellenbrand ums leben ge
kommen. 

W1e Jusliznuruster Rem· 
mers ICDI,;) gestern in Hanno· 
\er mmetlte. hatten dt>r 1 ij<~h· 
nge Gutllermo R1' ero·C<Irro 
und der 18 Jahre alte Alex<!n· 
der Bohm am Mtlt,•och abend 
in Ihren Einzelzellt>n in der Ju· 
sttz' Ollzugsanstalt Hameln· 
Tundern gle1chzemg Feuer ge· 
legt. Rt\'ero·Carro erlag semen 
Brand' eriPlzungen m d.-r 
:\.!cht zum Frellao. Bohm br 
hnd<'l s1ch out Br.:uidvei'lt>tzun· 
gen und emer \'eutzung dt'r 
Spel>erohre m lebensgt>f.!hr. 

Das !> hnlstenu:n ot>ht d.n on 
aus. daß dte Gelanoenen d1e 
\'ef\' 1rrung bet:n Brand zur 
Flucht nutzen "ollten. Betde 
bef<~nden steh S<'!t e:ne:n AU~· 
truch;' er>Jrh .a11 21 . \!!rz t:-a 
E:n;.- !lJ:·. Eo!'lm dH bereit, 
z,, ~ Au~tr'.!.:!:s\ ~r!' ..:C~~ t:.r.d 
z,,il A:. ... ~:.:~~.? t:~::~e:- s.ch 
hdtte '11'Jß:.e :~och e:n .J.ihr '' o:· 

g.en$o?;;e:1d1e!:wat-:!.e:1 R.l\·ero· 
Curo noch z"eiEI~halb J5hre 
'"?gen Erpr,.;.sung Korper. er• 
1Hzuno ~:1d D:,;ös:ahl verbu· 
ß..-:1. • 

\Jjerlmcr Morgenpost vom :Zö.J.!Yö /J 

Gewalttätiger Justiz
Beamter verurteilt 

Der 41Jähnge Ju~llzbeamte aus 
der LTnt<'NUC'hungshaftanstalt 
Moabll wurdt> zu e1ner Haftstrafe 
\'On se<'h>Mona tt'n mit Bewährung 
' ·eruneih. Duc" Große Strackammer 
des Berllnt>r Landgenchis hat den 
Beamten g•mern dl'r Korperverlet· 
lUng tm :\mt und gt>fahrhC'hc.>r Kor. 
pen·erletzung 1\Jr $C'huldlg befun. 
den. Der Anlu!•kl:~gtt halle tm Au · 
gus! t983 emem damaL; 43Jahngen 
Hai\hng dl'n rechten Oberarm ge
brochen Wte em gleachlautend ver. 
ur1e1lter Kollej!e. muJl auch er 1000 
:O.!ark an den ehemaligen Umersu
,·hungsharlltn!! und 1000 Mark an 
das Kinderschutzzemrum zahlen. 

Xach t'berzt'UitU:lg dt>s Genchis 
hat:en dae Beamten dem Häi\Jtng 
•mfr...:nd ;emer vCirau;,gegangenen 
Wetge:-.mg >l<'h zu "'r.er \"ernE'h· 

muntt vorfuhren zu lassen. ..eme 
Lektionenellen wollen · Nicht be· 
abs1chtlgt gewt>sen sei. sagte der 
Vor~itzende Richter. dem Mann 
den Arm zu brechen. Be1de Ange. 
klagten wurden außerdem wegen 
une1dlicher Falschaussage bestran. 
Sie hallen den Häilling m etnt>r 
Dienstmeldung des Widerstands 
beschuldigt. D1e Behauptung hat· 
ten s1e spater m einem Prozeß ge. 
gen den Betroffenen w!edPrholt. 
der frt>1gesprochen wurde 

!rn April 1986 hatten sich dte 
1we1 J usuzbediensteten erstm· 
stanthch fur den Vorfall zu \'erant· 
worten Damals wurde der altere 
~amte zu einer Geldstrafe \'On 
~000 ~1ark ,-eruneilt. sem Kollege 
wurde freigesprochen. Ibn 

(Berliner Morgenpost vom 10.4.1987) 

Häftling erhängte sich 
Ein 34Jahn&er Straigefangt>ner 

!'.at steh :r.a emem Handtuch'" drr 
Jusa2\·ollz:.~gS.~ns:alt Tegel er. 
hängt.. Er wurde 'estem frilh nach 
:\.r1gaben der J'I.ISilzpres..cesteUe "on 
t':nerr: :\ufs1chtsbeamten tOt m sei
ner Zeile g"t't.nden Der Mann haue 
auch 'ersucht stcn mn emer 
Rasterkhn~e dte Halsschlagader 
aufzuschneiden 

Der 34Jährige war seit Jan1.1ar ' 'O· 
ngen Jahres in Hat\ und \'erbüß~ 
eme- tweijahnge Strafe wegen 
Rauschg>t\handels. Ein :O.fOU\ li.ir 
seme SE-Ibstt()tung ~tonnte d1e Be
horde mcht ner.nen. Die Obduk
uon der Le1che sei angeordnet wor
den. Anhaltspunkte !Ur e-In V~rbre. 
chen gebe es mdu. hieß es gestern 
be1 der Jusuz. 

(De.r Tagesspiegel vom 24 

Justiz plant Abi 
Redaktion des ,~ 

Statut der bisher unabhängigen Häftling 
Die JustizveiWaltung plant, die aus drei 

Gefangenen bestehende Redaktion der Moabi
ter Haftllngszeitschrift .BHWicht" abzuberufen. 
Da die Redaktion der Zeitschrift bisher durch 
ein 1980 mit dem damaligen Justizsenator 
Gerhard Moriu Meyer (FDP) ausgehandeltes 
Statut Unabh!ngigkeit geno8, soll auch diese 
VereinbArung nach den derzeitigen Oberlegun· 
gen der Verwaltung ge8.nden werden. Eine 
endgültige Entscheidung w!nl nach Auskunft 
\'On Justizsprecher Kahne nach einem GHpräch 
mit dem uoabh!ngigen Anstaltsbeirat Anfang 
Mai fallen. 

Anlaß für den Eingriff der BebOrde sind nach 
den Worten von Kahne mehrere seit November 
1985 lm .Blitzlicht" erschienene Berichte, in 
denen Polizei· und Justizbeamte verunglimpft 
worden seien. Auch ein Artikel mit beleidigen
den Äullerungen über einen ehemaligen katho
lischen GeiJtlichen der Ans11!1t in der letzten 
Ausgabe .spielt eine Rolle•, sagte Kahne. Das 
Redaktionskollektiv sei mehrmals darauf hin· 
ge\\1esen worden, dall eine solche Berichter· 
stattu_ng .nicht tragbar· sei. 

Wie berichtet, war im Februar 1986 die 
Verteilung einer .Blitzücht".Nummer untersagt. 

(B.Z. vom 7.4.1987} 
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(Berliner Morgenpost vom 5.4.1987) 

110 Gefängnis ni1 
die Gulßmipuppe , 

lettla, 7. April Nie Modell ~Super 2 
(Die Tageszeitung vom 13.,.1987) 

Hafturlauber sprfngt nach 
Banküberfall in den Tod 

Münseer (AP) 
E10 Strafgefangener auf Hafturlaub hat einen 

Bankubenall begangen und sich nach seiner 
Fest.'lab.me während der Vemeb.mung in Mün
ster r.ut einem Sprung aus dem dritten Stock des 
Pc ltze1prassd1ums das Leben genommt'n. Dem 
Ha!tl1ng se1en vier Tage Ha!turlaub gewähn 
worci~n. c!amn e: seL'Ie in Dortmund lebende 
Mutter besuchen konnte. hle!l es be1 der PolizeL 
.:..rn zwe1ten Tag sei::es Hafturlaubes habe der 
-l8jAhnge m ~fwmer e1ne Bank überfallen und 
nmd 30 000 :-1a:-l< erbeutet. Nach Angaben der 
StM:S!lllwaltscha..ft nab.men unmittelbar nach 
der Tat drei :vtär.ner die Verfolgung des Täters 
auf und uberwa!tig-..en 1hn. Während der Vemeh· 
rnung im Pohzeiptä.s1diu.m babe er eine vor ihm 
swhende Schretbmaschine ergrifien und diese 
d '.rcn d1e Dop;>elglasscbe1be des Vemehmungs
ztmmers geschleudert. Sekunden später sei er 
dann aurch das Loch in dem Fenster aus dem 
d:men StOCk gespr..:ng<'n. 

(Handelsblatt vom 31.3.1987) 

Im Hafturlaub 
auf Diebestour 
Wahrend srmes ~rlaubs aus der 

Jugendstrafanstalt Plotzensee wur
de der l9JahrTI(l' Frank M. gestern 
frilh wegen \'ersucht~n Kraftfahr· 
zeugdt~bstahls 1n dre1 Fallen ft!st
genommen Gegen 2 Uhr 20 hauen 
Zeugen .hn und emen Mmater m 
der Zehnoger Straße m Wllmers
do:i beobac-htet Sem Komplize 
~onnte s:ch lo~re•ßen und fluchtete 
une-rk.annt 

Der l2johrige Unter· 
ouchungshöhling Hein~ I 
l dotf in seiner Zelle 
keine .Gvmmifrou" ho
ben. Oos ho1 dos Korn
mergerlctll ~fio ent· 
schied9fl. 

von einem Sex-Vo 
ln seine Zelle 
Iossen wolhe: lc 
nicht ovs der I 
lammen. 

Oie fnt$Cheidu1 
Gerichts findet 
Hött11~ widecs 
fleh: Homosexual 
fen im Geföngni 
dome kouten, ob( 
Sex-Puppe wird ' 
len . 

(Berliner Morgenpost vom 3.4.1987} 

Kein Krankengeld 
für Straftäter 
ap K:\SSEL. Su-a!ta:er konnen bet 
. oruiler&ehender t:merbnngung 1n 

emer ps;-eluatnschen Anstalt !ur dte· 
se Ze1: lteu: Krankengeld von der 
Kram<enkasse beanspruchen. Oie von 
e:nem Strafta:er aus ~ordrhem·West· 
Iaien angestrengte Klage 'A'\Irde vom 
Btmdesso~•algerocht m Kassel m letz· 
ter Instan~ abgewtesen. Der Mann be
fand sccb 13 Monaw in emer psychia· 
tnschen Anstalt und wollte nachtrag· 
ltd: Krankengele haben (AZ 8SG 3 
RK 23 86) 

(Die 

Dos Gericht: Eine 
Gummipuppe ist mit 
der Anlloltsordnung 
nicht vereinbar. 
Hein~. T., der sich dln 

Wahrheit vom 27.3.1987) 

Richterkritik an 
Sicherheitstrakt 

(Die Tageszeit• 

. 
1n 

V Ollzugsleiter geht (Berliner Morgenpost vom 8.4.1987) 

IOW/ dpa). Oie wegen Enlfdhruag ti· 
ni."S östureicl!isrhen Untemebm•rs zu 15 
Jahren Haft .-erurteilte 37jlhrige Aogeli· 
ka Goder muJ11e sieh am Donnentag •or 
dem Krimi112lgerirhl Moabit "egen Vi i· 
derstandes, ßeleidigune und KGrpen·er· 
letzung verant..,orten. Sie !lurde nochmals 
•on einem Schöffengerich I zu drei Mooa· 
ten Haft •·erurteill. weil sie 1986 eine J u· 
stitangestellte angegriffen halte. 

Der Richter gab in der Urteilsbegrün
dung lU. daß die .l..Oigc Gcf~naener im 
Hochsitherheilstrakt problematisch" 
~ei. Für die Angeklagten herrsche ein 
.unerträglicher Zustand" . Deonoch 
mllßten solche scharfen Überwachun
gen vorgenommen werden. meinte er. 

f4jilvl;er Iestgen 
Eine einfache BVG-~ 
am Hei'ITI3nn-Plat:z hatt 
14jährigen Sven Klein 
sle$ Nachspiel. Statt dc 
mit seinen Freunden zt 
in einer Disco zu ver 
hieh ihn dle Polizei 
nachts in einer Zelle 
klag1e ihn obendrein ar 
und Urk:undenfälscbun 
gen zu haben. Wegen 
eher Verdunkelun 
durfte er nicht einmal 
tem benachrichtigen . 

zur Fachhochschule 
Er ''<:rab•ehleaet steh nach o:1ge· 

nen Wl)rt.t:n m11 emem lachendt:n 
una e:ntm wemenden Auge Der 
3~Jahnge VC11lzugsle1ter der Straf. 
anstalt T~gel. Dr. Manfred Wege. 
ner. w~rd Professor an der Fach· 
hot•hschule r..ir Öffentliche Verwal· 
tung 

W1e belit:bt der Beamte- der die 
~hte Hand des Anstalts.letters war 
-nicht nur unter Kollegen, sondern 
auch bel Gefangenen 1st, belegt tl• 
ne AusuTC:hnuns. d1e Ihm ges~m 
durch d1e unzens1ene Gefangenen· 
ultschrll\ . Der Lichtblick• zuteil 
wurde Oie Redakteure Uberreich· 
ten Ihm ln Form einer handgemal· 
ten Urkunde den . Goldenen 
SchiUuel". 

Ob der Jurist kUnl\11 allerdiniS 
mehr Z.lt ru.r Rl.n Hobby hat al1 
blahtr. ltt unaewl.ß- er ttt leiden· 
schal\llcher Motorradfahler und 
Bealt.ure:nerBMWK76. U.D. 

ht bel oflon Kollogon bollebt Ot. 
Monfred Wo;entr Jo•o ,._ .. 

BDK: Keine 
V nterstützung 
von der Justiz 
Der Landesvorsitzende des Bun· 

des Deutscher Kriminalbeamter 
(BDK>, Ulnch Gähner, warf ge
stern der Staatsanwaltschat\ vor, 
bel der VerfoJaung von Taschen· 
dieben dlt Kripo nicht ausreichend 
zu unleri1Quen. So sei am Wochen· 
ende e in U)lh.ri&u jugoalawlscher 
Tuchendleb nicht einmal dem 
Haftrichter voraelührt. sondern 
wle<ltr aut fl'elen Fuß gesetzt wor. 
den. 

Dle Juttlz wies diesen Vorwurf 
IIIJiic:k. Die aeset.zl.lchen Voraut· 
seuunaen IUr eine lnhal\leJUl\& sei· 
en nicht trfUllt lltwtten. In den 
belden dtm 2alKhrlltn antelut. 
ten DJ.IbtWI!ltlllen hAbe ktln 
drlnltndtr Tltvtrdacht betWiden. 

Die Frau hane zu Beginn der S1tzung 
ihren Ausschluß vom Verfahren bean
tragt. Zu Begin n wurde auch der Saal auf 
Anordnung von der Polizei geräumt. 
Am Morgen hatte die Verteidigung in ei
ner Erklärung den Freasprueh der Frau 
gefordert. Hinge"Niesen wurde darauf, 
daß die Frau seit mehreren ~hren im 
Hochsicherheitstrakt säße und daß 
schärfere Kontrollen nur deshalb stall· 
~nden, weil sie sich nicht von Ihrer poli· 
!Ischen Gesinnung losgesagt habe. (An· 
gellka Goderist Mitglied der .Bewegung 
2. Juni" gewesen. Ihr wird aueh die Be· 
freluna des .Terroristen" Tlll Meyer an· 
aclutct.) Die Just!t hone der Frau auch 
eine HOftaelenkopert.tlon außerhalb d.cr 
Hartanstalt vcrweiaert. Unter stlndlgcr 
Bewaebuna wollte sie dac Operation 
nicht durehRihren luscn. 

Sven Klein hatte z· 
gühige Schülermonats: 
bei,dochtum Verbängr 
ihm eine tweite Mo 
ohne Bild und Marke, c 
einerMitsciiQJennerba 
undaufdieer-verbote 
- seinen Namen ein 
hane. Diese zweite K 
den Kontrollettia in di 
gefallen, wlhrenderna 
richtigen Monatskant 
Btieftasche suchte. Na 
im Pollzc(·VerhOr erkl 
seine KJauenlwnerac 
noch mehr solcher 
wurdeerQberdrelSnln 
Zelle ae.teckt. Die Po 
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rufung der 
,fitzlichts" 
bchrtft soll geändert werden 

Im Zusammenhang mit tödlichen 
1 zweier Polizeibeamte auf einen 
hatte die Zeitschrift von .Polizeistaat• 
chießung• geschrieben. Seit November 
ören dem dreiköpfigen Redaküonskol
:ch Ralf Reinders und Ronald Frilzsch 
"egen Beteiligung an der Entführung 
.eren CDU-landesvorsitzenden Peter 
:u Haftstrafen von 15 Jahren bezie· 
ise t3 Jahren und drei Monaten ver
orden waren. 

den Vorstellungen der Justiz sollen 
~ Zusammensetzung der Redaktion 
nicht mehr die Redakteure selbst, 
der Anstaltsleiter entscheiden. Außer
die .Amtszeit• der Redakteure auf zwei 
;chränkt sein. Auf die Frage, ob damit 
Unabhängigkeit der aus Privatspenden 
ien Zeitschrift verlorengehe, sagte 
)as mag sein." 

plante einseitige Kündigung des Re
;tatuts begründete Kähne mit Para-
6 des Strafvollzugsgesetzes, der dem 
eiter die • Verantwortung für den 
1 Vollzug" überträgt. btz 

AIDS im Knast 
beschäftigt 

Arbeitsgruppe 
Eine vom Justizsenator einge. 

setzte Arbeitsgruppe will sich mit 
der Problematik der Immunschwä
chekrankheit AIDS in den Justiz. 
vollzugsansta.lten beschäftigen. 
Das geht aus einer gestern veröf. 
Centlichten Antwort von Justizse. 
nator Rupert Scho!z (CDU) auf eine 
kleine Anfrage des FDP-Abgeord
neten Kari-Heinz Baetge (FDP> 
hervor. Eine Pflichtuntersuchung 
rtir sämtliche Häftlinge und eine 
zentrale Erfassung der dadurch ge
wonnenen Daten sei gegenwärtig 
nicht vorgesehen. 

Die Gefangenen könnten sich 
freiwillig kostenlos auf AIDS un. 
tersuchen lassen. Häftlinge, die 
den sogenannten Risikogruppen 
angehören. werde eine Blutunter
suchung .. ausdrücklich empfoh
len". Uber die Infektionsgefahren 
würden die Gefangenen durch 
Merkblätter, lnformationsveran
staltungen und .,aus besonderen 
Anlässen auch durch ärztliche Ein
zelberatung informiert". Zwei Voll
zugsäTZte seien bestimmt worden, 
die sich speziell mit den medizini
schen Aspekten des Problems be. 
faßten. Außerdem sei den Gefange
nen jetzt gestattet worden . . Kondo
me zu kaufen und zu besitzen. Kon
dome kostenlos zu verteilen, se1 
mcht vorgesehen. 

Senat hält Kurs 
im offenen 
Strafvollzug 

Der Kurs d~ offenen Straf· 
vollzugs soll ln den Ber liner 
Justizvollzugsanstalten strikt 
wellergegangen werden. Da· 
fUr sprach sieb Justizsenator 
Rupert Scholz (CDU) gestern 
aus. 

1n der neuen Justizvollzugs· 
anslall für Frauen am Frled· 
rich·Olbrlcht·Damm, gegen
über der Jugendhaltanstalt 
Plötzensee, habe man mit die
sem Kurs .sehr gute• Erfahrun
gen gemacht. ln der modern
sten Frauenhaftanstalt Euro
pas. so Scholz, seten im vergan· 
genen Jahr I 067 Ausgänge re
gistriert worden. Nur zwei 
Frauen seien mcht zurückge
kommen . 

ln de r Anstalt smd zur Zett 
157 Frauen inhdltiert, davon 
29 im offe nen Vollzug, hteß es 
m dem gestern vom Se.nat bc· 
schlosseneo Bencht über dte 
neue Anstalt an das Ahgeord· 
nelenhaus. Insgesamt konnen 
300 Frauen in äer Anstalt Hn
tergebracht werden. 

Dte Mutter-Kind-Statto n der 
Anstalt set voll 10 l:ktr ieb ln 
de r Station könnten bts zu zehn 
Kinde r m1 t thren Müttern un· 
tergebracht werden. Zur Zeit 

I erlaubt: 
uper2000" P R F-, S s [ S p J , , . befände n sich lünl Kinder dort. 

J .. J>. 1~~ G t L l"n 

)u Justizsprecher Volker 
td Kähne: Kondome hel· b K E2~ f~2 h I E c f~ r (Der Tagesspiegel 
m 
liH 
19 

fen, Krankheiten zu Vei
meiden. Eine Sexpuppe 
dogegen dient ous
schlle&lictl dem Vetgnü

(Süddeutsche Zeitung vom 28.3.1987) vom 6.4.1987) 

I Hafturlaub zu Passah Neuer Chef im Justizprüfungsamt 
TeiAviv(afpl- 800jud"cheH3ft- Justizsenator Scholz hat jetzt den 47jährigen 
hn~e in Israel ha~n sonderur- leitenden Senatsrat Klaus-Peter Jürgens zum 
lauberhallen. um das Passah-Fe>t Präsidenten des Justizprüfungsamtes ernannt. 

es gen. 

Die Strofvollzugeord· 
nung läßt eine Gummi
puppe genauso wenig 
zu wie den intimen Ver
kehr zwischen Inhaftier
ten und Besuchefflf 

mit ihren Angehörigen verbrin- Der gebürtige Berliner arbeitete als Richter in 

I 
gen zu könr..:n. wie die Leitung der Zivilgerichtsbarkeil und zuletzt als Seoats-
desJustizvollzugsinTeiA\ivan- rat im Bereich .Bundes- und landesgesetzge-
kündigte. Bisaufsechs handelt es bung" der Senatsverwaltung für Justiz und 
51ch um .gememe Straflllter· . Bundesangelegenheiteo. Der parteilose Beamte 

vom 3.4.1987) 

~r V-Bahn 
;e Zelle 

Staatschef Herzog vor kurzem Oktober vergangeneo Jahres zum Präsidenten I 
Sechs pohuschen Tätern hallt ist Nachfolger von Manfred Herzig, der im 

Suafmilderunj! gcwiihn. des Landgerichts ernannt "'tJrde. [T sp) 

nen wegen Blanko-Monatskarte 
·olle anstaltete währenddessen eine 
den Hausdurchsuchungbei der Klas
ern- senkameradin, die danach die 
>end Ehern benachrichtigte. Der 
men hausdurchsuchende Beamte 
gen, teiltedenEitemdanntelefonisch 
spät mit, daß sie ihren Sohn abholen 
und könnten. Es sei jetzt 23.30 Uhr 
trug und er sei zu jung, um zu dieser 
gan- Zeit alleine nach Hause zu gt· 
ebli· hen. 
fahr Zum schwebenden Verfahren 
: EI- möchte Justizsprecher Kähne 

nichts Näheres erläutern. So, 
wie sich die Sache darstelle. sei 

eine es in keinem Fall ein Bagatellde· 
: da· likt.DielsolierungdesJugendli
urde eben istseiner Meinung nach be
:arte rechtigt. Wäre er gleich auf 
·von freien Fuß geseut worden, häne 
1at1e er ja seine Mitschillerio benach· 
1eise richtigen und warnen können. 
agen Eine gefrllschte BVG-Karte sei 
war zudem auch gewichtiger als Zi· 

ilnde garetten·Klauen. 
:iner Die Eltern stellten mittler· 

der weile eine Dienstbeschwerde 
m er gegen die mit der Angelegenheit 
auc, betrauten Polizisten. Es ael ein 
hätte Unding, einen Jugendlichen 
rten, festzuhalten, ohne daß er zuvor 
n die seine Eltern benachrlchtlaen 
ver- könne. raz 

(Frankfurter Allgemeine vom 28.3.1987) 

Karlsruhe billigt Einsatz von V -Leuten 
"Gegen organisierte Kriminalitä~ I Fall eines Rauschgifthändlers 

fr. FRANKFURT. 27. März. Mit einem 
Beschluß einer Kammer (fruher .. Dre•er
ausschusse" genannt) seines Zweaen 
Senats hat das Bundesverfassungsge
richt bestattgt. daß der Einsatz verdeck
ter Ermittler (sogenan •• ter .. V -Leute") 
verfassungsrechtlichen Bedenken nicht 
begegnet. Das Bundes,•erfassungsge
richt habe mehrfach ent.schieden, daß 
.. offentliches lnteresse an emer mog
lichst vollständigen Ermiulung der 
Wahrheit" bestehe und es habe die 
,.Bedürfnisse einer wirksamen Strafver
folgung anerkannt". Andererseits sei das 
verfassungsrechtlich gestützte Gebot 
,.eines fairen Verfahrens" zu beachten. 
Nur wenn bei den haer vorhandenen 
,.Gegenläufigkeiten" unzweideutig fest
stehe, daß ,.rechtsstaatlich unverz.ieht
bare Erfordernisse nicht mehr gewahrt 
sind", könnten .. konkrete Folgerungen 
... gezogen werden•. 

Ein Fall. in dem eine solche Abwä· 
gung in Betracht komme, liege hier aber 
nicht vor. Es ging um einen Rauschgift· 
händler, der durch den Einsatz eines 
verdecklen Ermittlers überfuhrt worden 
ist. Die StrafVerfolgungsbehörden kä· 
men. so die Kammer, jedenfalls auf 
dulsem Gebiet ,.ohne den Einsatz soge· 
nannter V-Leute nicht aus". Offenbar 
bot der Beschwcrdefuhrer behauptet, 
der sich gegen die Bestätigung seiner 
Verurteilung durch den B11ndesgerichts· 
hof (Beschluß zur Vcrwerl\.tfll der Revi· 
sion gegen ein Urteil d()S l:;and{cr lehta 
Hamburel rewandt hat, oieentlieh hobo 
Ihn erst der .. v .Monn" r.u aelncr stralba· 
ren HandJuni g~r~. Hlcr!Ur gebe tS, 
so die Kammer. "ln den tal.lltichllch~n 
Featatellungon des Urtella, von denen 

das Bundesverfassungsgericht auszuge
hen hat. keine Stutze". 

In dem Beschluß der Kammer des 
Bundesverfassungsgerichts (Aktenzei
chen 2 BvR 186,87) wird die Notwendig· 
keit von ,.V-Leuten" flir die rechtsstaat
lieh gebotene Verfolgung von Straftaten 
insgesamt bestätigt: .. Der Einsatz von V. 
Leuten nchtet sich gegen die organisierte 
Kriminalität." Damit ist der Beschluß der 
Kammer nicht auf den Rauschgifthandel 
beschrankt, er erstreckt sich vielmehr 
auf jede Form .. organisierter Kriminali
tät", von Einbrecherbanden bis zu Terro. 
risten. 

Der Beschluß ist deshalb bemerkens
wert, weil er der Ansicht widerspricht. V
Leute seien ein eigentlich zu mißbilligen
des und zu unterlassendes Mittel der 
Strafl!erfolgung. Das erstreckt sich auch 
auf die besonders umstrittene Frage, ob 

-die Aussage des ,.V·Manns" (oder ftV· 
Frau") in der Hauptverhandlung auf eine 
Weise berücksichtigt werden dürfe, die 
seine/ihre weitere Verwendbarkeit si· 
chcrt. Der Beschwerdefuhrer hat gerügt, 
daß der • V -Mann" ln der Ha11ptverhand· 
lung • verkleidet• erschienen sei. Darin 
Uege ein Verfllssunpverstoß nlcht, sagt 
die Kammer. Oieser Tetl Ihrer Entschel· 
dung iat besonders wichtig, w~il damit 
bestätigt wird, daß durch du - oftmals 
geforderte - offene Auftreten von V
Leuten 1n der Hauptverhandlung nicht 
jedes Mal einer von Ihnen von Vcrf'u· 
auJ\111 wegen ,.verbrannt•, also !Ur künftl· 
10 Einsätze untai•(Uch ,emacht, werden 
müsse. Die Kammer hM dem Beschwer· 
d~tllhror clne (geringe) tJntcrUogen.tet!· 
bühr ln Htlhc von 50 Mark Ruferlegt und 
damit Ihre Entscheidung bekrliftlit, 

Bundesanwalt: Bestrafung für 
Aids-Ansteckung kaum möglich 

Karlaruhe (AP) 
Prostituierte, die ihre Kunden mit Aids ange

steckt haben, müssen nach Meinung von Bundes
anwalt Manfred Bruns kaum mit einer Straf( 
rechnen. In einem Gespräch mit Associated Pres: 
meinte der Bundesanwalt beim Bundesgerichts
hof in Karlsruhe. heute müsse jeder wissen. dal 
die Ansteckungsgefahr bei Prostituierten beson· 
ders groß sei. Nach der neueren Rechtspre<:hung 
die der Bundesgerichtshof in den vergangener 
J ahren im Zusammenhang mit Todesfällen bein 
gemeinsamen Rauschgiftmißbrauch herausgear 
beitet babe, seien .,eigenverantwortlich gewoUt
oder in Kauf genommene Selbsttötungen, Selbst 
verletzungen und Selbstgefährdungen keine Tö 
tungen und Körperverletzungen, weil das S tral 
geset.z nur die Tötung oder Verletzung eines an 
deren mit Strafe bedroht". Deshalb mache sie 
,,nicht strafbar, wer an einer solchen eigenver 
antwortliehen Selbstschädigung" mitwirke, be 
tonte Bruns. Dies gilt seiner Auffassung nac 
selbst dann, wenn eine mit Aids inliz.ierte Prostt 
tuierte ihren Partner nicht über das bestehend 
Risiko aufkläre. Bruns sagte zwar: "Grundsätz 
lieh mufl jeder, der weiß, daß er sich mit Aids in!i 
ziert hat, seine Partner über dieses Risiko aufkla 
ren. aber: .. Bei Aids darf sich niemand auf irgend 
welche Erklärungen oder Gesundheitszeugniss 
,·on Prostituierten verlassen. Jeder muß selbf 
für seine Gesundheit sorgen:· Wegen der schwiE 
rigen Beweisführung glaubt Bruns im übrtge' 
auch nicht, daß Prostituierte ,jemals wegen de 
Infizierung eines Kunden mit Aids veruner 
werden können". Dies seue nämlich den Nach 
weis voraus, daß die Ansteckung des Kunde 
wirklich auf dern geschlechtliehen Kontakt rn. 
einerbestimmten Prostituierten beruhe. 

(Süddeut sche Zei tung vom 13.4.1987) 

Kein Bet riebsrat für Häftlinge 
Hamburg(AP) 

Das Hamburger Arbeitsgericht hat entschie· 
den. daß Betriebsratswahlen in Strafanstalten 
nicht zulessig sind. Der 33 Jahre alte Hafthng 
Klaus Harms aus der Hamburger Justizvollzugs
anstalt Fuhlsbüttel hatte als Vorsitzender der 
kürzlich gebildeten Gefangenen-Gewerkschaft 
die Zulassung von Betriebsratswahlen eanklagen 
wollen. ~ltt Bezug auf Paragraph 5 des Betraebs· 
Verfassungsgesetzes Iehme das Arbeitsgericht 
den Antrag ab. Im Gesetz heißt es: Gefangene 
sind keine Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. 
Der inhaftierte Gewerkschaftschef will steh al
lerdings nicht entmutigen lassen. Sein nächster 
Schritt ist ein Anrrag. als 18. Einzelgewerkschaft 
betm Deutschen Gewerkschaftsbund aufgenom
men zu werden. Zu den Forderungen der Gefan
genen-Gewerkschaft gehört unter anderem, daß 
die Haftanstalten für ihre arbeitenden Häftlinge 
Abgaben an Sozial- und Rentenversicherung ent· 
richten. 

(Der Tagesspiegel vom 4.4.1987) 

HINTERDEN 
BERLINER KULISSEN 

WerMn politische PNson•lien öffentlich 
erörtert. so reagieren die Politiker meistens 
gereizt und belehren die Presse. es gehe ihnen 
<.>inzig und allein um die Sache. nicht etwa um 
die Plazierung " ; chtiger Parteifreunde auf 
hochdotierten Posten in den Schahstellen der 
Macht. Doch sie selbst sind es, die immer 
y.-ieder den Eindruck best~rken. daß die Per· 
sonalpolitik zu ihren "ichtigsten Anliegen 
zählt. Die FDP hat da noch nie eine Ausnahme 
gemacht \Ver ist der richtige Mann an der 
richtigen Stelle1 Der fachlich Beste oder 
derjenige, der seiner Partei in einer "ichtigen 
Position den besten Dienst erweist und we>
möglich von ihr belohnt \\'e rden soll1 Der kleine 
Koalitionspartner ließ j<.>tzt den Justiz- und 
BQndessenator Scholz (CDU) frühzeitig und 
vorsorglich wissen, daß der in einigen Monaten 
frei werdende Stuhl des Staatssekretlirs fü r 
Justiz wieder mit einem FDP-Mann zu besetzen 
sei. Zwar konnte die Berliner FDP-Spitze noch 
keinen beeindruckenden Namen nennen. doch 
ein liberaler muß es sein, basta. Scblleßllch ist 
auch der scheidende Staatssekret! r von Stahl 
FDP-Politiker. Stahl geht nach zwölf Jahren in 
d!e&em Amt (ür die Friedrlcb-Naumann-Stlltung 
nach Buenos Nres. Nur ein Wunsch HeB alcb 
auf Grund der Rechtslage lür lhn nicht erfüllen. 
Da man mit seiner Arbeit zufrieden, das 
Vertrauenrverh!ltnls also nicht aeatOrt lat,lr.ann 
er auch nicht Iu den eluatwelligen Ruhealand 
(mit 7S Prozent aolner lohtea BezQge !Qr fQnl 
Jahre) versetlt werden. Stahl soll - zull&cbat 
- (Qr !Qnl Jahre ohne Penslo.ubezQge beur· 
laubl werden. 



Eine rechtstatsächliche 
Untersuchung in rechts
politischer Absicht. itenitente Straf~ 

Die Fraktion der GRÜNEN im Deut
schen Bundestag hat einen Gesetz
entwurf eingebracht, dessen Ziel die 
Einführung einer Zwangsvollstrek
kungsmöglichkeit gegen Strafvollzugs
behörden ist. lm folgenden wird der 
Frage nachgegangen, in \velchem 
Ausmaß und warum "renitente" Sirar
vollzugsbehörden gerichtliche Ent
scheidungen nicht befolgen und ob 
die Übertragung der venvaltungs
rechtlichen Zwangsvollstreckungsmög
lichkeiten ( §§ 170 ff. Vw(J(J) eine 
angemessene Problemlösung darstell~m 

kann. 

I . Ausgangspunkt 

Publik wurde das Problem renitenter 
Strafvollzugsbehörden erstmals durch 
die Auseinandersetzung um die 
Durchführung sogenannter Gemein
schaftssprechstunden in der Justiz
vollzugsanstalt Berlin-Tegel. 

Seit 1973 waren dort über die 
gesetzlich vorgeschriebenen Besuche 
( § 24 StVollzG) hinaus jährlich 15 
Gemeinschaftssprechstunden abgehal
ten worden, bei denen sich die 
Gefangenen jeweils zwei Stunden lang 
auf dem Flur der Station mit Besu
chern unterhalten durften. Nachdem 
die Anzahl sowohl der Haftplätze in 
der Anstalt als auch der Besucher 
bei den Gemeinschaftssprechstunden 
zugenommen hatte, traf det:' Anstalts
leiter aus organisatorischen und 
Sicherheitsgründen im Jahre 1983 
eine Neuregelung. Danach wurden die 
Gemeinschaftssprechstunden von 15 
auf 12 verringert und von der Anwe
senheit eines Gruppenleiters abhängig 
gemacht. 

Das Landgericht Berlin ( 1) hatte den 
Anstaltsleiter verpflichtet, dem kla
genden Gefangenen auch unabhängig 
von der Anwesenheit eines Gruppen
leiters die Teilnahme an einer monat
lichen Gemeinschaftssprechstunde zu 
ermöglichen. Der betroffene Anstalts
leiter hatte keine Rechtsbeschwerde 
eingelegt, gleichzeitig aber erklärt, 
er werde den Gerichtsbeschluß nicht 
befolgen (2) . Den Berliner Gefange
nen stellte sich nun das Problem, wie 
sie den Anstaltsleiter zur Respektie
rung der gerichtlichen Entscheidung 
bewegen könnten. 

Eine Lösung erschien umso schwieri
ger, als das Kammergericht Berlin (3) 
und das OLG Frankfurt (4) eine Voll
streckung gerichtlicher Entscheidun
gen durch die Androhung eines 
Zwangsgeldes gegen den Anstalts
leiter in Strafvollzugsverfahren für 
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unzulässig erklärt hatten. Das Fehlen 
einer Regelung im StVollzG und die 
Unzulässigkeit einer Gesetzesanalogie 
schließen nach Ansicht dieser 
Gerichte eine Zwangsvollstreckung 
aus. Abgesehen von diesen negativen 
Stellungnahmen war das Problem 
weitgehend verdrängt bzw. umgangen 
worden. (5 ) So vermied das OLG Celle 
(6) den Einsatz von Zwangsmitteln, 
als es einem Gefangenen, der vor 
Gericht erfolgreich sein Recht auf 
angemessene Programmwahl beim 
Gemeinschaftsfernsehen ( § 69 Abs. 1 
Satz 2 StVollzG) eingeklagt hatte, in 
der Anstalt bei dessen Durchsetzung 
aber erfolglos blieb, einen eigenen 
Fernseher zubilligte. Nut:' der Alter
nativkommentar zum StVollzG hatte in 
seiner 2. Auflage (7) aus Gründen 
der Effektivität des Rechtsschutzes 
(Art. 19 Abs. 4 GG) für eine ent
sprechende Anwendung der §§ 170, 
172 VwGO plädiert . 

Trotz dieser schwierigen rechtlichen 
Ausgangslage gelang es den Berliner 
Gefangenen unter erheblichen An
strengungen, die Presse und ein inter
essiertes Fachpublikum (Professoren, 
Rechtsanwälte etc.) für das Problem 
zu mobilisiet:'en. Insbesondere war 
ihnen eine Politisierung geglückt, als 
wenig später die SPD-Fraktion im 
Berliner Abgeordnetenhaus (8) und 
die Alternative Liste (9) eine Voll
streckungsmöglichkeit durch Zwangs
geldregelung forderten. Schließlich 
brachten die GRÜNEN im Deutschen 
Bundestag einen Gesetzentwurf (10) 
ein, der durch eine Änderung des § 
120 StVollzG eine Anwendung der §§ 
170, 172 VwGO ermöglichen soll. 

ll. Mutmaßungen über Renit enz 

ln der danach verstärkten juristi
schen Auseinandersetzung spielen vor 
allem die drei Fragen nach der Häu
figkeit einschlägiger Fälle, den Grün
den für das Vollzugsbehördliche Ver
halten und der Angemessenheit einer 
Zwangsgeldregelung die entscheidende 
Rolle. 

l . Seltene Ausnahme 

Das OLG Frankfurt (11) vermutet, 
daß die betroffenen Behörden ihrer 
Bindung an Recht und Gesetz regel
mäßig nachkommen: "Die Nichtbefol
gung gerichtlicher Entscheidungen 
durch Hoheitsträger ist eine seltene 
Ausnahme. Dies gilt insbesonders für 
den Bereich der Justiz einschließlich 

der Strafvollzugssachen." Diese Ein
schätzung wird von Müllet:'-Dietz in 
seiner Anmerkung zum Beschluß des 
Kammergerichts (12) geteilt: "Es er
scheint von Extremfällen (in denen 
etwa die gerichtliche Entscheidung 
ihrerseits problematisch oder der An
staltsleitet:' unbeleht:'bar ist) abgese
hen schwerlich vorstellbar, daß eine 
gerichtliche Entscheidung nicht 
beachtet wird." Ein Jahr später ist 
Müller- Dietz allerdings etwas vor
sichtiger: "Tatsächlich scheinen aber 
immer wieder Fälle vorzukommen, in 
denen Vollzugsbehörden ihnen ge
richtlich auferlegte Verpflichtungen 
. .. nicht erfüllen; praktische Bedeu
tung dürften sie vor allem in über
belegten Justizvollzugsanstalten ent
falten." ( 13) Demgegenüber ist die 
Stellungnahme der Bundesländer auf 
eine Anfrage det:' Bundesregierung 
04) wieder eindeutiger: Da nur drei 
Bundesländer' jeweils einen Fall 
berichten, in dem eine Verzögerung 
aufgetreten ist, wird ein praktisches 
Bedürfnis füt:' die Gesetzesä.nderung 
von ihnen einhellig verneint. 

2. 0bj ektive Unmöglichkeit 

Soweit nach diesen Auffassungen 
Renitenzfälle überhaupt auftauchen, 
wird der Grund für das vollzugsbe
hördliche Verhalten vor allem in 
"Schwierigkeiten praktischer Venvirk
lichung" ( 15) gesehen. Nicht ein 
"rechtliche!:' Dissens zwischen 
Gericht und Vollzugsbehörde" führt 
zur Nichtbefolgung, sondern die Voll
zugsbehörde kann "aus personellen 
und/oder finanziellen Gründen die ihr 
obliegende Leistung nicht gewähren 
oder die von ihr durchzuführende 
Maßnahme nicht treffen." (16) 

3. Erfolgversprechende Rechts 
behelfe 

Werden demnach die einschlägigen 
Fälle mit fehlenden Mitteln erklärt, 
erscheint es nur folgerichtig, eine 
Zwangsgeldregelung nicht als "geeig
netes und wirksames Mittel zur 
Durchsetzung von Rechten" ( 17) an
zusehen. Außerdem \vird darauf hin
gewiesen, daß den Gefangenen auch 
die indirekten Zwangsmittel (Dienst
aufsichtsbeschwerde, Petition etc. ) als 
"durchaus erfolgversprechende Rechts· 
behelfe" ( 18) zur Verfügung stünden, 
wenn ausnahmsweise die Vollzugsbe
hörden eine Entscheidung der 
Gerichte nicht unverzüglich aus
führen ( 19) . 



Ollzugsbehörden 
IIL Umfrage über Renitenz 

I. Erhebungsmethode 

Die Verfasser wandten sich an 55 
Gefangenenzeitschriften mit der Bitte 
um Mitteilung bekanntgewordener 
Fälle. Bisher haben neun Zeitschriften 
den Aufruf abgedruckT. Das Echo 
hielt sich in Grenzen. Als erfolgrei
cher erwies sich das gezielte An
sprechen von besonders aktiven 
Gefangenen und Anwälten. insgesamt 
erhielten w auf diese Weise mehr 
als 30 Hinweise auf angebliche Reni
tenz von Vollzugsanstalten. Nach 
Elirninierung mangelh.aft dokumentier
ter Fälle verblieben uns etwa 20 
Fälle, bei denen zwischen Gerichts
entscheidung und ihrer Befolgung ein 
mehr oder weniger langer Zeitraum 
liegt. Das konnte Renitenz bedeuten, 
mußte es aber nicht. Denn bei der 
Verpflichtung zur Neubescheidung 
wd manchmal auch der Sachverhalt 
unter einem neuen Aspekt aufzuklä
ren sein. Es ist daher auch ni<;:ht 
möglich, eine feste zeitliche Grenze 
dafür anzugeben, wann "Renitenz" 
vorliegt (20). Für jeden Einzelfall 
mußten daher zusätzliche Kriterien 
herangezogen werden. 

2. Kriterien für Renitenz 

In insgesamt 12 Fällen haben w 
über den bloßen Zeitablauf hinaus 
Anhaltspunkte dafür gefunden, daß 
es sich um eine sachlich nicht 
gerechtfertigte, also "renitente" 
Verhaltensweise der Behörde handelte. 

Bei diesen Anhaltspunkten handelte 
es sich um 

- eine ausdrückliche Weigerung der 
Vollzugsbehörde, die Entscheidung 
zu befolgen, z. B. "Die Anstalt 
will, wie ihr Leiter Lange-Lehngut 
auf Anfrage mitteilte, abwarten, 
wie die anderen Strafvollstrek
kungskammem des Landgerichts und 
in letzter Instanz das 
Kammergericht ... entscheiden" (21 ). 

- Feststellung eines mit dem Fall be
faßten Petitionsausschusses, wo
nach "dte Vel:'zögerung ... vermeid
bar gewesen wäre" {23) . 

- Feststellungen des mit dem Fall 
befaßten Bundesverfassungsgerich
tes: "Diese dargestellte Sachbe
handlung ist nicht mehr nachvoll
ziehbar . . . Insgesamt war die ver
zögerliche Verfahrensweise der Voll· 

zugsbehörde durch keinen vernünf
tigen, sich aus der Sache ergeben
den oder sonstwie einleuchtenden 
Grund gerechtfertigt" (24) . 

- Festsetzung von Zwangsgeld gegen 
säumige Anstalten: " eLScheint 
der Kammer ein Bescheidungszeit
raum, der sich länger als drei 
Monate nach Rechtskraft des Be
schlusses hinstreckt, nicht mehr 
angemessen" (25) . 

- Kostenentscheidungen 
des Gefangenen (26). 

zugunsten 

3. Beispiele fUr Renitenz 

An einem Fall (dem "Krankenakten
Fall") soll unsere Methode der Doku
mentation (27) beispielhaft darge
stellt werden: 

J . ll. 198L. - Antrag des Gefangenen 
auf Einsichtnahme in die Krankenun
terlagen zwecks Durchführung eines 
Zivilprozesses wird von der Anstalt 
abgelehnt. 

22.11.1984 - Antrag des Gefangenen 
auf Erlaß einer einstweiligen Anord
nung. 

17 .12.198L - Landgericht Bonn he bt 
Bescheid der Anstalt vom 3 .1 2.1984 
auf und verpflichtet zur Neubeschei
dung. In dem Beschluß heißt es, der 
Antragsteller "dUrfte ohne die 
Kenntnis bestimmter Fakten aus den 
Krankenunterlagen nicht in der Lage 
sein, seinen Zivilprozeß gegen das 
Krankenhaus in Rheinbach sachge
recht zu führen . Nach Auffassung 
der Kammer ist ihm daher zu ermög
lichen, daß er von den Vorgängen, 
soweit sie seine Behandlung im Kran
kenhaus in Rheinbach betreffen, 
Kenntnis nehmen kann. \<lie dies zu 
geschehen hat, ist dem Ermessen d~s 
Antraggegners überlassen. lnsowelt 
dürfte die Aushändigung von Ablich
tungen an den Antragsteller oder 
dessen Bevollmächtigten ausreichend 
sein." Hinsichtlich des Antrages des 
Gefangenen, wegen der Dringlichkeit 
eine angemessene Frist für die Neu
bescheidung zu setzen, entscheidet 
das Gericht: "Der Setzung einer Frist 
für die Entscheidung durch den 
Antragsgegner bedurfte es nicht, da 
davon auszugehen ist, daß der 
Antragsgegner der ihm durch die 
Kammer auferlegten Verpflichtung un
verzüglich nachkommt." (52 Vollz 
291/84) . 

25.01.1985 - Anstalt teilt Prozeß
ver t reterin des Gefangenen mit, daß 
sie bereit sei, Ablichtungen von 
dessen Krankenunterlagen zur Verfü-

Verfasser: Wollgang Lesting 
und Prof. Dr. Johannes Feest, 
Universität Bremen. 

gung zu stellen. Allerdings befände 
sich das Original der Akten bei der 
StA Sonn. 

11.02.1985 - Eingabe des Gefangenen 
an Petitionsa\.isschuß des Landtages 
in RW. 

28.02.1985 - Prozeßvertreterin bittet 
in Schreiben an die Anstalt um 
Kopien bis zum 15.02.1985. Zusätzlich 
weist sie auf die Vermutung der Ver
zögerung durch die Anstalt hin. 

7.03.1985 - Prozeßvertreterin setzt 
in Schreiben eine letzte Frist zum 
15.03.1985 und weist darauf hin, daß 
der Anstaltsleiter jederzeit die Mög
lichkeit habe, die Akten zurückzuer
halten oder die Staatsanwaltschaft 
zu bitten. Kopien anzufertigen. 
Außerdem existiere eine sogenannte 
Notkrankenakte, in der Ablichtungen 
vorhanden seien. 

15.05.1985 - Prozeßvertreterin setzt 
noch einmal Frist bis zum 27.05.1985, 
da immer noch die wichtigsten Unter
lagen fehlen. 

4.06.1985 - Auf Anfrage des Gefan
genen bei der Vollstreckungskammer, 
was er noch tun könne, antwortet 
ihm diese: "Das Strafvollzugsgesetz 
bietet keine rechtliche Möglichkeit, 
den Anstaltsleiter zur Erfüllung einer 
ihm durch die Kammer auferlegten 
Verpflichtung zu zwingen. Grundsätz
lich hat der Anstaltsleiter nämlich 
erklärt, daß er seiner Verpflichtung 
nachkommen will. Daß er - nach 
Ihrem Vorbringen - die Unterlagen 
gleichwohl nicht herausgibt, kann 
durch das Gericht nicht verhindert 
werden ... Der Gefangene ist inso
weit alleine auf den Weg der Dieost
aufsichtsbeschwerde angewiesen." (LG 
Bonn 52 Vollz 19/85) 

13.06.1985 - LG Sonn weist Antrag 
des Gefangenen auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung als unzulässig 
zurück: " Daß der Antragsgegner 
seiner sich aus dem Beschluß erge
benden Verpflichtung nicht oder nur 
verzögerlich nachkommt, kann der 
Antragsteller nicht im Rahmen eines 
Strafvollzugsverfahrens angreüen. 
Kommt ein Anstaltsleiter einer ihm 
vom Gericht in einer Strafvollzugs
sache auferlegten Verpflichtung nicht 
nach, steht dem Gefangenen hierge
gen lediglich Dienstaufsichtsbe
schwerde zur Ver fügung. Strafvoll
streckungsmaßnahmen sind aus dem 
StVollzG nicht vorgesehen." (LG Bonn 
52 Vollz 19/85) 

07.1985 - Die gewünschten Unterla
gen werden dem Gefangenen ausge
händigt. 
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30.08.1985 - Antwort des Petitions
ausschusses: "Das Begehren des Pe
tenten ist Gegenstand eines gericht
lichen Entscheidungsverfahrens gemäß 
§ 109 StVollzG. Es ist dem Petitions
ausschuß aus verfassungsrechtlichen 
Gründen verwehrt, gerichtliche Ent
scheidungen zu überprüfen, abzuän
dern oder aufzuheben. Es kann daher 
auch nicht Aufgabe des Petitionsaus
schusses sein, gerichtliche Entschei
dungen durchzusetzen. Er ist jedoch 
der Auffassung, daß die Verzögerung 
bei der Überlassung der infragekom
menden Unterlagen venneidbar 
gewesen wäre." 

IV. Erkenntnisse über Renitenz 

Eine Analyse der von uns dokumen
tierten Fälle führt zu folgenden vor
läufigen Ergebnissen: Renitenz ist 
nachweisbar; sie ist nicht mit fakti
scher Unmöglichkeit \Y'egzuerklären; 
sie ist nicht immer durch andere 
Rechtsbehelfe zu beseitigen. 

!.Häufigkeit von Renitenz 

Es gibt weitaus mehr Fälle von Reni
tenz, als bisher in Literatur und 
Rechtsprechung für möglich gehalten. 
Wenn wir 12 Fälle dokumentieren 
konnten, dann dürfte dies nur die 
Spitze des Eisberges darstellen. Zum 
einen verfügen wir über weitere 
plausible Fälle, deren Dokumentation 
noch nicht abgeschlossen ist. Zum 
anderen muß ein großes Dunkelfeld 
hinzugedacht werden, welches darauf 
beruht, daß die Betroffenen von 
unserer Untersuchi.mg nicht gehört 
haben (etwa weil sie entlassen sind), 
keine Unterlagen mehr besitzen oder 
resigniert haben. 

2.Gründe für die Renitenz 

Die Nichtbefolgung von Gerichtsent
scheidungen läßt sich nicht auf Fälle 
von objektiver Unmöglichkeit redu
zieren. Wir haben keinen einzigen 
Fall absoluter oder (zeitlich) relativer 
Unmöglichkeit gefunden. Die Behaup
tung der Unmöglichkeit taucht zwar 
im Gemeinschaftssprechst unden-Fan 
auf, wird aber durch die schließliehe 
Durchführung der Sprechstunde 
widerlegt. Unmöglichkeit der sofor
tigen Umsetzung wird von der Voll
zugsbehörde im Krankenakten-Fan 
behauptet, jedoch durch prazlSe 
anwaltliehe Hinweise widerlegt , die 
dann ebenfalls - wenn auch verzö
gert - zur Befolgung des Gerichtsbe
schlusses führen . Die Behauptung der 
Unmöglichkeit stellt sich vielmehr als 
bequeme, weil nur schwer überprüf
bare Schutzbehauptung der Behörden 
dar. 
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Ganz oberflächlich kann man zwi
schen juristischer und faktischer 
Renitenz unterscheiden: Als juristi
sche Renitenz bezeichnen wir es, 
wenn die Anstalt behauptet, zur 
Befolgung gerichtlicher Entscheidun
gen nicht unbedingt verpflichtet zu 
sein. Besonders häufig kommt dies im 
Falle nicht rechtskräftiger Entschei
dungen vor, gegen welche Rechtsbe
schwerde eingelegt, aber kein Antrag 
auf Aussetzung des Vollzuges gestellt 
wurde ( 28) . Hierher gehört auch, 
wenn Anstalten die Ge·richtsentschei
dungen rechtskräftig werden lassen 
und mit der Befolgung auf den "Ab
schluß gleichgelagerter Verfahren" 
warten (29). ln Fällen faktischer 
Renitenz wird gar nicht mehr argu
mentiert, sondern die Sache nur noch 
hingezogen. Die wahren Motive sind 
in jedem Fall schwer zu erkennen 
und sollten in einer umfasserenden 
Untersuchung geklärt werden. Wir 
vennuten, daß folgende Gründe bei 
der Nichtbefolgung gerichtlicher Ent
scheidungen im Vordergrund stehen: 
Kostenerwägungen, Rücksichtnahme 
auf die Öffentlichkeit (30), Diszi
plinierung politischer oder sonstwie 
"aufsässiger" Gefangener. 

3 . Unzureichende Rechtsbehelfe 

Indirekte Zwangsmittel versprechen 
keine Abhilfe bei Fällen echter Reni
tenz. Es mag sein, daß in manchen 
Fällen potentieller Renitenz auf Be
schwerde des Gefangenen darch 
dienstaufsichtliches Einschreiten ab
geholfen wurde. Dies war jedoch in 
keinem der von uns dokumentierten 
Beispiele der Fall; die einzige 
dienstaufsichtliche Maßnahme war 
nicht durch den Gefangenen, sondern 
offenbar durch eine Anfrage des 
Bundesverfassungsgerichts ausgelöst 
worden. Die uns bekannten Dieost
aufsichtsbeschwerden und Petitionen 
waren durchweg erfolglos. In einigen 
weiteren Fällen war es die Auf
sichtsbehörde selbst, welche für die 
Verzögerung wesentlich verantwort
lich war. Schon Müller-Diet z (31) 
hat te an den indirekten Zwangsmit
teln kritisiert, daß sie "letzlich auf 
dem Umwege oder Ersatzlösungen hin
sichtlich der Verwirklichung von 
Rechten hinauslaufen" und dem 
Gefangenen nicht zurnutbar sind (32). 
Nicht zuletzt die rechtsstaatliche 
Gutgläubigkeit ("daß nicht sein kann, 
was nicht sein darf'') der Behörden 
stand häufig schon einer Thematisie
rung der Problematik entgegen. 
Allenfalls das Bundesverfassungsge
richt spielte die gesetzlich nicht 
vorgesehene Rolle eines (manchmal 
überaus erfolgreichen) Ombudsmann. 

V. Konsequenzen 

Angesichts dieser Ergebnisse wird in 
Zukunft mehr die Frage nach Geeig-

netheit und Wirksamkeit einer 
Zwangsgeldregelung in den Mittel
punkt treten müssen. lhre Einführung 
würde sicherlich die schwache 
Rechtsposition des Gefangenen gegen
über den übennächtigen Anstalten 
stärken. Gleichzeitig muß aber vor 
übertriebenen Erwartungen gewarnt 
werden. 

Die Chance, daß Gerichtsentscheidun
gen befolgt werden, hängt entschei
dend von dem Machtverhältnis zwi
schen den Parteien ab. Der Gefan
gene, der sich auf einen Rechtsstreit 
mit der Anstalt einläßt, "ist mit 
seinem Prozeßgegner 'zusammenge
sperrt', einem Proze ßgegner, der in 
der Lage ist, fast alle seine Lebens
äußerungen zu kontrollieren. Daraus 
entsteht ein Anpassungsdruck, auch 
ungerechtfertigte Maßnahmen hinzu
nehmen" (33) . Eine Untersuchung ZUl:' 
AngemessenheU einer Zwangsgeldre
gelung müßte diese extreme Abhän
gigkeit des Gefangenen von der 
Anstalt als Besonderheit des Rechts
schutzes in totalen Institutionen be
rücksichtigen und Renitenz als Teil 
einer umfassendel:'en Beziehung zwi
schen Anstalt und Gefangenem ver
stehen. Gleichzeitig müßte bedacht 
werden, daß Renitenz nul:' das äußer
ste Mittel der Anstalt ist. Unterhalb 
dieser offensichtlichen Konfrontati
onsstrategie stehen den Anstalten 
eine Vielzahl subtilerer (Umgehungs-) 
Stl:'ategien zur Verfügung: Der Gefan
gene wird verlegt; Ausländer werden, 
nachdem sie Lockerungen erstritten 
haben, abgeschoben; del:' Vollzugsplan 
als Grundlage der Gerichtsentschei
dung wird geändert etc. Das 
bedeutet: Die Anstalten haben zahl
reiche Möglichkeiten, auf die "tat
sächliche oder rechtliche" Ausgangs
lage gestaltend und vel:'ändernd ein
zuwirken. 

Ein Beispiel für derartige Strategien 
findet sich in einet' Entscheidung des 
LG Gießen (34) : Nachdem das Gericht 
die Unterbringung eines Gefangenen 
in einer 4- Mann-Zelle von knapp 12 
rrf für rechtswidrig erklärte, wul:'den 
zwar keine Zellen mehr mit vier 
Gefangenen belegt, stattdessen nor
male Einzelzellen mit zwei Gefange
nen. 

Ein weiteres Beispiel: Nach 14monati
ger Auseinandersetzung verpflichtet 
ein Gericht die Anstalt, dem 
schwerbehinderten - Gefangenen ein 
eigenes Fernsehgerät zu gestatten. 
Nach weiteren gerichtlichen Schrit
ten und einer Dienstaufsichtsbe
schwerde erhält der Gefangene drei 
Monate später das Fernsehgerät. 
Einen weiteren Monat späte!:' wird del:' 
Gefangene überraschend verlegt. Die 
neue Anstalt erklärt, daß der 
Gerichtsbeschluß hier keine Geltung 
habe (35) . 

Nicht zuletzt müßte auch berück
sichtigt werden, daß die Erfolgsquote 



bei Entscheidungen der Strafvoll
streckungskarrunern etwa bei 3 % 
liegt (36) . Maximal in diesen 3 % 
könnte also eine Konstellation auf
treten, die mittels Zwangsgeld ver
hindert werden soll. 

Die erwähnten Probleme sprechen 
nicht gegen die Einführung eines 
Zwangsgeldes, müssen aber zur Rela
tivierung übertriebener Erwartungen 
bedacht werden. Angesichts der weit
gehend ablehnenden Haltung der 
Rechtsprechung gegenüber der Ver
hängung eines Zwangsgeldes nach 
geltendem Recht · (37), der Unzuläs
sigkeit weiterer prozessualer Mittel 
(38) und der Erfolglosigkeit indirek
ten Zwanges wird die Lösung des 
Problems nur "im Bereich legislato
rischen Entscheidungs- und Ermes
sensspielraums" (39) liegen. Die Ini
tiative der GRÜNEN ist sicherlich ein 
Schritt in die richtige Richtung, der 
eine weitergehende Auseinanderset
zung verdient. 
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Die l.V. Haus V informiert über den 
Verlauf der Auseinandersetzung mit 
dem TAL Haus V. dem VDL Haus V, 
über einige schon Jahre bekannte 
Schwerpunktthemen im Haus V. 

Im Beisein der Anstaltsbeirätin Frau 
Heisse trafen sich am lS.OL.. l987 im 
Konferenzraum des TAL die oben 
Genannten mit fünf amtierenden 
lnsassenvertretern, um einige noch 
zu nennende Themen auszudiskutieren! 

Thema 1: Postverteilung und Öffnen 

Unser Anliegen lag uns sehr am 
Herzen. Nämlich daß die Post oft 
nicht in Gegenwart des Gefangenen 
geöffnet wird, sie auch in einigen 
Fällen nicht selbst übergeben wurde. 

Endeffek t war, wir sind ohne Rechte 
gegen die hier bestehenden "Spiel
regeln" (so TAL Hs. V) . Weit~rhin 

bezieht man seine Kenntnisse · aus 
unerlaubten Einlagen. So können nur 
die Vollzugsbeamten angehalten 
werden, keinen Unfug mit der Post zu 
machen. 

Ein Mitgefangener aus der Teilanstalt 
l mußte wegen einer schweren 
Lungenerkrankung in ein externes 
Krankenhaus verlegt werden. Wie das 
in solchen Fällen üblich ist, wurde er 
von zwei Justizbediensteten bewacht. 
Was sich bei dieser Bewachung so 
alles ereignete, ist fur uns eine 
Gelegenheit. auf das "korrekte" 
Verhalten von justizbediensteten 
hinzuweisen. 

Es gibt natürlich Vollzugsbeamte, die 
unauffällig ihren Dienst in der 
Öffe ntlichkeit versehen. Auch solche 
machte n bei unserem Mitgefangenen 
Dienst - zum Glück! Aber, und das 
ist eine Unmöglichkeit, es kam zu 
Vor fällen, die den Chefarzt veran
laßten, sich hier in Tegel zu 
beschweren. So lief ein vollzugs
bediensteter Krankenpfleger, der dort 
Bewachungsaufgaben versah, im 
weiße n Pflegeranzug durch die 
Gegend. Darüber empörten sich die 
Pflegekräfte in Heckeshorn sehr. Sie 
empfanden es ohnehin als unmöglich, 
daß ein so kranker Mann ständig von 
Beamten bewacht wird. Inzwischen ist 
diese Bewachung jedoch aufgehoben. 
und der Gefangene hat eine Haft
unterbrechung von der Staatsanwalt
schaft bekommen. 

Uns wurde auch berichtet, daß einige 
Beamte mit entsicherter Dienstwaffe 
und zurückgeschlagener Jacke (a la 
Django) ihre Bewachungsaufgaben 
wahrgenommen haben. Andere Beamte 
e rbaten sich vom Personal Essen, und 
das ist nun wirklich ein Hinweis dar
auf, daß Justizbeamte unterbezahlt 
sind! 
\vir wollen aber nicht vergessen zu 
berichten, \'lie nett und fürsorglich 
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Insassenvertretung Haus V 
Thema 2: freistundenregelung, Z\lleite 

Sommerfreistunde am \lochen
ende 

Eine sogenannte Doppelfreistunde 
könne es aus Personalmangel sowie 
vollzugstechnischem Ablauf nicht 
geben. Es wurde darauf hingewiesen, 
daß es in Moabit im Haus 3 auch 
ginge. Einlassung, man (TAL V) werde 
sich erkundigen. Es begann dann ein 
Feilschen um die Zeit, und es bleibt 
doch beim alten. 

Thema 3: Ausländervideo 

Wir und unser ausländischer Mitar
beiter sind der ganz festen Ansicht, 
daß bei 18 Pakistanern es doch für 
sie möglich sein sollte, Video sprich 
Filme in ihrer Heimatsprache sehen 
zu können. 

Da hieß es dann, es wär' kein Video
recorder im Hause, und außerdem 
kann sich die Hausleitung nicht vor
stellen, daß die Leute kein Deutsch 

können und somit ja fähig wären, das 
l.ibliche Programm zu sehen. Bei 
diesem Problem müßte man sich 
genaue Maßnahmen ausdenken, z . B. 
einen Beamten, der für die ganze 
Anstalt die Filme herbeischafft, wo 
ja nicht ausgeschlossen ist, daß der 
Beamte wegen mangelnder Sprach
kenntnisse die profanen Filme nicht 
von wichtigen Themen unterscheiden 
kann. Es wurde vom TAL versprochen, 
steh in dieser Frage mit dem 
Ausländerbeauftragten zu beraten. 

Thema l.: Volkszählung 

Auf diese Frage wußte s'elbst der 
TAL keine Antwort. Aber Herr Meier 
von der Sozialpädagogischen Abt eilung 
könnte Antwort geben. Es wird alles 
noch bekanntgegeben. 

Somit bleiben weiterhin eine menge 
Fragen ungeklärt im Sinne der 
Gefangenen. Weiter fragen! 

Insassenvertretung Haus V 

Preußische Beamte 
NEIN Mf:IN hERR- OIE t5T NJ R F'ÜR. PRTitNTEN! 

unser Mitgefangener von den Arzten 
und dem Personal ün Krankenhaus 
behandelt wurde. Man ließ es ihn in 
keiner i'leise merken, daß er durch 
seine "Bewacher" den normalen 
Betrieb mächtig störte . Zum Glück 
waren nicht nur Beamte bei ihm im 
Dienst, die als schlechtes Beispiel 
gelten können. Vielleicht sollten die 
Verantwortlichen einmal darüber 
nachdenken, was es auf einen 
unbeteiligten Bürger für einen 
Eindruck macht, wenn er solche 
Bewacher "erlebt". 

l)er Gefangene war an ein Sauer
stoffgerät angeschlossen und in 
seiner Mobilität sehr eingeschränkt. 
\olarum bei der hier herrschenden 
Personalknappheit zwei Beamte 
herumsitzen mußten, wäre auch ein 
Punkt, Uber den man nachdenken 
könnte. Jedenfalls hat sich die Justiz 
im Krankenhaus Heckeshorn keine 
Pluspunkte gesammelt. Dem Bürger 
ist unverständlich, daß vor der 
Gesundheit noch Sicherheit und 
Ordnung rangiert. Ein Hinweis für die 
beteiligten Beamten: Wer sich 
angesprochen fühlt, ist auch gemeint. 

-gäh-
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Am 25. l\la1 beginnt in der Bundes
republik Deutschland die Volkszählung. 
Auch in der JVA Tegel wird dann mit 
dem Zählen begonnen. Das soll so 
ablaufen: 

Gezählt werden alle Insassen, die m 
Tegel ihren ersten Wohnsitz haben, d . 
h. polizeilich gemeldet sind mit der 
Anschrift Seidelstraße 39. Außerdem 
alle Gefangene, die bei ihrer Verhaf
tung keinen festen '"ohnsitz hatten, 
deren Personalausweis ungültig ist 
oder die keinen besitzen. Nach den 
bisherigen Unterlagen sind das über 
700 Geiangene. 

Der Zähler des Statistischen Landes
amtes händigt dem Beauftragten für 
die Volkszählung in der JVA Tegel 
die benötigten Fragebogen aus. Der 
hat eine Liste, in der alle 
Gefangene aufgeführt sind, die die 
obenstehenden Kriterien erfüllen. 

JR. RH (;,UTfN TRb. IC/-1 KOMME 
'Wf.GE.N DER VOLK5zi:if.ILUN6 

Diese Liste darf der Zähler nicht 
einsehen. Die Unterlagen werden dann 
von Beamten des gehobenen Dienstes 
an die zu zählenden Gefangenen 
weitergeleitet. Dieser Beamte ist 
verantwortlich, daß eine ordnungs
gemäße Aushändigung der Unterlagen 
erfolgt. Bei den Zählunterlagen 
befindet sich ein Brief cies 
Bezirksamtes Reifliekendorf von 
Berlin, in dem erklärt wird, was zu 
beachten ist: 

1. Auskunftspflichtig sind nur 
Personen, die keine sonstige 
Wohnung in Berlin (l,o.Jest) oder im 
übrigen Bundesgebiet haben, 

2. nur ein Personenbogen ist auszu
füllen und 

3. die Beantwortung der Fragen 
erfolgt ohne Nennung des Namens. 

Für die Zeit der Zählung wird in der 
Nähe der Zentralen in den einzelnen 
Teilanstalten in einem geeigneten 
Raum eine Beratungsstelle einge
richtet. Wer von seinem Zähler 
beraten werden will, kann dort ohne 
Beisein eines ] ustizbediensteten mit 
dem Zähler sprechen. Er kann auch 

Volkszählung 
inTegel 

sernen ausgefüllten Bogen dort 
persönlich übergeben. Außerdem kann 
der Gefangene den Bogen auch in 
den Umschlag stecken und ohne 
Absenderangabe an das Statistische 
Landesamt senden. 

Wer bei der Ausgabe der Zählunter
lagen erklärt, daß er draußen seinen 
\vohnsitz hat, wird von der Liste 
gestrichen und erhält keinen 
Fragebogen. 

Die Zählung in der ]VA ist eine frei
willige Aktton von seiten der 
Gefangenen. Kein Gefangener wird 
gezwungen, an der Zählung teilzu
nehmen! Es erfolgen keine Sanktionen, 
und er hat auch keine Nachteile, 
wenn er sich nicht zählen läßt oder 
den Fragebogen unausgefUllt zurück
gibt. Eine Anonymität wird auch 
deshalb gewährleistet, weil der 
Zählbogen nicht wie draußen mit 
Namen versehen wird. Er· kann also 
ohne Namensnennung diesen Bogen 
ausfüllen und anonym absenden oder 
an den Zähler zurückgeben. 

Für die Beratung mit dem Zähler sind 
abhörsichere Räume zur Verfügung zu 
stellen. Es besteht Anweisung für die 
Bediensteten, bei Zellenkontrollen 
vorgefundene Zählunterlagen und die 
dazugehörigen Umschläge nicht zu 
kontrollieren, damit sie keinerlei 
Kenntnis vom lnhalt erlangen können. 
jeder hat Anspruch darauf, den 
Bogen alleine auszufüllen. Wer keine 
Einzelzelle hat kann verlangen, daß 
ihm zum Ausfüllen der Zählunterlagen 
ein separater Raum zur Verfügung 
gestellt wird. 

Hoffentlich haben jetzt alle den 
Ablauf der Volkszählung in der JVA 
Tegel verstanden. \·ler noch Fragen 
hat, kann sich gerne an die 
Redaktion wenden. Laut Auskunft des 
Beauftragten für die Volkszählung in 
der JVA Tegel werden keine Listen 
geführt, in denen vermerkt wird, ob 
der Gefangene seinen Fragebogen 
zurückgegeben hat oder nicht. Wie 
schon erwähnt, i.st die Teilnahme in 
Justizvollzugsanstalten freiwillig. äh -g -

FEUER UND FLAMME 

Plötzlich und unerwartet wurden aus 
den Gruppenräumen in der Teilanstalt 
l I I die Vorhänge entfernt . Nach Aus
kunft des VDL liegt eine Anweisung 
des Senators für Justiz vor, nach der 
nur noch schwerentflammbare Stoffe 
als Vorhänge zu nutzen sind. Deshalb 
sollen die brennbaren Vorhänge gegen 
flammwidrige ausgetauscht werden. 

Wie aus gewohnt trüber Quelle zu 
erfahren war, si.nd dafür keine Mittel 
vorhanden. Bis zum Ende des Jahres 
sollen alle Haushaltsmittel für Vor
hänge für die Teilanstalt VI verplant 
sein. Falls die Sonnenstrahlen das 
fernsehen stören, sollen die Fern
seher umgestellt werden. Verlänge
rungsschnüre sind bereits dafür 
gekauft worden. 

Der VDL bittet um den Hinweis, daß 
in Zukunft nur noch flammwidrige 
Vorhangstoffe eingebracht werden 
dürfen. Er kann die Aushändigung nur 
genehmigen, wenn die Flammwidrigkeit 
bestätigt ist. Wer dabei nicht Feuer 
fängt, ist selber schuld! -gäh-
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Wehewenn 
Wenn es im Berliner Vollzug zu rela
tiv wenigen "natürlichen" Todesfällen 
kommt, dann ist dies mit Sicherheit 
nicht auf die besonders qualifizierte 
Tätigkeit des dafür zuständigen Per
sonals zurückzuführen, sondern es 
steht zu vennuten, eher auf die 
überdurchschnittliche "Robus theit" 
eines Großteils der Insassen der Ber
liner Vollzugsanstalten. 

Die für den medizinischen Bereich 
zuständigen Vorgaben der bundesein
heitlichen Ws zu § 58 StVollzG (Ver
waltungsvorschriften zum Strafvoll
zugsgesetz) sind eindeutig; deren Be
deutung und Verbindlichkeit scheint 
den Fachdiensten (z. B. Sanitätsper
sonal) ein Buch mit "sieben Siegeln" 
zu sein. 

In der diesbezüglichen juristischen 
Fachliteratur und den einschlägigen 
Kommentaren zum StVollzG wird z. B. 
zu bedenken gegeben, daß der be
handlungsbedürftige Gefangene sich 
in der Regel nicht unmittelbar an 
den Arzt wenden kann, sondern eines 
Mittlers bedarf. Das führt dazu, daß 
Patient und Arzt im Strafvollzug 
maßgeblich auf die Mitarbeit anderer 
Vollzugsbediensteter angewiesen sind, 
wenn ärztliche Betreuung erforderlich 
ist. Deshalb wird im § 58 (W Nr. 1 
zu § 58) auf die Meldepflicht der 
Vollzugsbediensteten besonders hinge
wiesen, die diesbezügliche Wahrneh
mungen dem Anstaltsarzt schriftlich 
und in Notfällen mündlich im voraus 
anzuzeigen haben. Unstreitig ist, daß 
dabei der Vollzugsbedienstete, insbe
sondere aber der zuständige Sani
tätsbeamte eine erhebliche Verant
wor tung trägt ( vgl. dazu Romkopf in 
Schwind/Böhm, StVollzG 1983, 277 
Rdn. 5 ff) . 

Das liest sich gut und ist von ge
setzgeberischer Seite als ein vorbild
liches und dem liberaldemokratisch
humanen Rechtsstaatsdenken ver
pflichtetes Gesetzeswerk, das alle im 
Bundestag vertretenen Parteien ver
abschiedet haben. lch meine dies be
sonders hervorheben zu müssen, da 
es in den Parteigruppierungen, wel
che den Herrn ]esus Christus in ihren 
Namen führen, zum Verdrängen dieser 
Tatsache inuner dann kommt, wenn sie 
regional justizpolitisch die Verant
wortung übernommen hat und der 
Strafvollzug in einer Weise prakti
ziert wird, der die Frage aufwirft, 
ob sich dahinter nicht "Beelzebub" 
versteckt, dem es gelungen ist, die 
christlichen Gemüter der Vollzugspoli
tiker und Praktiker zu verwirren. 

Wie sieht z. B. die medizinische Ver
sorgung im konkreten Fall aus? 
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••• 
Am 31.3.1987 gegen 2 Uhr 30 wird 
einem Gefangenen übel, der bricht, 
und es machen sich offensichtlich 
Anzeichen einer Wurstvergiftung 
(Botulismus) mit allen Symptomen wie 
kalte Haut, kleiner Puls etc. bemerk
bar. Als .der Kreislauf kollabierte, 
gelang es dem Gefangenen noch die 
"Fahne" zu werfen und heftig gegen 
die Tür zu schlagen. 

Relativ schnell erschienen die Beam
ten des Nachtdienstes und verstän
digten wunschgemäß den Sanitäts
dienst. 

Als zwei Beamte des Nach tsanitä ts
dienstes 20 Minuten später erschie
nen, bestand ihre einzige Tätigkeit 
garin, eine undefinierbare Flüssigkeit 
nebst ' 'Antazidum-Gel mit Schleim
hautschutz" zu verabreichen. 

Es mangelte sowohl an einer näheren 
Nachfrage und Anamnese (Fragen zur 
Vorgeschichte einer Erkrankung) als 
auch daran, was selbst einer Lern
schwester im ersten Lehrjahr in 
Fleisch und Blut übergegangen sein 
muß: die Pulskontrolle und Messen 
des Blutdruckes. Damit hatte es sein 
Bewenden, weder wurde der Gefange
ne dem Arzt vorgestellt (obwohl 
Botulismus meldepflichtig ist) noch 
wurde sonst nach dem Befinden nach
gefragt. Der betreffende Gefangene 
konnte mit lauwannem ·Salzwasser 
mehrere Magenspülungen machen, da 
er noch Wannwasser in der Thennos
kanne und Speisesalz im Spind zu 
liegen hatte. 

So sieht es in der Praxis mit dem 
Umsetzen der Bestimmungen des § 58 
und der dazu erlassenen Verwaltungs
vorschriften in der ]VA Berlin Tegel 
tatsächlich aus und beileibe kein 
Einzelfall. 

Peter-P. Bauereis 
]VA Berlin-Tegel 

Brief 
türkischen J. 

Herrn 
T. C. Disisleri Bakani 
Vahit Halefoglu 

- Persönlich -

Sehr geehrter Herr Halefoglu! 

Ich wende mich an Sie mit einer 
außerordentlich dringenden Bitte. Die 
Thematik Strafvollzug soll Mittelpunkt 
dieses meines Schreibens sein, da 
viele meiner türkischen Landsleute 
Ihren Besuch in der BRD herbei
sehnten, in der Hoffnung, daß Sie, 
verehrter Herr Halefoglu, bei den 
hier zuständigen Behörden für einen 
humaneren Strafvoll~ug der hier ein
sitzenden Türken plädieren. 

So gibt es hier in der BRD ein 
Strafvollzugsgesetz, welches keinerlei 
Unterschiede von seiten des Gesetz
gebers macht und auch auf Ausländer 
angewendet werden soll. Dies ist in 
der Praxis jedoch nicht so, da 
sämtliche hier einsitzenden Ausländer 
mit sich einen bloßeR Verwahr
vollzug gestalten lassen müssen, da 
meist im Anschluß der Haft eine 
rechtskräftige Abschieliung ansteht 
und von daher die Vollzugsbehörde 
an einer Resozialisierung desinter
essiert ist. Nach dem Motto, wo also 
liegt das Interesse an einer Resozia
lisierung, wenn ohnehin im Anschluß 
der jeweiligen Strafe eine Abschie
bung ansteht. 

Selbst Landsleute, welche sich hier 
nicht zurechtfanden, hier in der 
Gesellschaft krank wurden, haben in 
der hier gehandhabten Vollzugspraxis 
keinerlei Chancen, einen Behandlungs
vollzug zu erhalten. Aufgrund der 
zum Teil mangelnden Deutsch-
kenntnisse bleiben viele meiner 
Landsleute zusätzlich isoliert und 
bleiben von daher bis hin zur End
strafe einem vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Strafvollzug ausgesetzt. 

Auch die uns auferlegte Ausländer
feindlichkeit ist nicht gerade dazu 
angetan, das Klima innerhalb des 
Vollzuges als befriedigend zu 
bezeichnen, da dies mitunter der 
Hauptgrund für ein zusätzliches Aus
grenzen meiner Landsleute bedeutet. 
Sie bleiben sich sämtlichst selbst 
überlassen, nur mit der Hoffnung, 
daß der hier gehandhabte Straf
vollzug einmal vorbeigehen wird. Ich 
möchte es Ihnen, verehr~er Herr 
Halefoglu, anhand eines ßeispieles 
erörtern, um so zu verdeutliChen, wie 
Strafvollzug in Bezug auf ~usländer 
angewendet wird. 

Der Gesetzgeber 
Ausführungsvorschrift, 

erläßt 
wonach 

eine 
ein 
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1nden 
1ßenminister 

hier in der JVA einsitzender Insasse 
nach bereits acht Jahren verbüßter 
Haft, zwecks Aufrechterhaltung der 
familiären Bindungen, in die eheliche 
Wohnung ausgeführt werden kann, was 
jedoch mit dem Straftatbestand, für 
den man hier einsitzt, durch die 
Vollzugsbehörde zur Ablehnung 
gereicht. So muß der Straftatbestand 
für immer neuerliche Ablehnungen 
herhalten, was vom Gesetzgeber so 
nicht gewollt ist. Denn für die 
jeweilige Verurteilung erging ein 
Strafmaß, und dieses Strafmaß soll 
für den jeweiligen Straftatbestand 
der Abschluß eines jeglichen 
Ver fahrens bedeuten. Ob nun 
Verlegungen in einen anderen Teil
anstaltsbereich, Vollzugslockerungen 
oder sonstige "Vergünstigungen" 
durch einen Ausländer beantragt 
werden, die Vollzugsbehörde bedient 
sich des damaligen Straftatbestandes, 
um den vom Gesetzgeber geforderten 
Resozialisierungsprozeß mit diesem 
abzublocken. 

Dies kann nicht Rechtens sein, auch 
nicht, daß viele meiner Landsleute 
aufgrund mangelnden Verständnisses 
hier in der Psychiatrie landen. Die 
Anforderungen, die man hier an einen 
jeden Ausländer stellt, das Schreiben 
von Anträgen auf deutsch, das 
Verlangen, sich der deutschen Kultur 
zu unterwerfen, der Verzicht auf 
öerechtigte Anträge etc., all das ist 
dazu angetan, hier krankgewordene 
Ausländer in ihr Heimatland abzu
schieben, in welchem sie neuerlich 
lernen müssen, die ihnen auferlegte 
Praxis einer Unselbständigkeit in 
mühevoller Kleinarbeit wieder abzu
legen. 

Die Bundesrepublik Deutschland gibt 
vor, mit der türkischen Regierung 
befreundet zu sein, warum dann also 
verzichtet letztere nicht darauf, 
weiterhin resozialisierungswilligen 
türkischen Straftätern die Chance zu 
nehmen, einen behandlungsorien
tierten Strafvollzug zu verwirklichen. 

Wir verlangen keine bessere 
Behandlung gegenüber den deutschen 
Insassen, sondern vielmehr eine mini
male Angleichung, da auch für uns 
das Strafvollzugsgesetz Anwendung 
finde t . ich bitte Sie an dieser Stelle 
inständig, sich unseres hier gehand
habten Strafvollzuges anzunehmen 
und den zuständigen Behörden vorzu
tragen, daß dies, wie hier gehand
habt, nicht Rechtens sein kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hamza KömUrcU 
]VA Berlin-Tegel, TA lll 

. . . - . ·- .. ~'~~ 

Basteigruppe TA III 

Schon seit über einem Jahr gibt es in 
der Teilanstalt 111 eine Bastelgruppe. 
In dieser Gruppe werden für Kinder
tagesstätten Spielsachen repariert 
und neu angefertigt. Die Mitglieder 
der Basteigruppe arbeiten unentgeld
lich und leisten mit dieser Arbeit 
einen wichtigen Resozialisierungsbei
trag. 

Leider hat die Gruppe Nachwuchs
sorgen und möchte deshalb an dieser 
Stelle um neue Mitglieder werben. Wer 
Lust hat mitzumachen, kann sich per 

Osterpaketaktion 
Wie in jedem Jahr, gab es auch dies
mal in der )VA Tegel eine Osterpa
ketaktion. Jeder Gefangene darf ein 
Paket mit einem Gewicht von 5 Kilo
gramm empfangen. 

Das Paket eines Gefangenen hatte 
ein Gewicht von 5300 Gramm und wur
de wegen Übergewicht zurückgesandt. 
Was die Angehörigen dabei empfinden, 
spiel t für die Justiz eine Nebenrolle. 

Es entstehen nicht mrr erhebliche 
Kosten. Durch den "dezenten" 
Aufkleber weiß auch jeder, wo das 
Paket herkommt. Wie verhält sich so 
etwas mit dem Datenschutz? Nicht je
dem ist es angenehm, einen Angehöri
gen in der Strafanstalt Tegel zu 
haben. 

Warum wird bei Übergewicht der Pa
kete nicht einfach der Gefangene ge
fragt, ob er das Mehrgewicht einer 
der beiden Konfessionen spenden will? 
Die Pfarrer würden sich freuen und 
viele mittellose Gefangene auch. 
Außerdem würden die Angehörigen 
Kosten und MUhe sparen. äh" -g -

Vormelder bei dem Gruppenleiter Nor
mann in der TA II l, C 1 vermelden. 
Unter Umständen käme auch jemand 
aus der TA ll in Betracht, wenn er 
sich verlegen lassen würde. 

Ich finde diese Basteigruppe gut. Da 
hat man als Gefangener eine Gelegen
heit, etwas für l(inder zu tun. Mit 
Werkzeug· ist die Gruppe gut ausge
rüstet, wie man auf dem Bild auch 
gut erkennen kann. Wer also Lust zum 
mitmachen hat, melde sich beim GL 
auf C 1. -gäh-

ACHTUNG! 
Die Arbeitsverwalttmg der JV A Tegel 
sucht für die Ausbildung zum 

KOCH 
interessierte Gefangene. 

Wer Koch werden möchte, wende sich 
bitte per Vormelder an den Leiter 
der Arbeitsverwaltung in der JV A 
Tegel. 

Voraussetzungen: 

a) Die Inhaftierten sollten bei Be
ginn der Ausbildung nicht älter 
als 30 Jahre sein. 

b) Die Interessenten sollten min
destens eine dreijährige beruf
liche Tätigkeit nachweisen kön
nen. Beschäftigungen während der 
Haft werden angerechnet. 

Es können sich auch Gefangene aus 
der JV A Moabit bewerben. Die 
Ausbildung beginnt in kUrze. 
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•erliner 

LANDESPRESSEDIENST 
Kleine Anfrage Nr. 2953 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL) van 28.1.1987 über "Zweck der Gemeinschafts
sprechstunden im Haus I der Justizvollzugsanstalt Te
gel (I)": 

1. Trifft es zu, .daß die Abwicklung der Gemeinschafts
sprechstunden im Haus I der JVA-Tegel Gegenstand 
von Anträgen auf gerichtliche Entscheidung war? 

2. Trifft es zu, daß mit dem Beschluß der Strafvoll
streckungskammer vom 8.Mai 1984 die Aufhebung der 
Verfügung des Leiters der Just izvollzugsanstal t 
Tegel vom 14 . Dez . 1982 erfolgte, mit der der An
staltsleiter eine repressive Neuregelung der Ge
meinschaftssprechstunden getroffen hatte? 

3. Trifft es zu, daß 

a) die Strafvoll streckungskammer in ihrem Beschluß 
vom 8 . Mai 1984 anführte, der Leiter der Justiz
vollzugsanstalt Tegel habe zur Begründung dieser 
"fürdie betroffenen Gefangenen einschneidenden 
Regelungen" lediglich angeführt, "die Angehöri 
gentreffen seien nicht als zusätzliche Sprech~ 
stunden gedacht . '' 

b) die Strafvollstreckungskammer daraufhin ausge
führt hat: "Dafür, daß diese Behauptung zutref
fend ist, bestehen indes keine Anhaltspunkte ." 

c) gegen diese Entscheidung keine Rechtsmittel ein
gelegt wurden und 

d) die Ausführungen des Gerichts folglich von der 
Justiz akzeptiert wurden? 

4. Trifft es zu, daß das Kammergericht in seinem Be
schluß vom 13.9.1984 (Ws 314/84) folgendes ausge
führt hat: 

"Selbst die genaue Zielsetzung der ... Gemein
schaftssprechstundenhat die Strafvollstreckungs
kammer nicht mehr feststellen können . Solche Un
klarheiten gehen zu Lasten der Verwal tungsbe
hörde . "? 

5. Wie erklärt sich der Senat nach alledem seine Ant
wort auf meine Kleine Anfrage Nr . 2586 *) vom 10 . 
11 .1 986, wonach der Sinn der Gruppensprechstunden 
angeblich in erster Linie darin bestehe, "dem zu
ständigen Gruppenleiter Gelegenheit zu geben, das 
soziale Umfeld seiner Klienten besser kennenzuler
nen"? 
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6 . Trifft es zu, daß in der Justizvo llzugsanstalt für 
die Abwicklung der Gemeinschaftssprechstunden ein 
als "Merkblatt" bezeichnetes Formular mit der Kenn
zeichnung "JVollz 573" benutzt wird, das ein Geneh
migungsdatum "3.79" trägt? 

7. Bedeutet das Genehmigungsdatum, daß die Aufsichts
behörde ihre Zustimmung zur Benutzung des Formulars 
gegeben hat? 

8. Trifft es zu, daß das genannte Formular als ersten 
Satz die folgenden Ausführungen enthält: "Die in 
derTei lanstalt . . . der Justizvollzugsanstalt Tegel 
durchzuführenden Gemeinschaftssprechstunden ... 
verstärken die Kontakte der Gefangenen im Wohngrup
penvollzug zu ihren Angehörigen und geben darüber 
hinaus den Gruppenbetreuern Gelegenheit, einen bes
seren Einblick in die sozialen Beziehungen der In
sassen zu erhalten ."? 

9. Trifft es zu,daß der Leiter der Justizvollzugsan
stalt Tegel in einem Rechtsstreit um die Gemein
schaftssprechstunden ( 5 Ws 314/84) auf entsprechen
de Nachfragen des Gerichts immer wieder angegeben 
hat, über keinerlei schriftliche Unterlagen bezüg
lich des Zwecks der Gemeinschaftssprechstunden zu 
verfügen? 

10. Hält der Senat es für möglich, daß der Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Tegel zum damaligen Zeit
punkt und möglicherweiseauch zumheutigen, keiner
lei Kenntnis über das in seiner Anstalt kursieren
de Merkblatt hat? 

11 . Trifft es zu, daß der Teilanstaltsleiter des Hau
ses I der JVA-Tegel das Merkblatt JVollz 573 im 
Frühjahr 1986 aus dem Verkehr gezogen und durch 
ein neues, den oben zitierten Satz nicht mehr ent
haltendes Formular ersetzt hat, nachdem sich ein 
Gefangener in einem weiteren Verfahren vor der 
Strafvollstreckungskammer mit Schreiben vom 5. März 
1986 darauf berufen hat (548 StVK 60/85)? 

12. Trifft es zu,daßdas genannte Formular JVollz 573 
in allen anderen Bereichen der Justizvollzugsan
stalt Tegel, in denen es Gemeinschaftssprechstun
den gibt, weiterhin benutzt wird? 

13. Welche Sch lußfolgerungensind nach Ansicht des Se
nats hinsichtlich der Verhaltensweisen des Leiters 
der Teilanstalt I in der JVA-Tegel zulässig und 
angebracht? 
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Kleine Anfrage Nr. 2954 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL) v001 28.1.1987 über "Durchführung der Gemein
schaftssprechstunden im Haus I der Justizvol lzugsan
stalt Tegel ( li) " : 

1. Ist dem Senatbekannt, daß der Leiter der JVA-Tegel 
in juristischen Auseinandersetzungen um die Durch
führung der Gemeinschaftssprechstunden gegenüber 
der Strafvollstreckungskammer angegeben hat, die 
Reduzierung der Anzah 1 der Gemei nschaftssprechstun
den sei u.a . deshalb erforderlich, da die Zahl der 
Besucher seit Einführung dieser Maßnahme erheblich 
gestiegen sei, und zwar seien bis zu 100 Personen 
auf einem Flur anwesend? 

2. Wie ist es zu verstehen, daß der Senat nun auf mei
ne Kleine Anfrage Nr . 2586 vom 10 . Nov . 1986 geant
wortet hat, 50 Plätze würden nach den neueren Rege
lungen für die Gemeinschaftssprechstunden auch dann 
genügen, wenn maximal 27 Gefangene pro Station an 
der Gemeinschaftssprechstunde teilnehmen und nicht 
jeder Gefangene 3 Besucher einlade? 

trinke"' t.Jiv dav~vf 1 4;Jß 
driNßen niemC}hd ~~wt~vk.,t 
h~t 

1 
daß cMI~~ nvv 7J,äf:i,.,-w;w I 

a) Wie erklärt sich der Senat die vom Leiter der 
JVA-Tegel gegenüber den Strafvollstreckungskam
mern angegebenen Zahlen? 

b) Wenn die unter a) angesprochenen Zahlen die 
richtigen waren, wie erklären sich dann die Zah
len in der Antwort des Senats auf meine obenge
nannte Kleine Anfrage? 

3. Trifft es zu, daß die Grundfläche der Besuchsräume 
im Sprechzentrum II/III nur etwa 35 qm beträgt? 

a) Falls ja: Wie sollen auf dieser Fläche 50 er
wachsene Personen und unbekannt viele Kinder 
miteinander eine Besuchssituation (positiv) er
leben? 

b) Falls nein: Wie groß ist die Fläche der Räume? 
Hält der Senat diese Fläche für ausreichend, um 
50 Menschen in angemessener Form miteinander 
reden und Gefühle austauschen zu lassen? 

4. Sind dem Senat die gesetzlichen Vorschriften für 
die Unterbringung von Schäferhunden bekannt, und 
wie lauten diese? 

5. Wie groß ist das Volumen 

a) der Besuchsräume im Sprechzentrum II/III und 

b) der Flure im Haus I? 

6. Trifft es zu, daß die Be 1 üftung der Besuchsräume 
im Sprechzentrum I I/1 Il ledig! ich durch je einen 
kleinen "Quirl", der in eine Fensterscheibe einge
setzt ist, erfolgt und die ·Fenster nicht zu öffnen 
sind? 

Würde der Senat eine zweistündige Konferenz in 
einem dieser Räume abhalten , an der 50 Personen 
teilnehmen? Wie würde er die ärztl iche Versor-
gung sicherstellen? 

b) Haben sich Senatsmitglieder durch Augenschein 
von dem Zustand dieser Räume und den dort vor
handenen Lüftungsmöglichkeiten, insbesondere 
während des Ab I aufs einer Gerne i nschaftssprech
stunde überzeugt? 

7. Zu weIchen Maßnahmen ist der Senat seiner Meinung 
nach gern . § 23 Satz 2 StVol lzG hinsieht! ich des Ab
I auf es von Sprechstunden verpfl ichtet , und ist er 
der Ansicht, daß er seinen entsprechenden Verpfl ich
tungenin der Gegenwart nachkommt oder sind Verbes
serungen geplant? 

Kleine Anf rage Nr. 2950 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL) v001 28.1.1987 über "Durchführung der Gernein
schaftssprechstunden im Haus I der Justizvollzugsan
stal t Tegel (111 )0

: 

1. Trifft es zu, daß einem Gefangenen, der einen Kam
mergerichtsbeschluß (13 .9.84) hinsichtl i ch der re
pressiven Neuregelungen der Gemeinschaftssprech
stunden erwirkte, das Nachholen der zuvor zu un
recht untersagten Gemeinschaftssprechstunden ge
stattet werden mußte? 

2. Warum wurde dieses Nachholen nicht auf Anweisung 
des Leiters der JVA-Tege 1 durchgeführt, sondern der 
Gefangene mußte einen weiteren Antrag auf gericht
liche Entscheidung stellen? 

3. Haben daraufhin andere Gefangene bei dem Leiter der 
JVA-Tegel das Nachholen von Gemeinschaftssprech
stunden gefordert, und wie hat der Anstaltsleiter 
darauf reagiert? Falls er ablehnte, wie lautete die 
BegrUndung? 
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Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage Nr. 2953, 
Nr. 2954 und Nr. 2950 vom 12 .2.1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 17.2.): 

Kleine Anfrage Nr . 2953 

Zu 1 • : Ja . 

Zu 2. und 3.: Die Verfügung des Leiters der Justiz
vollzugsanstalt Tegel vom 14 . Dezember 1982 stellte 
eine - u. a. durch die personellen Auswirkungen der 
Eröffnung der Teilanstal t V bedingte - Neuordnung der 
Gemeinschaftssprechstunden, nicht aber eine repressive 
Maßnahme dar. Die Verfügung wurde von der Strafvoll
streckungskammer lediglich aufgehoben, soweit sie den 
Antragsteller betraf . 

Die in Frage 3 a) und b) aufgeführten Zitate treffen 
zu . Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel hat ge
gen die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer 
kein Rechtsmittel eingelegt, weil er der Auffassung 
war, der Beschluß habe keine über den Einzelfall hin
ausgehende Bedeutung, und ein Rechtsmittel sei deshalb 
nicht gegeben . Dementsprechend ist auch die Rechtsbe
schwerde des Gefangenen als unzulässig verworfen wor
den . Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel hat 
denBeschluß der Strafvollstreckungskammer nach Rechts
kraft befolgt, ohne daß darin eine vollständige Akzep
tanz der gerichtlichen Ausführungen zu erblicken war . 

Zu 4. und 5.: Das Zitat läßt einen wesentlichen Teil 
aus. Das Kammergericht hat lediglich ausgeführt, daß 
die im Jahre 1973 mit der Einführung von Gemeinschafts
sprechstunden verfolgte genaue Zielrichtung im nach
hinein 1984 nicht mehr von der Strafvollstreckungskam
mer rekonstruiert worden sei. Dem steht nicht entge
gen, daß der Sinn der Gemeinschaftssprechstunden in
zwischen definiert wurde . 

Zu 6. bis 8. und 10. bis 13 .: Der Senator für Justiz 
und Bundesangelegenheiten hat durch Verfügung vom 14 . 
Juli 1986 den Vordruck JVollz 573 aufgehoben . Der Lei 
ter der Teilanstalt I hat korrekt gehandelt, indem er 
den aufgehobenen Vordruck JVollz 573 nicht weiter ver
wendet hat und stattdessen für die Teilanstalt I ein 
neues Merkblatt eingeführt hat . Lediglich in den Teil
anstalten II I E und V wurde der a 1 te Vordruck verse
hentlich weiterhin benutzt. Sowohl der Vordruck JVo l lz 
573 als auch das in der Teilanstalt I verwendete neue 
Merkb latt enthalten den in frage 8 zitierten Eingangs
satz . 

Zu 9 .: Nein. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Te
ge I hat dem Gericht schri ft I i ehe Unter I agen über die 
Einrichtung der Gemeinschaftssprechstunden vorgelegt . 
Daraus ging allerdings der mit der Einrichtung im Jah
re 1973 verfolgte genaue Zweck nicht hervor. 

Kleine Anfrage Nr . 2954 

Zu 1. und 2.: In der Frage zwei ist die Antwort auf 
die Kleine Anfrage Nr. 2586 unricht ig wiedergegeben 
worden . Die Antwort lautete, daß die zur Verfügung 
stehenden insgesamt 100 Sitzplätze in zwei Räumen aus 
reichen . Die älteren Zahlenangaben des Leiters der 
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Just i zvo II zugsansta I t Tege 1 , die dem Senat bekannt 
sind, trafen zu einemfrüheren Zeitpunkt zu . Inzwischen 
liegen niedrigere Erfahrungswerte vor (vgl. die Ant
wort vom 25 . November 1986 auf die Fragen 5 und 6 der 
Kleinen Anfrage Nr. 2586 vom 4. November 1986). 

Zu 3. : Nein . Die Grundfläche beträgt je Sprechraum 
59 m2

• 

Zu 4.: Diegesetzlichen Vorschriften über die Tierhal 
tung, die auch auf Schäferhunde Anwendung finden, ha
ben den Hortlaut, den sie durch das Erste Gesetz zur 
Änderung des Tierschutzgesetzes vom 12. August 1986 
(GVBl. 1986, S. 1379 ff.) erhalten haben . Ein Zusam
menhang mit der Durchführung der Gemeinschaftssprech
stunden ist allerdings nicht ersichtlich . 

Zu 5. a): Der eine Sprechraum hat 231m 3
, der andere 

Sprechraum 200 m3
, b) jeder Flur hat 448m3 Rauminhalt . 

Zu 6.: Nein. In jedem der Besuchsräume sind die Ober
lichtfenster als Kippfenster zu öffnen und werden von 
Bediensteten geöffnet. Außerdem verfügt jeder Raum 
über einen Fensterventilator, der bei Bedarf hinzuge
scha I tet werden kann . Diese Be 1 üftungsmög l i chkei ten 
stellen eine erhebliche Verbesserung für die Gefange
nen und ihre Besucher gegenüber der früheren Durchfüh
rung der Gemeinschaftssprechstunden auf den Fluren der 
Teilanstalt I dar, wei 1 die Flure weder mit natürl i
ehern Licht noch mit einer Belüftung versehen sind. 

Zu a): Der Senat beabsichtigt nicht, Räumlichkeiten 
der Justizvollzugsanstalt Tegel für anstaltsfremde 
Zwecke wie Senatskonferenzen zu nutzen. Aus gesundhei t
licher Sicht bestünden jedoch keine Bedenken. 

Zu b): Nein. Da die Belüftung in den Besuchsräumen 
wesentlich besser ist als auf den Fluren der Teilan
stalt I, bestand dazu kein Anlaß . 

Zu 7.: Die Durchführung der Gemeinschaftssprechstunden 
im Sprechzentrum II/III hat sich auch im Hinblick auf 
§ 23 Satz 2 StVollzG bewährt. Eine Änderung der Praxis 
ist nicht beabsichtigt. 

Kleine Anfrage Nr . 2950 

Zu 1. und 2. : Die schwierige Rechtsfrage, ob de!ll Ge
fangenen ein Anspruch auf Nachholung ausgefallener 
Gemeinschaftssprechstunden zustand, sollte zunächst 
gerichtlich geklärt werden . Der Beschluß des Kammer
gerichts vom 13 . September 1984, durch den die Rechts
beschwerde des Gefangenen als unzulässig verworfen 
worden war, und die erstinstanzliehe Entscheidung der 
Strafvollstreckungskammer hatten einen solchen An
spruch nicht festgestellt. Der Anstaltsleiter hat dem 
Begehren auf Nachholung bereits während des gericht
lichen Verfahrens stattgegeben. 

Zu 3. Nein. 

Prof . Dr . Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
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Aus der Sitzung des Senats (7 .04.1987 ) 

Erfolgreiche Resozialisierung in Europas modernster 
Frauenhaftanstalt 

Der Senat beschloß, den vom Senator für Justiz und 
Bundesangelegenheiten, Professor Dr. Rupert Scholz, 
v~rgelegten Bericht über die Justizvollzugsanstalt 
fur Frauen dem Abgeordnetenhaus zu unterbreiten. 
Seit dem Bezug der neuen Justizvollzugsanstalt für 
Frauen im März 1985 erfüllen die Haftbedingunoen für 
die im Land Berlin inhaftierten weiblichen Gefangenen 
erstmals die neuesten Anforderungen eines modernen 
Justizvollzuges. 
Die Anstalt verfügt über 23 Wohnbereiche (Stationen), 
v?n denen gegenwärtig wegen der geringer. Anzahl weib
licher Gefangener 16 Stationen betrieben werden . Das 
Nutzungskonzept der Anstalt geht davon aus daß sämt
lichen gesetzlichen Trennungserfordernisse~ (zum Bei
spiel Untersuchungs-YStrafgefangene, Jugendliche/ 
Erwachsene, Drogen/nicht Drogenabhängige, Abschiebe
häftlinge, Mütter mit Kindern) und den Schwankungen 
der Gefangenenzahlen jederzeit Rechnung getragen wer
den kann . Die räumliche und personelle Ausstattung der 
Anstalt ermöglicht erstmals einen nach den verschie
denen Haftarten differenzierten Justizvollzug. 

Im Vordergrund derVollzugsarbeit steht die Behandlung 
der weiblichen Strafgefangenen mit dem Ziel, nach 
deren Entlassung die Gefahr erneuter Kriminalität zu 
verringern bzw. auszuschließen. Dies geschieht bei 
Gefangenen mit schweren Persönlichkeitsstörungen ver
rang i g durch therapeutisch orientierte Ei nze I fall h i 1 fe, 
bei den übrigen Gefangenen durch systematische Forde
rung vorhandener Bildungsansätze, insbesondere im 
schulischen und beruflichen Bereich. Die neue Anstalt 
bietet erstmals in modernen Arbeitsbetrieben eine 
Vielzahl von Möglichkeiten für eine berufliche Aus
bildung an (zum Beispiel Lehrküche, Schneiderei, Gärt
nerei, Häscherei und Näherei). Darüber hinaus haben 
die Gefangenen die Möglichkeit, an Schulunterricht 
zur Vorbereitung des Hauptschulabschlusses teilzu
nehmen . 
Sämt 1 i ehe Behand 1 ungsmaßnahmen werden durch ein umf ang
reiches Freizeitangebot für die Gefangenen ergänzt. 
Erstmals ist es im Berliner Justizvollzug möglich, 
allen weiblichen Gefangenen eine Einzelunterbringung 
zu gewähren. 
Für das Jahr 1988 ist die Einrichtung einer sozial
therapeutischen Station und die Erweiterung des offe
nen Vo 1l zuges von gegenwärtig 30 auf 60 Haftplätze 
vorgesehen. Durch die ständige Fortentwicklung des 
Vollzugskonzeptes wird gewährleistet, daß die Voll
zugsansta I t für Frauen auch künftig den neuesten 
Anforderungen eines modernen Strafvollzuges gerecht 
wird. 

Kleine Anfrage Nr. 2824 des Abgeordneten Karl-Heinz 
Baetge ( F .0 .P.) vom 23.12.1986 über "Rundfunkgebühren
befreiung für JusUzvollzugsanstalten" : 
Im Anschluß an die Antwort des Senats vom 2.12.1986 
auf meineKleineAnfrage Nr. 2656 vom 17 .11.1986 (ver
öffentlicht in den Mitteilungen des Präsidenten des 
Abgeordnetenhauses Nr. 131 - Drs 10/1216 - D. Red. ) 
frage ich den Senat: 
Ist auf der 59. Tagung des Strafvollzugsausschusses 
der Länder wenigstens eine Minderung der Gebühren
pflichtfür Justizvollzugsanstalten diskutiert worden, 
wenn schon eine generelle Befreiung von der Gebühren
pflicht verneint wurde (Vgl . Antwort des Senats zu 
Frage 3. )? 

Welche Auffassung hat das Land Berlin bei der Erörte
rung. der Gebührenbefreiung oder-minderungfür Justiz
vollzugsanstalten vertreten? 

Antwort des Senats vom 19.1 .1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 20.1.): 

Das Land Berl in hat sich bei der Erörterung in der 59. 
Tagung des Strafvollzugsausschusses der Länder der 
allgemein vertretenen Auffassung angeschlossen, daß 
ein erneuter Vorstoß zur Änderung der Verordnung über 
die Voraussetzungen für die Befreiung von der Rund
funkgebührenpflichtaussichtslos ist. 
Die Minderung der Rundfunkgebühren, die ebenfalls eine 
Änderung der o. a. Verordnung bedeuten würde, ist da
nach nicht erörtert worden . 
Prof. Dr. Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 

Kleine Anfrage Nr. 2822 des Abgeordneten Karl-Heinz 
Baetge ( F .0 .P.) vom 23.12.1986 über "Erweiterung des 
offenen Vollzugs": 
1. Hält der Senat die Ausstattung des Frauenstrafvoll

zuges mit Haftplätzen im offenen Vollzug qualitativ 
und quantitativ für ausreichend? 

2. Ist der Senat der Auffassung, daß angesichts der 
Unterbelegung des offenen Männer-Vollzuges die im 
Haus VI der JVAF Berlin für den Männer-Vollzug ge
nutzten 30 Plätze künftig dem offenen Frauen-Voll
zug zur Verfügung gestellt werden können? 

3. Teilt der Senat meine Auffassung, daß ein Teil der 
derzeit im geschlossenen Vollzug untergebrachten 
Frauenfürdie Unterbringung im offenen Vollzug ge
eignet ist? 

Antwort des Senats vom 13 . 1.1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 15 .1 . ) : 

Zu 1. und 2.: Die Ausstattung des Frauenstrafvollzuges 
mit Haftplätzen im offenen Vollzug hat sich bisher 
insgesamt als ausreichend erwiesen. 
Dennoch ist beabsichtigt, nach Inbetriebnahme der neu
en Justizvollzugsanstalt Plötzensee das Haus VI der 
Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin insgesamt für 
den offenen Frauenvollzug zur Verfügung zu stellen, 
um langfristig die Unterbringung aller für den offenen 
Vollzug geeigneter weiblicher Gefangener sicherzustel
len . 
Zu 3.: Nein. 
Prof. Dr. Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
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fiAFT 

~ECHT 
a) So wird die Vorschrift zutreffend entsprechend an
gewendet auf Anordnungen, die Beschlüssen der StVK 
nach§ 115 Abs . 1 StVollzG vorausgehen (OLG Hamm NStZ 
1982, 352, 400; 1983, 575; Paulus in KMR, StPO, 7. A., 
§ 28 Rdnr . 8; a. A. KG NStZ 1983, 44 ) . 

b) Der Senat hat die Rspr. fortgeführt und in seinem 
Besch l. v. 15.8.1985 (JMB I. NW 1986,32, 33) dargelegt, 
daß auch Anordnungen der StVK, die den das Verfahren 
nach§§ 454 Abs . 1, 463 Abs . 3 StPO betreffenden Ent-

-;:.;;;;i1!!nll!::lmm~rlll:: ;;;;;;;;;;;;;;e scheidungen vorausgehen, nicht isoliert mit der Be
~ ~ schwerde angefochten werden können, weil insoweit§ 

!~~i~~!~i~~!~;~~§~~ffi~li~ 305 S. 1 StPO entsprechend anwendbar ist, der Entschei-~ dungen des erkennenden Gerichts der Anfechtung mit der 
Beschwerde entzieht, wennsie der Urtei I sfindung unm i t-

StPO §§ 24, 27,28 Abs. 2 S. 2, 454 Abs. 1, 463 Abs. 3 
(Befangenheitsantrag gegen Richter der StVK) 

Der Beschluß. durch den in dem Verfahren nach § 454 
Abs . 1 StPO oder nach S 463 Abs . 3 StPO ein R i chterab
lehnungsgesuch verworfen wird, kann in entsprechender 
Anwendung des S 28 Abs. 2 S. 2 StPO nur zusarm1en mit 
der in der Sache selbst ergehenden Entscheidung ange
fochten werden. 

OLG Oüsseldorf, Beschl . v. 1 . 10 . 1986 - 1 Ws 859/86 

Sachverhalt: 

Vor der Entscheidung Ober die Aussetzung des Straf
restes nach § 57 Abs. 1 St GB hatte der Verurteilte den 
beauftragten Richter der StVK wegen Besorgnis der Be
fange_nheit abgelehnt . Das Ablehnungsgesuch wurde als 
unbegründet verworfen . Die dagegen gerichtete sofor
tige Beschwerde wurde als unzulässig verworfen . 

Aus den Gründen: 

Die Unzulässigkeit des Rechtsmittels ergibt sich aus 
entsprechender Anwendung des § 28 Abs . 2 S. 2 StPO . 
Danach ist die Entscheidung, mit der die Ablehnung als 
unbegründet zurückgewiesen w1rd, nur zusammen mit dem 
Urteil anfechtbar, wenn sie einen erkennenden Richter 
betrifft . 
Die Richter einer StVK sind zwar keine erkennenden 
Richter i. S. d. § 28 Abs . 2 S. 2 StPO, da sie u. a . 
die Entscheidungen, ob die Vollstreckung des Restes 
einer Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden 
soll, ohne Hauptverhandlung durch Beschluß treffen (§ 
454 Abs. 1 S. 1 StPO) . Dennoch ist§ 28 Abs . 2. S. 2 
StPO in dem Verfahren vor der StVK nach den §§ 454 
Abs. 1, 463 Abs. 3 StPO entsprechend anzuwenden . 
1. In der Rspr . ist überwiegend anerkannt, daß§ 28 
Abs . 2 S. 2 StPO nicht aussch l ießlich auf "erkennende", 
also auf diejenigen Richter anzuwenden ist, die beru
fen sind, in einer Hauptverhandlung mitzuwirken. 
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telbar vorausgehen . Diese Entscheidung des Senats be
ruht im wesentlichen auf folgenden Erwägungen: 

aa) Bei der Prüfung, ob die Vollstreckung des Restes 
einer Freiheitsstrafe oder die weitere Voll streckung 
einer Unterbringung zur Bewährung auszusetzen ist (§§ 
454 Abs . 1, 463 Abs. 3 StPO), handelt es sich um ein 
Erkenntnisverfahren eigener Art, das demj eni gen ver
gleichbar ist, das einer Urteilsfindung vorausgeht. 
Die StVK hat ihre Entscheidungen nach §§ 454 Abs . 1, 
463 Abs . 3 StPO ebenso nach f reier, richterlicher 
Oberzeugung zu treffen, wie § 261 StPO das f ür die Ur
teilsfindung des erkennenden Gerichts regelt. Ihre 
überzeugungsbi ldung beruht zwarnicht auf einer Haupt
verhandlung, wie sie in § 243 StPO für das erkennende 
Gericht vorgesehen ist, ihr geht aber gleichermaßen ein 
gesetz lich gerege ltes, förmliches Verfahren voraus. 
Um sich ein hinreichend sicheres Bild von der Bewäh
rungswahrscheinlichkeit des Verurteilten zu verschaf
fen,hat die StrVK die StA und die Vollzugsanstalt zu 
hören (§§ 454 Abs. 1 Satz 2, 463 Abs . 3 StPO) . Im Rah
men des Votums der Vol lzugsanstalt kann die StVK die 
vondieser angeführten Stellungnahmen der mit dem Ver
urteilten befaßten Voll zugsbeamten (Sozialdienst, 
Werkdienst, See 1 sorger, Anstaltspsychologe usw . ) be
rücksichtigen (vgl . Müller KK, StPO, § 454 Rdnr . 17). 
lst der Verurteilte erst seit kurzem in der Vollzugs
anstalt am Sitz der StVK, hat di ese gegebenenfa 11 s 
eine Äußerung der Anstalt einzuholen, in der der Ver
urteiltesich länger aufgehalten hat und die ihn daher 
auch besser beurteilen kann (Müller a . a . 0 . ) . Im Falle 
einer Entscheidung nach § 454 Abs. 1 S. 5 StPO hat sie 
sogar das Gutachten eines Sachverständigen über den 
Verurteilten einzuholen . Auch kann sie sich zur wei 
teren Vorbereitung der zu treffenden Entscheidung der 
Gerichtshilfe bedienen(§ 463 d StPO) . Schließlich ist 
die StVK i . d. R. gehalten, dem Verurteilten die so 
gewonnenen Erkenntnisse über seine Bewährungswahr
scheinlichkeit dem wesentlichen Inhalt nach zur Kennt
nis zu bringen (§ 33 Abs . 3 StPO). Das geschieht grund
sätzlich während der mündlichen Anhörung des Verur
tei lten, die nach § 454 Abs . 1 S. 3 StPO die Regel 
ist. 
bb) Der Senat (a . a . 0. ) hat weiter ausgeführt, daß 
diese Rechtsähnlichkeit des Verfahrens vor dem erken-



nenden Gericht mit dem Verfahren vor der StVK es ge
bietet, § 305 S. 1 StPO auf das Verfahren vor der StVK 
entsprechend anzuwenden. Denn der mit der Regelung 
des § 305 S. 1 StGB verfolgte Zweck trifft auf das 
Verfahren vor der StVK nach§§ 454 Abs. 1, 463 Abs. 3 
StPO gleichermaßen zu: 

§ 305 S. 1 StPO dient der Prozeßbeschleunigung und 
-konzentration und will Eingriffe in die Souveränität 
des erkennenden Gerichts auf seinem Weg zur Urteils
findung verhindern (Paulus a. a. 0. § 305 Rdnr. 1; 
vgl. OLG Stuttgart NJW 1976, 1647, 1648}. Es soll 
sichergestellt werden, daß eine anstehende oder lau
fende Hauptverhandlung nicht durch Entscheidungspro
zesse in der Rechtsmittelinstanz verzögert oder in 
Frage gestellt wird (Gollwitzer in LR, StPO, 23. A., 
§ 305 Rdnr . 3}. Diese in § 305 S. 1 StPO enthaltene 
Forderung nach einem ungehinderten und störungsfreien 
Verfahrensablauf gilt für das Verfahren der StVK nach 
§§ 454 Abs. 1, 463 Abs. 3 StVK in verstärktem Maße. 
Die StVK ist nämlich im Unterschied zu dem erkennenden 
Gericht bei ihrer Entscheidung in der Regel zeitlich 
gebunden und gehalten, sie vor Ablauf bestimmter Fri
sten (vgl . § 67 e StGB} zu treffen. Dieser Ablauf wäre 
erschwert, wenn nicht gar in Frage gestellt, wenn Ent
scheidungen. die vor der Hauptentscheidung der StVK 
liegen, isoliert mit der Beschwerde angefochten werden 
könnten . 
2. Der Senat dehnt seine Rspr . zu § 305 S. 1 StPO auf 
§ 28 Abs. 2 S. 2 StPO aus. Auch diese Vorschrift ist 
auf das Verfahren der StVK nach §§ 454 Abs . 1, 463 
Abs . 3 StPO entsprechend anwendbar . Die für die ent
sprechende Anwendung des § 305 S. 1 StPO angeführten 
Gründe führen gleichermaßen auch zu einer entsprechen
den Anwendung des § 28 Abs. 2 S. 2 StPO. 
Die in dieser Vorschrift geregelte zeitliche Einschrän
kung der Nachprüfung einer Entscheidung nach § 27 
Abs . 2 StPO dient der Verfahrensbeschleunigung und 
-konzentration und soll im Interesse eines ungehinder
ten Verfahrensablaufes verhindern, daß eine anstehende 
oderlaufende Hauptverhandlung verzögert oder in Frage 
gestellt wird (Paulus a. a. 0. § 28 Rdnr. 7}. Diese 
Forderung nach ungehindertem, störungsfreiem Verfah
rensablauf gilt für das Verfahren der StVK nach §§ 454 
Abs . 1, 463 Abs. 3 StPO in gleichem Maße. Denn ver
meidbare und den Verurteilten unter Umständen benach
tei 1 igende Verzögerung sind auch dann zu besorgen, 
wenn er durch eineisolierte Anfechtung des die Ableh
nung eines Richters zurückweisenden Beschlusses die 
Hauptverhand 1 ung der StVK nach §§ 454 Abs . 1, 463 
Abs. 3 StPO bis zur Entscheidung des Rechtsmittelge
richts qlockieren könnte . 
3. Es besteht keine Notwendigkeit, dem Verurteilten 
in entsprechender Anwendung von § 305 S. 2 StPO aus
nahmsweise eine i so 1 i erte Anfechtung des Beschlusses 
der StVK nach § 27 Abs . 2 StPO zu ermöglichen. 

Ein Beschluß nach§ 27 Abs . 2 StPO ist weder vergleich
bar mit den in § 305 S. 2 StPO genannten Entscheidun
gen noch mit denjenigen, bei denen die Rspr . in ein
schränkender Auslegung des § 305 S. 1 StPO ausnahms
weise eine isolierte Anfechtung zugelassen hat (vgl . 
die Zusammenstellung bei Engelhardt KK, StPO, § 305 
Rdnr. 7) . Die isolierte Anfechtung von Entscheidungen 
des erkennenden Gerichts, die der Urteilsfällung vor
ausgehen, soll nur die Ausnahmefälle ausschalten, in 
denen der Bf . durch Zwischenentscheidungen des erken
nenden Gerichts Nachteile erleidet, die durch eine 
spätere Anfechtung und Aufhebung des Urteils nicht 
mehr beseitigt werdenkönnen. Dieser Zweck trifft hier 
nicht zu . 
Hier hat der Verurteilte keinerlei Nachteile zu be
fürchten, die durch Überprüfung der demnächst zu § 57 

Abs . 1 StGB ergehenden Entscheidung der StVK nicht 
mehr aus der Welt geschafft werden können. Gegen die 
Aussetzungsentscheidung der StVK ist die sofortige Be
schwerde nach § 454 Abs. 2 StPO zulässig . Mit der Ein
legung dieses Rechtsmittels kann der Verurteilte- so
weit er noch beschwert ist- zugleich auch die Prüfung 
durch das Rechtsmittelgericht erreichen, ob bei der 
angefochtenen Entscheidung der StVK nach §§57 Abs. 1 
StGB, 454 Abs. 1 StPO ein Richter mitgewirkt hat, der 
erfolgreich wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 
worden ist. 

Mitgeteilt von RiOLG Gotthard Schröter, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 1, 
Seite 30, Januar 1987 

§ 144 StVollzG, §§ 2, 3, 18 Abs . 1, 144 Abs . 1, 
201 Nr . 3 StVollzG, Art. 1, 2 GG, Art. 3 EMRK (Verle
gung in einen anderen Haftraum - Unterbringung in ei
ner Doppelzelle) 

1. Der Gesetzgeber hat in§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVol lzG 
den Grundsat z aufgestellt , daß Gefangene in der 
Ruhezeit allein in i hren Hafträumen unterzubr ingen 
sind. Er hat zugleich in § 201 Nr. 3 StVollzG eine 
Übergangsregelung geschaffen, nach der f ür eine im 
Gesetz nicht genannte Zei t Ausnahmen von diesem 
Grundsatz für Anst alten zugelassen sind, die bei 
lokrafttreten des St rafvollzugsgesetzes am 1. 1. 1977 
schon bestanden, solangedie räumlichen Verhältnisse 
der Anst al ten dies erfordern. 

2. Das bedeutet jedoch nicht, daß die Vollzugsbehörden 
bei der Unt erbringung der Gef angenen auf unbestirrmte 
Zeit keinen Grenzen unterworfen sind. 

Beschluß des Oberlandesger ichts Celle vom 26.6.1986 
- 3 Ws 170/86 (StVollzG) -

Entnommen aus Info zum Strafvollzug in Praxis und 
Rechtsprechung, 2. Jahrgang, Heft 19, November 1986 
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§ 194 Nr. 4 StVol l zG , §§ 104, 106, 133, 168 Arbeits
förderungsgesetz {AFG), Inhalt e1ner von der Justiz
vollzugsanstalt auszustellenden Arbeitsbescheinigung 
über dte Dauer einer beitragspflichtigen Beschäftigung 

1. Oie Be itragspflicht der Gefangenen ist nach § 168 
Abs. 3 a AFG nicht unterschiedlich zu der Beit rags
pf licht anderer Personen. 

2. Für die Anwartschaftszeit gelten Zeiten einer Be
schäftigung, fü r die kein Arbeitsentgeld gezahlt 
wird, wenn siejeweils 4 Wochen nicht überschreiten, 
wie Beschäftigungszeiten mit Arbeitsentgeld (§ 104 
Abs . 1 Sat z 3 AFG). 

Urteil des Sozialgerichts Trier vom 12 . 12 . 1984 
- S 2 Ar 209/83 -

Entnommen aus Info zum Strafvollzug in Praxis und 
Rechtsprechung, 2. Jahrgang, Heft 19, November 1986 

§ 70 Abs . 2 Nr. 2 StVol lzG (Besitz eines Kleinschach
computers) 

1. Weil in Vollzugsanstalten mi t hohem Sicherheitsgrad 
nur geringe Möglichkeiten zu gemeinsamer Frei zeit 
bestehen, sind die Gefangenen verstärkt auf Gegen
stände zur Fortbildung und Freize itbeschäft igung 
im Haft raum angewiesen. 

2. Bereits vom Hersteller verplombte Kl einschachcom
puter stellen kein besonderes Sicherheitsrisiko 
dar . 

Beschluß des Landger ichts Karlsruhe vom 27 .1.1986 
StVK 590/85 {rechtskräftig) 

Entnommen aus Zeitschrift für Straf vol lzug und Straf
fälligenhilfe, 35. Jahrgang , Heft 6, Seite 382, De 
zember 1986 
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§ 93 StVollzG, §§ 43, 47, 93, 109 StVollzG , §§ 242, 
389ff., 394, 812, 818, 819.823 Abs . 2, 826 BGB, § 263 
StGB (Aufrechnung mit Hausgeld durch die Justizvoll
zugsanstalt} 

1. Oie nach § 93 Abs . 2 StVollzG zulässige Inanspruch
nahme (Aufrechnung} des Hausgeldes beschränkt sich 
auf die Fälle des § 93 Abs . 1 Satz 1 StVollzG. 

2. Hat ein Strafgefangener von der Justizvollzugsan
stalt versehentlich zu viel gezahltes Hausgeld ver
braucht, isteine Inanspruchnahme seines Hausgeldes 
durch die Justizvollzugsanstalt im Wege der Auf
rechnung wegen § 394 8GB, §§ 850 ff. ZPO nur zuläs
s ig, wenn der Gefangene durch den Verbrauch der 
Überzahlung eine vorsätzliche unerlaubte Handlung 
begangen hat. 

3. Bestreitet der Gefangene einen solchen Anspruch, 
hat die Strafvolls t reckungskammer über dessen Be
gründetheit und Höhe zu entscheiden . 

Besch luß des Oberlandesgericht s Stuttgart vom 21 .8 . 
1985 - 4 Ws 232/85 V -

Entnommen aus Info zum Strafvollzug in Praxis und 
Rechtsprechung, 2. Jahrgang, Heft 19, November 1986 

§§ 102 Abs . 1, 109 ff. StVollzG { Rechtsschutzinteresse 
wegen einer verhängten Disziplinarmaßnahme nach Verle-
gung in ei ne andere Anstalt} · 

Disziplinarmaßnahmen wirken für die Dauer der Strafhaft 
fort, und zwar unabhängig davon, ob sie durch dieselbe 
Anstalt verhängt worden sind, die eine spätere Pflicht
verletzung zu ahnden hat . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 10 .2. 
1986- 1 Vollz (Ws} 12/86-

Entnommen aus Info zum Strafvollzug in Praxis und 
Rechtsprechung, 2. Jahrgang, Heft 19 , November 1986 

StPO § 454 Abs. 1 (Münd 1 i ehe Anhörung des Verurtei 1-
ten vor Entscheidung über Strafaussetzung) 

1. Eine mündliche Anhörung des Verurteilten vor der 
Entscheidung über die Strafaussetzung ist nicht nur 
unter den § 454 Abs . 1 S. 4 StPO genannten Voraus
setzungen, sondern auch dann entbehrl ich, wenn die 
letzte Anhörungerst kurze Zeit zurückliegt und der 
dabei gewonnene Eindruck bei den zur Entscheidung 
berufenen Richtern nochfortwirkt und keiner Ergän
zung bedarf. 

2. Ein solcher Ausnahmefall liegt nur dann vor, wenn 
die StVK in derselben Besetzung entscheidet und in 
dem zurückliegenden Termin nicht nur die Frage er
örtert worden i st. ob der Verurtei 1 te seinen Antrag 
wegen eines neuen Strafverfahrens gegen ihn vorerst 
zurücknehmen solle . 

KG, Beschl . v . 22 .5.1986 - 1 AR 625/86 - 5 Ws 169/86 

Mitgetei l t von RA Dr. Matthias Zieger . Ber l in. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 1, 
Seite 30, Januar 1987 



Art . 9. 21 GG, § 82 Abs . 1 Satz 2 StVollzG (Aktive 
Parteiarbeitals Gefährdung geordneten Zusammenlebens) 

a) Um Störungen des geordneten Zusammenlebens (§ 82 
Abs. 1 StVollzG) zu unterbinden, darf die Vollzugs
behörde aktive parteipolitische Tätigkeit, insbe
sondere die maßgebliche Mitarbeit zur Gründung und 
Aufrechterhaltung eines Ortsverbandes einer politi
schen Partei innerhalb der Anstalt untersagen. 

b) Ungehinderte parteipolitische Betätigung innerhalb 
einer Justizvollzugsanstalt bringt wegen der Enge 
der Lebensräume und des gesteigerten Aggressions
potentialsdieGefahr mit sich, daß Meinungsausein
andersetzungen eskalieren und Formen annehmen, die 
das geordnete Zusammenleben erheblich beeinträch
tigen. Dies gilt um so mehr, als die Vollzugsbehörde 
im Falleder Zulassung einer Tätigkeit für eine be
stimmte politische Partei auch anderen politischen 
Richtungen aktive Parteiarbeit gestatten müßte . 

Beschluß des Landgerichts Regensburg vom 8.4 . 1986 
- 3 StvK 20/86 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 35 . Jahrgang, Heft 6, Seite 383, De
zember 1986 

StGB § 46; GG Art. 3 Abs. 3 (Kei ne Strafschärfung we
gen Ausländereigenschaft des Angeklagten) 

Die strafschärfende Erwägung, der Angeklagte habe, 
"obwohl er erst knapp ein Jahr in Europa war", nicht 
davor zurückgeschreckt, "sich bei der ersten sich ihm 
bietenden günstigen Gelegenheit über die geltenden 
Strafvorschriften hinwegzusetzen und nur auf seinen 
Vortei I bedacht zu sein", begegnet rechtlichen Beden
ken, weil damit unter Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 GG 
im Ergebnis die Ausländereigenschaft des Angeklagten 
straferschwerend gewertet wird. 

BGH, Beschl . v. 25.4 . 1986- 2 StV 74/86 (LG Aachen) 

Anm . d. Red.: Vgl . zul~tzt BGH StV 1981, 123 u. BGHJZ 
1982, 771 m. Anm. Köhler u. Hi lger, sowie Nestler
Tremel StV 1986, 89 . 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 1, 
Seite 20, Januar 1987 

§ 70 Abs. 2 StVollzG (Lautsprecherboxen als sicher
heitsgefährdende Geräte ) 

1. Die Lautsprecherboxen gefährden die Sicherheit der 
Anstalt. Die Eignung der Boxen zum Versteck läßt 
sich auch durch weitere Verplombung nicht beseiti
gen. 

2. Die schriftliche Aushändigung eines (ablehnenden) 
Bescheids ist zur Wahrung des rechtlichen Gehörs 
verfassungsrechtlich nur geboten, wenn es auf den 
genauen Wortlaut ankommt oder die Stellungnahme 
sehr umfangreich ist. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 28.2. 
1986 - 1 Vollz (Ws) 74 /85 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 35. Jahrgang, Heft 6, Sei te 383, De
zember 1986 

§ 25 StVollzG 
OLG Frankfurt vom 22.8 .1986 - 3 Ws 620 und 621/86 
(StVollzG) 
1. Für die Verhängung eines Besuchsverbotes wegen der 
~fahr eines schädlichen Einflusses auf den Gef . und 
der Behinderung seiner Eingliederung reicht bereits 
ein durch Tatsachen belegbarer ("begründeter") Ver
dacht aus, der nicht "dringend" zu sein braucht. 
2. Die Verhängung eines Besuchsverbotes setzt weiter 
voraus, daß der befürchteten schädlichen Beeinflußung 
des Gef., nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen, 
wie z. B. durch den akustisch überwachten Einzelbesuch 
begegnet werden kann. · 

3. Die Vollzugsbehörde muß Kr~ft ihrer Aufgabenstel
lung im Rahmen einer Besuchsüberwachung durch den Ein
satz geeigneter Bediensteter grundsätzlich in der Lage 
sein, Beeinflussungen, die dem Vollzugsziel zuwider
laufen sowie solche negativen Einflußnahmen auf den 
Gefangenen zu erkennen, die dessen soziale Integration 
nach seiner Entlassung verhindern oder gefährden kön
nen. 

UN[fH/(J'RT- Wl=i5 GIBTS DA ZU LRCHEN 2 
0 

DFIS IST UEtN 'WiTZ .SOND[RN IHR URTEIL f 

§ 13 StVollzG, VV Nr . 1 Abs . 2 zu§ 10 VV Nr . 5 Abs. 2 
zu §11, VVNr .3 Abs .2 zu §.13StVollzG,§§ 14, 
19 StPO (Bestimmung des zuständigen Gerichts, Anhörungs
kompetenz des zuständigen Gerichts aufgrund der Ver
waltungsvorschriftenzur Frage der Gewährung von Voll
zugslockerungen) 

1. Verwaltungsvorschriften vermögen die Gerichte nicht 
zu binden. 

2. Sie sind vielmehr in jedem Einzelfall daraufhin zu 
überprüfen, ob sie mit dem · Zweck des Gesetzes, zu 
dem sie erlassen worden sind, übereinstimmen. 

3. Soweit die bundeseinheitlichen Verwaltungsvor
schriften (VV) Nr. 1 Abs. 2 zu§ 10, Nr. 5Abs. 2 
zu § 11 und Nr. 3 Abs. 2 zu § 13 StVollzG eine An
hörungskompetenz des "zuständigen Gerichts" vorse
hen, entsprechen sie nicht dem Gesetz. 

4. Die Best immungen über den offenen und geschlossenen 
Vollzug(§ 10 StVollzG), über Lockerungen des Voll
zuges · ( § 11 StVollzG) und über die Gewährung von 
Urlaub aus der Haft(§ t3 StVollzG) schreiben keine 
gerichtliche Anhörung vor einer Entscheidung der 
Vollzugl>behörde über die Gewährung von Vollzugs
lockerungen vor. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 23.12 . 
1981 - 3 Ws 717/81 -

Entnommen aus Info zum Strafvollzug in Praxis und 
Rechtsprechung, 2. Jahrgang , Heft 19, November 1986 
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Wieder einmal hat die Vorsitzende 
der 20. Großen Strafkammer einen 
Beschluß verfaßt, der noch aus der 
Zopfzeit sein könnte. Der Gefangene 
K. hat sich durch den Orlon-Versand 
einen Katalog und einen Pin-Up
Kalender bestellt. Er ist Unter
suchungsgefangener und soll - wie 
das Gesetz es vorsieht - nur sicher 
venNahrt werden und gilt a~ 
unschuldig. Richterin Schwarzmann 
sieht wegen des pornografischen 
Inhalts eine Gefahr für Sicherheit 
und Ordnung in der Anstalt. Das ist 
einfach lächerlich und entspricht 
wilhelminischen Vorstellungen. Wir 
haben den Beschluß im Wortlaut 
abgedruckt: 

{520) 8 Ju js 33/86 KLs {10/86) 

Die Postsendung des Orion-Versandes, 
2390 Flensburg, SchäfenNeg ll., mit 
dem darin enthaltenen Orlon- Versand
katalog "Mehr Spaß zu zweit" und 
dem Pin-up-Kalender "Orlon 87" wird 
gern. § 119 Abs. 3 StPO, Nr. 34 Abs. 
1 Nr. 3 StVollz.O angehalten, weil die 
Weitergabe der Druckschriften wegen 
deren zum Teil pornografischen 
1nhalts geeignet ist, 'die Ordnung in 
der Anstalt zu gefährden. 
Der Kalender und der Katalog sind 
zur Habe des Angeklagten zu nehmen. 

Ber1in 21, den L. Februar 1987 
Landgericht Ber1in, Strafkammer 20 

Gegen diesen Beschluß hat der 
Rechtsanwalt des Untersuchungs
gefangenen Beschwerde beim Kammer
gericht eingelegt. Er hat zu recht 
darauf hingewiesen, daß eine Druck
schrift mit pornografischem Inhalt 
niemals Sicherheit und Ordnung in 
der Anstalt gefährdet. \'/ie nicht 
anders zu enNarten, hat das Kammer-

gericht die Beschwerde zurück
gewiesen und gletchzeitig den Grund 
zur Wegnahme umgewandelt. Nun 
könnte gemäß Beschluß der ein
gebrachte Lesestoff zur unerlaubten 
Kontaktaufnahme der Untersuchungs
gefangenen untereinander führen . 
Auch diesen Beschluß veröffentlichen 
wir im Wortlaut: 

1 AR 329/87 - L Ws 82/87 
(520) 8 Ju js 33/86 Kls (10/86) 

ln der Strafsache gegen ... 

hat der 4. Strafsenat des Kammer
gerichts in Berlin in der Sitzung vom 
23. März 1987 beschlossen: 

Die Beschwerde des Angeklagten 
gegen den Beschluß der 
Vorsitzenden der Strafkammer 20 
des Landgerichts Berlin vom 4. 
Februar 1987 wird venNorfen. 

Der Beschwerdeführer hat die 
Kosten seines Rechtsmittels zu 
tragen. 

Gründe: 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat 
die Strafkammervorsitzende 'eine an 
den Angeklagten gerichtete Post
sendung des Orlon-Versandes mit dem 
darin enthaltenen Orlon-Versand
katalog "Mehr Spaß zu zweit" und 
dem Pin-up-Kalender "Orlon 87" 
beanstandet und von der Beförderung 
ausgeschlossen. Die Beschwerde des 
Angeklagten ist zulässig ( § 304 Abs. 
1 StPO), aber nicht begründet. 

Daß die Strafkammervorsitzende die 
Postsendung von der Beförderung 
ausgeschlossen. hat, ist im Ergebnis 
nicht zu beanstanden. Die Weitergabe 
der Druckschriften ist allerdings 
nicht wegen deren pornografischen 
lnhalts geeignet, die Ordnung in der 
Anstalt zu gefährden, sondern 
lediglich deshalb, weil der ein-

ZEN TRALE BERATUNGSST ELLE 
DER FREIEN STRAFFÄ LLI G ENHILFE I N BE.RLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormel
der bzw. über die Gruppen 1 ei ter er
reichen oder einen Brief direkt an 
uns senden. Wir kommen zum persön
lichen Gespräch in den Knast oder 
Sie konmen in unsere Beratungsstel
le . 
Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassuhg an , die jeden Donners
tag-Nachmittag unter der Leitung 
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von Fr. Wunsch und Hr. Knauer statt
findet. Teilnehmen können Frauen 
und Männer, die urlaubsrahig sind, 
die Genehmigung der Haftanstalt be
kommen und ca. 6 - 12 Monate vor 
der voraussichtlichen Entlassung 
stehen . 

Oberwei t ere Gruppenangebote infor
mi eren wir Sie gern auf Anfrage . 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

gebrachte Lesestoff aufgrund seines 
Inhalts und seiner bildhaften Dar
stellungen als begehrtes Tauschobjekt 
zum Ausgangspunkt unerlaubter 
Kontaktaufnahmen der Untersuchungs
gefangenen untereinander dienen 
könnte. Die Sendung ist zur Habe des 
Gefangenen zu nehmen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 
L73 Abs. 1 StPO. 

IJnter dem Gesichtspunkt, daß porno-
grafische Lektüre a~ begehrtes 
Tauschobjekt unerlaubte Kontakt-
aufnahme fördert , dürfte man 
Untersuchungsgefangenen gar nichts 
mehr aushändigen. Ich besinne 
mich darauf, während meiner Unter
suchungshaft oft Sachen getauscht 
zu haben. \'las begehrtes Tausch
objekt ist liegt inurer in der Ansicht 
des EnNerbers. \ver lieber Wurst ißt, 
wird gerne dafür seinen Käse ein
tauschen. 

Es bleibt nun zu hoffen, daß der 4. 
Strafsenat des Kammergerichts nicht 
auf die ldee kommt, Wurst und Käse 
zu verbieten, denn auch das könnte 
Anlaß zu unerlaubter Kontakt
aufnahme sein. Wenn es nicht so 
traurig wäre, müßte man über 
derartige Beschlüsse laut lachen. 
Jeder normal denkende Mensch kann 
sich vorstellen, daß man mit der 
Sexualität irgendwo hin muß. Da 
kann pornografische Lektüre sehr 
hilireich sein. Wer Pornohefte 
braucht, kann sie sich in Moabit 
(vorausgesetzt er verfügt über 
Tabak ) jederzeit besorgen. 

Warum werden Richter in 
Positionen wie bei dem 
gertcht nicht mit den 
Gepflogenheiten in der 

solchen 
Kammer
üblichen 

Unter-
suchungshaft vertraut gemacht? 

Arbeiterwohllahn der Stadt Berlln e. V. 
Caritasverband fOr Bartin e.V. 
Das Diakonlache Werk Berlln e.V. 

-gäh-

Deutscher Paritatlacher Wohlfahrlt Yerband 
StraJf&lllgen· und Bewa!lrungshltfe Berlll\ e.V 

Sprechzeiten : 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vereinbarung 

Bundesallee 42/ IV * 
1000 Berlln 31 
Telefon (030) 86 05 41 
*U-Bahn Ber liner Str . 



Buch 
Dir:ter Hcitmann 

Werfährt 
schon auf die 

Insel Sylt 
Ein ferienfroher romiliC/lJOITIQJ1 

Franz Schneekluth Verlag 
\Yidenmayerstr. 34 
8000 München 22 

Dieter Heitmann 

Wer fährt schon auf die Insel Sylt 

Dieser Roman ist nicht nur sehr 
unterhaltend, sondern auch ein 
origineller Reiseführer. Wer Sylt ncch 
nicht kennt, bekommt Lust hinzu
fahren . 

Heile Welt zeigt dieses Buch, alles 
klappt prima, als man einem Zirkus 
hilfreich unter die Arme greift. Die 
Großfamilie finanziert einen Zirkus, 
der ruiniert ist. Natürlich endet alles 
gut in Sylt. Dabei entdecken die 
Kinder noch ein Hünengrab und 
werden vom Bürgermeister belohnt. 

R. Piper Verlag 
Georgenstr. 4 
8000 München 43 

- gäh-

Lutz Rathenow Harald Hauswald 

Ostberlin 
- Die andere Seite einer Stadt 

Rechtzeitig zum 750. Geburtstag von 
Berlin erschien dieses Buch mit Tex
ten und Bildern aus dem Ostteil 
unserer Stadt. Es ist kein Reise
führer, aber ein Buch, mit dem viel 
Verständnis für den Teil hinter der 
Mauer geweckt wird. 

Die Fotos zeigen das Schaufenster 
der DDR sehr eindringlich. Mir haben 
besonders die Aufnahmen aus dem 
Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg ge
fallen. 

Franz Schneekluth Verlag 
Widenmayerstr. 3t. 
8000 München 22 

Michael Teske 

Thomas 

-gäh-

Ein 17jähriger lebt seit 10 Jahren 
allein mit seiner Mutter. Als diese 
nun einen Mann kennenlemt, den sie 
liebt und heiraten will, sträubt sich 
Themas. Er mag den Neuen nicht und 
findet ihn zu überheblich und autori
tär. 

Der Freund der Mutter, ein erfolg
reicher Rechtsanwalt, empfindet den 
Sohn als Belästigung. lhm wäre es 
lieber, wenn es Thomas nicht gäbe . 

Die Mutter steht zwischen beiden. 
Sie liebt ihren Sohn und will ihn 
nicht verlieren. Aber auch der 
Freund steht ihr nahe, er bietet ihr 
ein Leben, daß sie bisher nicht 
kannte. Er ist wohlhabend, zärtlich, 
ein toller Liebhaber und umgibt sie 
mit Luxus. Als die Spannungen eska
lieren und es fast zu spät ist, ent-
scheidet sie sich. 

- gäh-

Roman Schneekluth 

Piper Verlag 
Georgenstr. t. 
8000 München 43 

Manfred Seiler 

Die Gottesanbeterin 

In diesem Roman wird die Geschichte 
einer Frau erzählt, die sich rächt. 
Sie ist unversöhnlich und will sich an 
dem Mann rächen, der sie verletzt 
hat. Mit ihm will sie auch ihre bösen 
Erinnerungen auslöschen. 

Die Frau macht bittere Erfahrungen. 
Um Karriere zu machen, scheut sie 
nichts und erreicht viel. Was ihr am 
Ende bleibt, erzählt Manfred Seiler 
in diesem Roman. 

Elanvalet Verlag 
Neumarkter Str. 18 
8000 München 80 

Hans Hellmut Kirst 

Der unheimliche Mann Gottes 

- gäh-

Wer kennt die 08/15 Romane dieses 
Autors nicht. Aber Kirst kann sich 
auch in die Seele der Menschen Ost
preußens einfühlen. Das zeigt ganz 
deutlich dieser Roman. 

1930 wird in Ostpreußen eine 
Pfarrstelle neu bese tzt. Pastor 
Lanchton ist der neue Streiter Got
tes, und er zeigt den Menschen was 
er unter einem Gottesmann versteht. 
Der politische \'lechsel führt zu 
einem tragischen Ende. 

Dieses Buch vermittelt dem Leser den 
Eindruck, mitten unter den Menschen 
in Ostpreußen zu leben. Vieles ahnt 
man, auch vas den Pfarrer mit dem 
Baron von Felsenegger verbindet. ist 
schnell erkannt. Kirst nennt sein 
Buch eine heitere Erzählung. Aber 
es ist mehr. 

-gäh-
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Nachdruck von der D.A.H. ausdrücklich erwünscht. 

Zeichnungen: 
Andreas Bleckmann 

für 

Deutsche 
Al OS-Hilfe eY. 

DllS IST ]R PER Jfll VERSCJfEN
JYCISTICH HHß . }(EJ{ ODER V:ER
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](EINI nONEYJI! ICH NlCHTS! 
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